
 Leipziger Amtsblatt
„Unser Haushalt macht‘s möglich“Liebe Leipzigerinnen 

und Leipziger,

Burkhard 
Jung

was hinter uns liegt, war zu Jahresbeginn 
nicht im Entferntesten zu erahnen. Die 
Pandemie hat uns weiterhin im Griff, sie 
bestimmt noch immer unser Arbeitsleben, 
unser Familienleben, unseren Alltag. Aber 
wir sind ihr nicht schutzlos ausgeliefert. 
Jeder kann seinen Teil leisten, damit das 
Virus eingedämmt wird. Die Allermeisten 
von uns tun das, dafür danke ich Ihnen 
herzlich. Es ist auch Ihr Verdienst, dass 
wir in Leipzig im Vergleich zu anderen 
Städten und Regionen besser dastehen. 

Wir haben in den vergangenen Monaten 
gelernt, mit der Pandemie umzugehen, 
wir sind vorbereitet, haben Therapien und 
Verhaltensweisen geändert, auch wenn 
vieles keinen Spaß macht. Ein Impfstoff 
ist in greifbarer Nähe. Die Impfung von 
Abertausenden wird die große Heraus-
forderung im nächsten Jahr sein. Ich 
hoffe darauf, dass möglichst viele die 
Chance ergreifen und sich impfen lassen. 
Sie schützen damit nicht nur sich selbst, 
sondern auch andere. Je mehr Menschen 
immun sind, desto weniger Chance hat 
das Virus, sich auszubreiten. 

Das vor uns liegende Weihnachtsfest 
wird so ganz anders sein als in all den 
Jahren zuvor. Gottesdienstbesuche wer-
den eingeschränkt sein, viele werden aus 
Verantwortung für ihre Gesundheit und 
für ihre Mitmenschen auf einen Besuch 
verzichten. Die Familienfeiern werden 
kleiner ausfallen als sonst. Vielleicht be-
schert uns die Pandemie aber auch, was 
wir in der Vergangenheit oft vermisst 
haben zu Weihnachten: mehr Ruhe, mehr 
Besinnlichkeit, die Konzentration auf das 
Wesentliche im Leben. 

Das zurückliegende Jahr 2020 wird in 
die Geschichtsbücher eingehen. Und 
dennoch haben wir jenseits von Corona 
noch vieles erreicht und fast trotzig an der 
Entwicklung unserer Stadt gearbeitet: ein 
Klimaschutz-Sofortprogramm wurde auf 
den Weg gebracht, wir konnten uns über 
die Beiersdorf-Ansiedlung im Norden der 
Stadt freuen und wir haben die Entwick-
lung des Eutritzscher Freiladebahnhofs 
auf den Weg gebracht. 

Was wird uns 2021 bringen? Wir haben 
Grund zum Optimismus. Im nächsten 
Jahr planen wir ganz fest mit der Buch-
messe im Frühjahr, aus dem abgesagten 
Internationalen Deutschen Turnfest ist – 
immerhin – der bundesweite Wettkampf 
Turnen21 geworden. 

Mein Wunsch für das nächste Jahr ist denn 
auch ein sehr bescheidener: Normalität. 
Ich wünsche mir wieder Nähe zwischen 
Menschen, Austausch, Treffen, Kultur! 
Der Ausblick auf Normalität gibt mir 
die Kraft, die vor uns liegenden Win-
termonate durchzustehen, mit all ihren 
Einschränkungen. Halten auch Sie durch, 
leisten auch Sie Ihren Beitrag, damit wir 
im Advent 2021 sagen können: Wir haben 
es geschafft.

Gesegnete Weihnachten und ein gutes 
2021.

Messe-Chef Martin Buhl-Wagner, OBM Burkhard Jung, Philipp Lahm und Markus Stenger von 
der DFB Euro GmbH (v. l.) bei der Vorstellung des Medienzentrums auf der Neuen Messe. Zuge-
schaltet war UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen (l.). Foto: Lutz Zimmermann  
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Leipzig wird das „Tor nach Deutschland“

Riesenerfolg für Leipzig: Zur 
Fußballeuropameisterschaft 
2024 (UEFA EURO 2024) 
werden die Sportjournalis-
ten aus allen Teilen der Welt 
ihren Arbeitsplatz auf der 
Leipziger Messe einrichten. 
Die Stadt hat den Zuschlag 
für das International Broad-
cast Centre (IBC), also das 
Medienzentrum erhalten. Die 
Europäische Fußball-Union 
hatte ihre Entscheidung am 
8. Dezember auf der Neuen 
Messe verkündet. 

Leipzigs Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung ist glück-
lich: „Die Sport-Presse aus 
aller Welt wird 2024 von 
Leipzig aus über die EM be-
richten. Sehr gerne sind wir 
Gastgeber für die Medien, die 
die Spiele von Deutschland 
aus in alle Welt tragen, in die 
heimischen Wohnzimmer, zu 
den Gartenparties, den Knei-
pen und dem Public-Viewing. 
Fußball lebt natürlich auch 
von den Fans zu Hause an 
den Bildschirmen.“

Schon im Sommer 2019 
hatte der europäische Fuß-
ballverband UEFA ein of-
fenes Ausschreibungsver- 
fahren gestartet. Zehn Spiel- 
orte der Fußball-EM 2024 
konnten vorab und rechtlich 

unverbindlich ihr Interesse 
als Standort des Medienzen-
trums bekunden, fünf Städte 
hatten sich schließlich um 
den Zuschlag beworben. Am 
Ende kristallisierte sich Leip-
zig als die Stadt mit den besten 
Voraussetzungen heraus. Der 
Deutsche Fußballbund (DFB) 
hatte die UEFA nach Kräften 
unterstützt.  Mit Leipzig habe 
die UEFA eine sehr gute Wahl 
getroffen, kommentiert Phi-
lipp Lahm, Ex-Fußballprofi 

und heute Geschäftsführer 
der DFB EURO GmbH, die 
Entscheidung. „Leipzig ist 
nicht nur ein historisch be-
deutendes Zentrum Deutsch-
lands, sondern eine Stadt, wo 
sowohl der Profi- als auch der 
Amateurfußball einen hohen 
Stellenwert haben. Davon 
konnte ich mich auf der Host 
City Tour persönlich überzeu-
gen“, so Lahm.

„Leipzig bietet hervor-
ragende Bedingungen und 

die Messe hat ein attraktives 
modernes Gelände zur Ver-
fügung gestellt“, lobt der UE-
FA-Turnierdirektor Martin 
Kallen. Er sei dem DFB dank-
bar für den ausgezeichneten 
Ausschreibungsprozess, auf 
dem die weiteren Planungen 
nun aufbauen könnten. 

Messe-Geschäftsführer 
Martin Buhl-Wagner indes 
hieß schon jetzt alle Medien-
vertreter 2024 in Leipzig 
herzlich willkommen. ■

Corona: Harter Lockdown 
steht erneut bevor

Ihr Burkhard Jung
Oberbürgermeister

www.haushalt.
leipzig.de

Unter dem Motto „Unser 
Haushalt macht‘s möglich“ 
hat Finanzbürgermeister 
Torsten Bonew eine Plakat-
kampagne gestartet, die für 
eine stärkere Beteiligung der 
Leipzigerinnen und Leipzi-
ger am neuen Doppelhaus-
halt 2021/22 wirbt. Darauf 
zu sehen sind Bürger, die mit 
ihren Anträgen Probleme vor 
ihrer Haustür lösen wollen. 

Noch bis 30. Dezember sind 
Katja Taubert, Paale Sieber, 
Sebastian Gruß, Torsten Ditt-
mar, René Streubel und Rocco 
Hundertmark in Fahrgast-
unterständen der Leipziger 
Verkehrsbetriebe überall in 
der Stadt zu sehen. So lange 
haben die Einwohner der 
Stadt noch Zeit, während der 
Auslegungsphase des neuen 
Haushaltsplans eigene Ideen 
einzubringen.

So wie die Sechs auf den 
Plakaten. „Nicht nur re-
den, sondern tun“, ist das 
Motto von Torsten Dittmar. 
Er hat als Elternrat an der 
Gustav-Hertz-Schule einen 
Bürgereinwand geschrieben. 
Damit erreichte er, dass die 
Fahrradbügel, die zuvor vor 
dem Schulgebäude montiert 
waren, hinter die Schule ver-
legt wurden – weg von der 
öffentlichen Straße und in 
Sichtweite zum Sekretariat. 

„Die Diebstahlzahlen sind 
dadurch wirklich gesunken“, 
freut er sich.

René Streubel störte der 
Zustand der Toiletten an 
der Astrid-Lindgren-Schule. 
Zusammen mit dem Kreis- 
elternrat hat der Schuleltern-
sprecher einen Bürgerein-
wand verfasst, der im Stadtrat 

Anklang fand. „Dem Kreis- 
elternrat habe ich dabei viel 
zu verdanken und ich kann je-
dem Elternteil nur empfehlen, 
sich bei Problemen dorthin zu 
wenden“, sagt Streubel.

Den Weg zum Kinder-
garten sicherer gemacht hat 
Rocco Hundertmark. Er 
schrieb eine Eingabe über 

die städtische Webpräsenz 
www.leipzig.de, um eine 
Fußgängerampel an der viel 
befahrenen Dieskaustraße 
aufstellen zu lassen. „Es dau-
erte nur ein halbes Jahr bis zur 
Umsetzung“, freut er sich.

Noch rund eineinhalb Jah-
re werden ins Land gehen, bis 
sich der Wunsch von Elternrä-

tin Katja Taubert, Schüler Paa-
le Sieber und Lehrer Sebastian 
Gruß erfüllt: Sie kämpfen 
um eine Sporthalle am Ro-
bert-Schumann-Gymnasium. 
„Bisher ist der Unterricht auf 
drei Hallen verteilt, die zum 
Teil nicht den Anforderungen 
an den Unterricht genügen“, 
erklärt Gruß.

Katja Taubert schrieb eben-
falls über leipzig.de eine 
Eingabe – und wurde vom 
Stadtrat eingeladen. „Ich war 
sehr positiv überrascht. Man 
kommt den Menschen, die 
entscheiden, nahe, kann Fra-
gen stellen“, berichtet sie über 
ihren Besuch in der Ratsver-
sammlung. Zum Schuljahres-
beginn im Sommer 2022 soll 
die neue Sporthalle fertig sein.

Finanzbürgermeister Tors-
ten Bonew wünscht sich noch 
mehr solches Engagement: 
„Es nutzen noch zu wenige. 
Zwar schreiben viele Interes-
sengruppen Einwände, aber 
Einzelne, die ein Problem 
bei sich vor der Tür erkannt 
haben, könnten sich noch viel 
stärker einbringen.“ 

Bald soll das sogar noch 
einfacher gehen: „Es ist ein 
Budget von 50 000 Euro pro 
Jahr für jeden Stadtbezirks-
beirat geplant, um eigene 
Projekte vor Ort umzuset-
zen“, blickt Bonew voraus. 
Das Geld werde zusätzlich 
bereitgestellt. Stimmt der 
Stadtrat am 16. Dezember zu 
und werden die Budgets im 
neuen Haushalt verankert, 
heißt das für die Bürger: kür-
zere Wege zur Umsetzung der 
eigenen Ideen. ■

Finanzbürgermeister Torsten Bonew mit Katja Taubert, Sebastian Gruß und Paale Sieber (v. l.) vor deren Plakat zur Bürgerbe-
teiligung mit einer Sporthalle für das Robert-Schumann-Gymnasium. Foto: Matthias Knoch

Leipziger berichten über erfolgreiche Bürgeranträge / Ideen für kommenden Doppelhaushalt 2021/22 bis 30. Dezember willkommen

Leipziger Messe erhält Zuschlag für Medienzentrum zur Fußball-Europameisterschaft 2024

Die Lage in der Corona-Pan-
demie hat sich in Sachsen 
verschärft. In Leipzig liegt 
der Inzidenzwert bei über 
142 Neuinfektionen inner-
halb von sieben Tagen pro 
100 000 Einwohner, im Frei-
staat gar bei 319 (Stichtag:  
9. Dezember). Daher will die 
Landesregierung eine neue 
Corona-Schutz-Verordnung in 
Kraft setzen, die 14. Dezember 
in einen erneuten harten Lock-
down führt. Sie soll zunächst 
bis zum 10. Januar gelten.

Das bedeutet konkret, dass 
ähnlich wie im Frühjahr alle 
Geschäfte schließen müssen, 
die nicht zur Grundversor-
gung benötigt werden. Dem-
nach bleiben Lebensmittellä-
den und Supermärkte, Bäcker 
und Fleischer, Apotheken 
und Drogerien, Tierbedarfe, 
Tankstellen, Zeitungs- und 
Lotto-Kioske, Banken, Rei-
nigungen, Kfz-Werkstätten 
und Friseure geöffnet. Auch 
der Weihnachtsbaumverkauf 
läuft weiter. 

Baumärkte dagegen sollen 
geschlossen bleiben. Auch die 
Stadtbibliotheken schließen 
wieder. Dadurch entstehen 
keine neuen Versäumnisge-
bühren. Online-Angebote 
und Informationen dazu gibt 

es unter www.stadtbiblio-
thek.leipzig.de. 

Die Kontaktbeschrän-
kungen bleiben bestehen. 
Dazu soll eine sachsenweite 
Ausgangssperre kommen: 
Das Haus darf nur in einem 
Radius von 15 Kilometern 
verlassen werden und nur bei 
triftigem Grund wie Arbeit, 
Einkauf, Arztbesuch und 
Sport. Zu Weihnachten sind 
Sonderregelungen geplant: 
Vom 23. bis 27. Dezember 
sollen zehn Personen zusam-
menkommen dürfen. Besuche 
in Alten- und Pflegeheimen 
sind nur noch mit negativem 
Corona-Test möglich.

Kitas, Schulen und Horte 
schließen ebenfalls. In der 
Woche vom 14. bis 18. Dezem-
ber und vom 4. bis 8. Januar 
2021 werden Schulkinder 
wieder im Homeschooling 
unterrichtet. Es wird eine 
Notbetreuung für Kinder 
von Eltern in systemrele-
vanten Berufen eingerichtet. 
Welche genau dazugehö-
ren und was im Detail gilt, 
stand bei Redaktionsschluss  
(9. Dezember) noch nicht 
fest. Die genaue Verordnung 
sowie aktuelle Entwicklun-
gen sind unter www.leipzig.
de/coronavirus zu finden. ■

http://www.stadtbibliothek.leipzig.de
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http://www.haushalt.leipzig.de


Bühnen wieder digital erleben
Gewandhaus, Oper, Schauspiel und TdJW begleiten online durch den Advent

Das Theater der Jungen Welt (TdJW) zeigt mehrere Puppentheater-Stücke, darunter über Weihnachten den Klassiker „Über Bethle-
hem ein Stern“ mit aufwendigen Figuren und Kulissen. Foto: Frank Schletter

Alle Hoffnungen auf eine 
Öffnung der Leipziger Büh-
nenhäuser im Advent, zu 
Weihnachten und Silves-
ter haben sich zerschlagen. 
Gewandhaus, Oper, Schau-
spiel, Theater der Jungen Welt 
(TdJW) und die Thomaner 
müssen sich daher erneut auf 
digitale Formate zurückziehen.

Das Gewandhaus präsentiert 
das „Two play to play“-Kon-
zert mit Bassklarinettist Volker 
Hemken, Sängerin Kiki Hitomi 
sowie Produzent Disrupt digital 
unter www.gewandhausor 
chester.de am 15. Dezember 
um 20 Uhr. Es wird vorher im  
Conne Island aufgezeichnet. 

Die Klassiker zu Weih-
nachten und Silvester – das 
Weihnachts-Oratorium in der 
Thomaskirche und Beethovens 
9. Sinfonie –  fallen aus. Das Ora-
torium soll aber aufgezeichnet 
und online während der Weih-
nachtsfeiertage gezeigt werden.

An zwei Dezember-Aben-
den geht das Schauspiel Leipzig 

mit „Le Clûb Virale“ online – am 
18. Dezember unter dem Motto 
„Merry Dichtmas“ und am 
30. Dezember mit „Der große 
Jahresvorblick“. In 25 Minuten 
erlebt das Publikum hygienisch 
einwandfreien Vollkontakt mit 
Showband, Talks und Live-Car-
tooning – zu sehen nur live 
unter www.schauspiel-leipzig.
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Leipziger Amtsblatt
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an folgen-
de Jubilare: Ihren 105. Geburts-
tag feierte Emma Friedrich am 
2. Dezember. 100. Geburtstag 
durften Charlotte Kirsch am 
3. Dezember, Irmgard Plar-
re am 4. Dezember, Elfriede 
May am 6. Dezember, Ursula 
Michael und Anneliese Ulrich 
am 8. Dezember und Brunhil-
de Prinzler am 11. Dezember 
feiern. Alfred Kühn wurde am 
9. Dezember 101 Jahre alt. Al-
len viel Gesundheit und Glück!

Die Stadt 
gratuliert 

Leipziger Stadtplan für Handwerkskunst
Der Freundeskreis des Grassi 
Museums für Angewandte 
Kunst e.V. lädt Bürger und 
Besucher in Leipzig ein, an-
hand seiner Empfehlungen im 
„Stadtplan Handwerkskunst 
Leipzig“ ausgewählte Angebote 
der Handwerks- und Design-
szene Leipzigs zu entdecken: 
Hier lässt sich der Wunsch 
nach persönlichen Maßanferti-
gungen und nach individuellen 
Objekten erfüllen. Ob attraktive 
Mode- und Interior-Accessoires, 
perfekte Instrumente oder wert-
volle Einzelstücke – alle gibt 
es zu sehen an ihren Entste-
hungsorten. Dazu kommt der  
Austausch mit Gestaltern und 

Handwerkern, deren Anspruch 
auch immer Nachhaltigkeit und 
Qualität beinhaltet. Eine Druck-
version des Stadtplans liegt 
unter www.handwerkskunst- 
leipzig.de. Die analoge Variante 
wird es in Museen und anderen 
Kulturorten geben.

Die Mitglieder des Freun-
deskreises besuchen regelmä-
ßig Werkstätten und Studios 
von Handwerkskünstlern und 
Designern in und um Leipzig. 
Zur alljährlichen Grassimesse 
lobt der Freundeskreis eine Aus-
zeichnung für herausragende 
Gestaltung im Handwerk aus 
und unterstützt Ankäufe für 
die Sammlung des Museums. ■

Chanukka zurück in der Gottschedstraße
Achtarmiger Leuchter erstmals seit 1937 an der Gedenkstätte der früheren Synagoge

Anlässlich des jüdischen 
Chanukka-Festes wird erst-
mals seit 1937 ein Chanuk-
ka-Leuchter den Ort der 
ehemaligen Synagoge in der 
Gottschedstraße zum Strahlen 
bringen. Den Leuchter hat 
Martin Stern, Sohn einer ehe-
maligen Leipzigerin jüdischer 
Herkunft, der Israelitischen 
Religionsgemeinde zu Leip-
zig geschenkt. 

Der 3,5 Meter hohe elektri-
sche Kerzenhalter wurde von 
den Theaterwerkstätten der 
Oper Leipzig gefertigt und soll 
jedes Jahr zu Chanukka an der 
Gedenkstätte aufgestellt wer-
den. Die erste Kerze an dem 
achtarmigen Leuchter wurde 
am 10. Dezember durch Ver-
treter der jüdischen Gemeinde 

und der Stadt Leipzig entzün-
det. Dies markiert den Beginn 
des achttägigen jüdischen 
Festes und steht symbolisch 
für Versöhnung, Toleranz und 
gegen Antisemitismus. 

Gefeiert wurde pandemie-
bedingt nur im kleinen Kreis 
und unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit. Landesrabbiner 
Zsolt Balla hat vor Ort Ge-
bete gehalten und mit seiner 
Gitarre Lieder vorgetragen. 
Live zugeschaltet wurden Küf 
Kaufmann, der Vorsitzende 
der Israelitischen Gemein-
de, der Erste Bürgermeister 
Torsten Bonew sowie Spender 
Martin Stern. Während des 
Lichterfestes wird jeden Tag 
eine weitere der insgesamt 
acht Kerzen entzündet. ■

Museen bieten sich  
als Lernorte an

Eine Öffnungsperspektive, 
die zugleich überlasteten 
Bildungseinrichtungen von 
Kitas und Horten bis zu 
Schulen und Universitäten 
hilft – diesen Wunsch ha-
ben die Direktoren der vier 
großen städtischen Museen  
Dr. Olaf Thormann (Grassi), 
Dr. Jeannette Stoschek (Muse-
um der bilden Künste/MdbK),  
Dr. Anselm Hartinger (Stadt-
geschichtliches Museum) und 
Dr. Ronny Maik Leder (Na-
turkundemuseum) in einem 
offenen Brief formuliert.

In dem Impulspapier, 
wie die vier es nennen, wird 
angeregt, Museen und Ge-
denkstätten schnellstmöglich 
und dauerhaft wieder zu öff-
nen – mit Hygienekonzepten 
und den entsprechenden Ein-
schränkungen. Dann könnten 
die teils großzügigen Räume 
der Häuser als Ausweichorte 
für Schulen, Volkshochschu-
len, Kitas und Horte dienen. 
Dafür sollen mittelfristig An-
gebote außerschulischer Bil-
dung wie Themenführungen, 
Workshops, „Schüler führen 
Schüler“-Formate und andere 
Ideen entwickelt werden.

Das hätte den Vorteil, dass 
museale Angebote automa-
tisch in den Schulunterricht 
einfließen würden – eine 
Win-Win-Situation. Zugleich 
sollen die Museen auf größere 
Veranstaltungen verzichten 
und Führungen und Work-
shops für Besucher auf Klein-
gruppen beschränken.

„Mehr als verzichtbare 
Freizeitstätten“ seien Muse-
en, Ausstellungshallen und 

Gedenkstätten, heißt es in 
dem Papier. „Vielmehr haben 
sie sich in den letzten Jahren 
von elitären Wissensspei-
chern in nahbare Stätten der 
Begegnung, des inklusiven 
Lernens sowie des respekt-
vollen Meinungsaustauschs 
verwandelt und sich damit 
als jene Laboratorien zivil-
gesellschaftlicher Kräftigung 
erwiesen.“

Zudem verfügen sie über 
die Voraussetzungen, eine 
sichere Umgebung auch in 
Pandemiezeiten zu sein: 
„Museen zählen von jeher 
ihre Besucher und sind es 
gewohnt, sie umsichtig durch 
Räume und Gebäude zu lot-
sen. In einer beträchtlichen 
Kraftanstrengung wurden 
zusätzliche Voraussetzungen 
implementiert, um Personal 
und Gästen durch Trenn-
wände, Hygienespender, 
Maskenpflicht und unzähli-
ge Informationsebenen die 
nötigen Abstandsregeln zu 
ermöglichen. Schon aufgrund 
des Objektschutzes gilt ein 
Verhaltenskodex, der das 
wechselnde Berühren sensib-
ler Oberflächen weitgehend 
ausschließt. Nicht zuletzt 
wird durch die schon aus 
konservatorischen Gründen 
notwendige Klimatisierung 
in ihren Räumen ein Umfeld 
bereitgestellt, das die Verhält-
nisse in Privatwohnungen 
und Teilen des Handels bei 
Weitem übersteigt“, heißt es 
weiter.

Das Schreiben soll ein 
Denkanstoß sein und in der 
Politik diskutiert werden. ■

Blick in die Ateliers von Handwerkern und Künstlern – auf einen 
Blick gesammelt im Stadtplan. Foto: Alice von Gwinner

Das sächsische Volkshoch-
schul-Projekt „Coaches für 
Online-Lernen“, das an der 
Volkshochschule Leipzig 
(VHS) entwickelt wurde, ist 
mit dem „Preis für Innovation 
in der Erwachsenenbildung“ 
des Deutschen Instituts für 
Erwachsenenbildung (DIE) 
ausgezeichnet worden. Die 
VHS bietet das Projekt in Ko-
operation mit dem Sächsischen 
Volkshochschulverband an. 
Ziel der Fortbildung ist, dass 
die Lehrkräfte selbstständig 
onlinegestützte Lehr-Lern- 
szenarien konzipieren und 
umsetzen können.

Dafür begeben sie sich  selbst 
in die Rolle der Teilnehmer und 
lernen Methoden und Tools auf 
der Lernplattform kennen. Die 
dadurch gewonnenen Erfah-

rungen können in die eigene 
Lehrpraxis transferiert werden. 
Die Kursleiter erarbeiten wäh-
rend der Fortbildung Konzep-
tideen, die sie im Anschluss 
selbst umsetzen können.

„Die Nachfrage nach den 
Plätzen in der Fortbildung hat 
uns gezeigt, dass der Bedarf 
von Kursleitungen sehr groß 
ist, sich im Bereich Online- 
Didaktik fundiert weiterzu-
bilden“, sagt Projektleiterin 
Caroline Baetge von der VHS 
Leipzig.

Alle zwei Jahre wird der 
Preis vom Deutschen Institut 
für Erwachsenenbildung ver-
liehen. Mehr Informationen 
gibt es unter:

Chorfest auf 
2022 verlegt

Das Deutsche Chorfest hat 
einen neuen Termin: Vom  
26. bis 29. Mai 2022 werden mehr 
als 500 Chöre aus dem ganzen 
Bundesgebiet Leipzig zum 
Klingen bringen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie war das 
ursprünglich für Mai 2020 in der 
Messestadt geplante Festival 
abgesagt worden.

Rund 15 000 Sängerinnen 
und Sänger hatten sich für 
das Chorfest angemeldet, das 
regulär alle vier Jahre vom 
Deutschen Chorverband veran-
staltet wird. Über 700 Konzerte 
waren vorgesehen, darunter 
viele in sozialen Einrichtun-
gen. Für den Ausweichtermin 
wird gänzlich neu disponiert; 
der Anmeldestart läuft in der 
ersten Jahreshälfte 2021 über 
die Website www.chorfest.de. ■

Volkshochschule für digitale  
Lehrer-Ausbildung ausgezeichnet

Thomas Neugebauer, Rüstmeister der Theaterwerkstätten der Oper 
Leipzig, legt letzte Hand an den Chanukka-Leuchter. Foto: abl/sf

www.vhs- 
leipzig.de

Preis für Emre Akal
Der Exil-DramatikerInnenpreis 2020, vergeben 
von den Wiener Wortstaetten, dem Schauspiel 
Leipzig und dem Verein Exil, geht in diesem 
Jahr an den Autor und Regisseur Emre Akal 
(Foto: Jean-Marc Turmes) für sein Stück „Ho-
tel Pink Lulu – Die Ersatzwelt“. Emre Akal lebt 
als Autor und Regisseur in München. Seine Ar-
beiten bewegen sich im Feld von Performan-
ce, Choreografie und Bildkomposition. „Hotel 
Pink Lulu“ ist ein witziger, sehr aktueller Text über Eskapismus, über 
Konsum als Trost gegen jegliche Form von Traurigkeit und darüber, 
wie großartig und doch überfordernd die digitale Durchdringung 
all unserer Lebensbereiche geraten kann“, so die Jury. Das Stück soll 
in der Diskothek in der Spielzeit 2021/22 uraufgeführt werden. ■

Vier städtische Häuser mit offenem Brief

n Auf einen Blick

Portugal zu Gast
Bei der Leipziger Buch-
messe vom 27. bis 30. Mai 
2021 steht neben Gastland 
Portugal auch Literatur in 
portugiesischer Sprache im 
Fokus. Denn Portugiesisch 
ist die Muttersprache von 
240 Millionen Menschen 
aus Europa, Lateinamerika, 
Asien und Afrika. Damit ist 
die Literatur besonders viel-
stimmig. Bis zur Buchmesse 
erscheinen allein mehr als 50 
Titel in deutscher Überset-
zung. Weitere Infos: www.
leipziger-buchmesse.de. ■

Hybrid-DOK
Das Leipziger  Dok-
film-Festival war trotz 
Corona auch in diesem 
Jahr erfolgreich. 47 615 
Besucher nutzten die On- 
und Offline-Angebote wie 
Filmvorführungen, Instal-
lationen und Talkrunden, 
um mit Filmschaffenden 
ins Gespräch zu kommen. 
Dafür gab es viel positi-
ves Feedback. Rückblick: 
www.dok-leipzig.de. ■

Inklusionspreis
Dem Bach-Museum Leipzig 
wurde für sein Projekt „Sen-
sory friendly – Museums-
besuche für Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum 
gestalten“ der Sonderpreis 
des 4. Sächsischen Inklusi-
onspreises verliehen. Das 
Museum hatte Hilfsmittel 
entwickelt, um der Zielgrup-
pe den gleichberechtigten 
Zugang zur Ausstellung zu 
ermöglichen. Mehr unter: 
bachmuseumleipzig.de. ■

Musikschule digital
Aufgrund der Corona-Pan-
demie fällt die Adventsmusik 
im Innenhof der Musikschu-
le Leipzig „Johann Sebastian 
Bach“ aus. Für Vorweih-
nachtsstimmung mit Musik, 
Tanz und Mitmachaktionen 
sorgt stattdessen ein digi-
taler Adventskalender mit 
24 Überraschungen aus der 
Musikschule. Täglich wird 
ein neuer Beitrag veröffent-
licht – zu finden unter www.
musikschule-leipzig.de. ■

de. Hier gibt es zur Residenz-
produktion von „Gob Squad’s 
1984“ auch einen Audiowalk.  
13 Videos erlauben Einblicke in 
die aktuelle Probenarbeit. 

Die Oper Leipzig beglückt 
Musikfreunde täglich mit ihrem 
digitalen Adventskalender. 
Kurz vor dem Fest präsentieren 
Olena Tokar und Dirigent und 

Musiker Christian Hornef das 
verträumt-stille Weihnachtslied 
„Schlaf, Jesu, Schlaf“ in der 
Sprache von Tokars Heimatland 
Ukraine. Hornef, sonst am Flü-
gel, begleitet mit Akkordeon.

Das TdJW bietet das Mäuse-
abenteuer „Frederick“ am heuti-
gen 12. und morgigen 13. sowie 
vom 18. bis 20. Dezember um 
17 Uhr online unter www.tdjw.
de – der Einladungslink über 
Zoom folgt nach dem Ticket-
kauf per E-Mail. Gleiches gilt für 
den Puppentheater-Evergreen 
„Über Bethlehem ein Stern“, 
der vom 22. bis 26. Dezember zu 
sehen ist. Die neue Produktion 
„Schule des Wetters: Schnee“ 
ist ab 27. Dezember bis zum  
1. Januar zu erleben. Noch bis 
17. Dezember läuft die israeliti-
sche Gastproduktion Schule des 
Wetters: „Non Tropo“.

Besonderes Angebot „TdJW 
sagt Gute Nacht“: Vom 15. bis 
17. Dezember, jeweils von 17 bis 
19 Uhr, lesen Ensemblemitglie-
der übers Telefon winterliche 
Geschichten vor. ■

 

Stadtarchiv digital:  
Fotodetektive gesucht

Alle Leipziger sind aufge-
rufen, dem Stadtarchiv zu 
helfen, alte Fotos zeitlich 
einzuordnen: 
Das Stadtarchiv Leipzig 
sucht Hinweise zu diesem 
Kinderfest im städtischen 
Kindergarten in der Brü-
ckenstraße 11. Diese Auf-
nahmen fertigte Karl Becker 

vor 1945 an, doch welches 
Fest wurde hier gefeiert, und 
lässt sich anhand von Details 
wie Kleidung etc. die Datie-
rung weiter eingrenzen? 

Hinweise können an 
stadtarchiv@leipzig.de oder 
per Post an Stadt Leipzig, 
Stadtarchiv, 04092 Leipzig 
gesendet werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

http://www.gewandhausorchester.de
http://www.gewandhausorchester.de
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http://www.
leipziger-buchmesse.de
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http://www.musikschule-leipzig.de
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Anfang 2022 rollen die Bagger an
Masterplan für Eutritzscher Freiladebahnhof beschlossen / Investor Imfarr sichert Fertigstellung in Eigenregie zu

Baustart in gut einem Jahr: Im ersten Quartal 2022 sollen auf dem Areal des Eutritzscher Freiladebahnhofs die ersten Bagger rollen.  
Los geht es im Westen des Baugebietes.   Foto: Stadt Leipzig / Hans-G. Unrau

Gekommen, um zu bleiben 
– diesen Slogan bekräftigte  
Nematollah Farrokhnia, 
Seniorchef der österreichi-
schen Imfarr Beteiligungs 
GmbH in Sachen Eutritz-
scher Freiladebahnhof. In 
einer Online-Pressekonfe-
renz zeigten der Investor und 
die Stadtspitze – vertreten 
durch Baubürgermeister 
Thomas Dienberg – Einig-
keit: Das Großprojekt soll 
gemeinsam vollendet wer-
den. 

Grundlage für die gefestigte 
Zusammenarbeit ist ein Stadt-
ratsbeschluss vom 24. No- 
vember, mit dem nun ein Mas-
terplan als Grundlage für die 
Weiterführung des Bauleit-
planverfahrens vorliegt. „Das 
ist ein Meilenstein für das 
Projekt“, freute sich Dienberg. 
Aus Wien zugeschaltet sagte 
Farrokhnia: „Seit einem Mee-
ting mit Oberbürgermeister 
Burkhard Jung und Thomas 
Dienberg ist die Sache sehr 
konstruktiv vorangegangen. 
Wir sind der Stadt entgegen-
gekommen. Das Ratsergebnis 
ist hervorragend und hat uns 
sehr gefreut.“

Sicherheit wollten die 
Stadträtinnen und Stadträte, 
damit das 25 Hektar große 
Gelände nicht nochmals in 
Gänze weitergegeben werden 
kann, wie es im Oktober 2019 
geschah, als die CG Gruppe 
AG an die für die Entwick-
lung des Areals gegründete 
Leipzig 416 GmbH verkaufte. 
Diese Sicherheit haben sie 
bekommen. „Ein direkter 
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Haus-Garten-Freizeit 
erst wieder 2022

Die Frühjahrsmessen Haus-Gar-
ten-Freizeit und Mitteldeutsche 
Handwerksmesse können nicht 
wie geplant vom 6. bis 14. 
Februar 2021 geöffnet werden. 
Grund hierfür sind die aktuellen 
pandemischen Entwicklungen 
und die vom Bund beschlossene 
Verlängerung der verschärften 
Corona-Maßnahmen, die eine 
weitere Planung nicht mehr 
möglich machen, erklärte Mar-
tin Buhl-Wagner, Geschäfts-
führer der Leipziger Messe. 
Die zeitnahe Entscheidung 
sei auch für die Ausrichtung 
der zahlreich angemeldeten 
Aussteller wichtig. Die nächste 
Ausgabe des Messedoppels ist 
nun vom 19. bis 27. Februar 
2022 vorgesehen. Wie geplant 
abgehalten wird dagegen das 
Handwerkspolitische Forum 
Ost am 10. Februar 2021. ■

Erfolg für die Interessenge-
meinschaft IG Fortuna: Sie 
soll künftig ein Erbbaurecht 
für das „Kino der Jugend“ in 
Volkmarsdorf erhalten und 
hat sich damit im Konzept-
verfahren der Stadt Leipzig 
gegen einen Mitbewerber 
durchgesetzt. Die IG Fortuna 
will das einst als Gasanstalt 
gebaute und 1928 zum Kino 
umfunktionierte Haus durch 
Teil- und Zwischennutzungen 
nach und nach sanieren und 
schrittweise für die Öffentlich-
keit zugänglich machen – das 
erste Mal seit der Schließung 
1987.

Ihr Konzept sieht vor, eine 
vielfältige kulturelle Nutzung 
zu ermöglichen, die zum Stadt-
teil passt und an der sich die 
Anwohner beteiligen können. 
Die Akteure der IG bringen 
zudem viel fachliches Know-
how aus den Bereichen Kunst 
und Kultur, Gastronomie, 
Finanzen, Stadtentwicklung 
und Bau ein. Zusätzlich wissen 
sie ein großes Netzwerk von 
24 lokalen Kulturpartnern um 
sich. Auch Nachhaltigkeits- 
aspekte berücksichtigt das 
Konzept. Dafür sind neben 
der energetischen Sanierung 
ressourcenschonende Veran-
staltungsvarianten und ein 
Mobilitätskonzept geplant, 
zudem sollen ein durch Biogas 
betriebenes Blockheizkraft-
werk und eine Solaranlage 
eingebaut werden. ■

Ein Gaskraftwerk, das auch ohne Gas wärmen kann

Die Leipziger Stadtwerke haben 
einen wichtigen Meilenstein in 
Sachen Fernwärme erreicht: 
Für das neue Heizkraftwerk 
(HKW) an der Bornaischen 
Straße wurde der Grundstein 
gelegt – aufgrund der aktuellen 
Hygienevorschriften allerdings 
nur im kleinen Kreis.

„Mit dem Neubau des HKW 
Leipzig Süd sichern die Leipzi-
ger Stadtwerke die Energiever-
sorgung und liefern zugleich 
einen wichtigen Beitrag zum 
Erreichen der Klimaziele unse-
rer Stadt“, sagte OBM Burkhard 
Jung, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der Leipziger 
Gruppe. „Deutschland will den 
Kohleausstieg 2038 beendet ha-
ben. Das HKW ist grundsätzlich 
auch in der Lage, mit nicht-fos-

Weitere 
Fahrradstraßen 

markiert
Die Stadt hat zwei weitere Stra-
ßen als Fahrradstraßen ausge-
wiesen und damit Komfort und 
Sicherheit für Fahrradfahrer in 
Leipzig weiter erhöht. Entspre-
chend markiert worden sind die 
Straßen Am Elsterwehr/Main-
zer Straße im Zentrum West und 
der östlich der Könneritzstraße 
gelegene Abschnitt der Indus-
triestraße. Eine Verkehrszäh-
lung hatte ergeben, dass das 
Fahrrad in beiden Straßen das 
meistgenutzte Verkehrsmittel 
ist. Mit der neuen Beschilde-
rung stehen beide Straßen jetzt 
ausschließlich dem Radverkehr 
zur Verfügung, für Anlieger 
und Besucher bleiben allerdings 
alle Grundstücke weiter mit 
dem Pkw erreichbar. Mit der 
Mainzer Straße entsteht jetzt 
auch eine attraktive Fahrrad-
verbindung vom Elsterradweg 
über das Palmengartenwehr 
zum Waldstraßenviertel.

Radfahrer dürfen in den 
genannten Straßen künftig ne-
beneinander fahren. Autofahrer 
dürfen die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 30 Kilome-
tern pro Stunde nur dann aus-
schöpfen, wenn die Radfahrer 
dadurch weder behindert noch 
gefährdet werden. ■

Hier online einkaufen und lokale Wirtschaft unterstützen

Neues Leben 
für „Kino  

der Jugend“

Im Corona-Jahr zu Weihnach-
ten an die lokale Wirtschaft 
denken: Das ist die Botschaft 
der Kampagne „Leipzig lokal 
unterstützen“, die das Amt für 
Wirtschaftsförderung gemein-
sam mit der Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH und dem 
City Marketing e.V. wiederbe-
lebt hat. Die Wirtschaftsförderer 
wollen damit die Angebotsviel-
falt wahren und während der 
sich ständig verschärfenden 
Corona-Maßnahmen der loka-
len Wirtschaft unter die Arme 
greifen. Herzensprojekte der 
Wirtschaftsförderer sind dabei 
die Online-Initiativen „Locally 

Noch im Dornröschenschlaf:  
das „Kino der Jugend“ in der  
Eisenbahnstraße 162. 
 Foto: Stadt Leipzig 

silen Energieträgern Strom und 
Wärme zu erzeugen.“ 2022 soll 
es am Netz sein.

Die Stadtwerke investieren 
im Rahmen ihres Zukunfts-
konzepts Fernwärme – mit dem 
Herzstück HKW – in den nächs-
ten Jahren mehr als 300 Millio-
nen Euro in den Bau neuer An-
lagen, betonte Karsten Rogall, 
Geschäftsführer der Leipziger 
Stadtwerke. „Langfristiges Ziel 
ist es, ohne fossile Energieträger 
auszukommen und trotzdem 
günstige Energiepreise anbieten 
zu können.“ Ab Ende 2022 sei 
das Unternehmen nicht mehr 
von der Wärme abhängig, die 
im Kraftwerk Lippendorf aus 
Braunkohle erzeugt wird, sagt 
sein Kollege Dr. Maik Piehler.

Momentan arbeiten die Bau-
Griffen zur Maurerkelle: Thomas Brandenburg, Dr. Maik Piehler, 
Karsten Rogall und OBM Burkhard Jung (v. l.). Foto: L-Gruppe

Happy“ und „Local Heroes 
Leipzig“. „Locally Happy“ ist 
im Internet  unter www.locally 
happy.de als Verzeichnis vieler 
Einzelhändler gestartet, um 
für sie zu werben. Nun tüftelt  
das Team an Onlineshops für 
die Händler, sodass aus dem 
Verzeichnis der erste Online-
marktplatz in Leipzig entsteht. 
Die „Local Heroes Leipzig“ 
haben die derzeitigen Angebote 
vieler kleinerer und charmanter 
Geschäfte und Kneipen im In-
ternet gelistet und in Kategorien 
zusammengefasst. Unter www.
local-heroes-leipzig.de lässt sich 
der Lieblingsladen oder das 

Lieblingscafé leicht ausfindig 
machen und es ist zu erfahren, 
wer noch Ware liefert und wie 
man den Betreiber unterstützen 
kann. Ladenbesitzer können 
sich einfach auf der Webseite 
anmelden und ein „Local“ 
werden. Als Dankeschön für 
die Hilfe gibt es auf dem Ins-
tagram-Account local.heroes.
leipzig einen Adventskalender, 
hinter dessen Türen sich min-
destens ein „Local“ versteckt. 
Weitere Unterstützungs-Ideen 
für Restaurants, Geschäfte 
oder Dienstleister gibt es unter 
www.leipzig.de/lokalunter 
stuetzen. ■

Grundsteinlegung an der Bornaischen Straße: Bis 2022 unabhängig vom Kraftwerk Lippendorf

Bornaische Straße 
wieder frei

Nach nur neun Monaten Bau-
zeit ist die zwischen Wiede-
bachplatz und Ecksteinstraße 
ausgebaute Bornaische Straße 
wieder für den Autoverkehr 
freigegeben. „Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, die 
Straße bleibt lebendig und die 
Verkehrssicherheit sollte sich 
durch eigene Radverkehrsan-
lagen und neue Ampeln deut-
lich verbessern“, sagte Baubür-
germeister Thomas Dienberg 
zur Freigabe am 30. November. 
Der 530 Meter lange Abschnitt 
der Hauptverkehrsstraße in 
Connewitz wurde von Haus-
wand zu Hauswand erneuert 
– also von den Gleisen über die 
Fahrbahn, die Radfahrstreifen 
und Parkplätze hin zu den 
Gehwegen. 28 Bäume, 100 
Fahrradbügel und sechs Bänke 
kamen neu hinzu. ■

Gesamtweiterverkauf ist im 
Vertrag ausgeschlossen. Wir 
gehen den Plan bis zum Ende 
gemeinsam durch“, bekräftig-
te Farrokhnia.

Nun wird fleißig am Bau-
ablaufplan gearbeitet. Vier 
Bauabschnitte soll es mindes-
tens geben. Im Westen des 
Areals soll es schon im ersten 
Quartal 2022 losgehen. Dann 
werden die ersten rund 500 
Wohnungen gebaut. Bis dahin 

soll der TV-Club in seinem 
bisherigen Gebäude bleiben 
dürfen. Wenn die Bagger 
anrollen, muss der Tanzclub 
ein Ausweichquartier bezo-
gen haben. 

Insgesamt sind 2400 Woh-
nungen mit durchschnittlich 
70 Quadratmetern Wohnflä-
che geplant. Ein Drittel davon 
wird als Sozialwohnungen 
deklariert, die einem festen 
Mietsatz unterliegen. Spe-

kulationen, dass die Mieten 
in den übrigen Wohnungen 
bis auf 14 Euro pro Quadrat-
meter steigen könnten, gebot 
Baubürgermeister Dienberg 
Einhalt. „Wir werden darauf 
achten, dass dort Wohnungen 
entstehen, die für die Leipzi-
ger bezahlbar sind. 14 Euro 
werden dort nicht der Stan-
dard und wir sind sicher, dass 
keine Wohnung leer bleiben 
wird“, sagte er. 

Neben den Wohnungen 
sind auch ein großzügiger 
Park, ein Schul- und Sport-
campus mit einer vierzügi-
gen Grundschule sowie eine 
fünfzügige Oberschule, zwei 
Kitas mit jeweils 165 Plätzen 
und kulturell-soziale Einrich-
tungen geplant. Aufgrund 
der zentrumsnahen Lage ist 
der neue Stadtteil zudem 
als autoreduziertes Quartier 
konzipiert. ■

leute an den Fundamenten. Die-
se werden mit schallreduzierter 
Bohrpfahltechnik errichtet. Der 
Rohbau erfolgt geräuscharm  
mit vielen Stahlbeton-Fertigtei-
len. „Und dank umfangreicher 
Schallschutzmaßnahmen wird 
die Anlage auch später ein 
ruhiger Nachbar sein“, sagt Pro-
jektleiter Thomas Brandenburg.

Ende 2022 sollen auf dem Ge-
lände neben dem Kraftwerks-
gebäude ein Versorgungsge-
bäude, eine Pumpenhalle und 
ein Wärmespeicher stehen. Das 
Herzstück der Anlage bilden 
zwei Gasturbinen mit je 62,5 
Megawatt Leistung. Im Wär-
mespeicher wird die nicht sofort 
benötigte thermische Energie 
gespeichert und bei Bedarf ins 
Netz eingespeist. ■

Bau auf südlichem 
Johannisplatz geprüft
Über die bauliche Zukunft des 
1200 Quadratmeter großen süd-
lichen Teils des Johannisplatzes 
soll mit einem Bebauungsplan 
entschieden werden. Derzeit 
wird das einstige Tankstel-
lenareal als Parkplatz und 
Imbissstandort genutzt. Der 
Vorentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 450 „Südlicher Johan-
nisplatz“ wird nun zur frühzei-
tigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
freigegeben. Anlass sind die 
Absichten des Eigentümers, das 
Teilstück des ehemaligen Hos-
pitalplatzes zu bebauen. Drei 
Varianten werden untersucht: 
Umgestaltung zum Schmuck-
platz mit viel Grün zum Aufent-
halt, Teilbebauung mit einem 
sechsgeschossigen Gebäude 
oder Vollbebauung mit einem 
22 Etagen hohen Bau. ■

LVB: Kleines Richtfest für Abstellhalle in Heiterblick
Ein Großteil der Dachkonstruk-
tion  für die Straßenbahnabstell-
halle im Technischen Zentrum 
Heiterblick steht: Dies war am  
3. Dezember Anlass für ein klei-
nes Richtfest mit Abstand, das 
die Geschäftsführer der Leip-
ziger Verkehrsbetriebe (LVB) 
Ulf Middelberg und Ronald 
Juhrs mit dem Sächsischen Wirt-
schaftsminister Martin Dulig 
und Bauleuten gefeiert haben. 
Symbolisch wurden die letzten 

Nägel eingeschlagen und der 
Richtkranz ging nach oben.  
8000 m² Dach und damit das 
Dachtragwerk über die Gleise 22 
bis 30 der künftigen Abstellhalle 
für Straßenbahnen sind nun 
dicht. Jetzt folgt der Gleisbau in 
der Halle, daran schließt sich die 
technische Gebäudeausrüstung 
wie Sprinkler, Abwasser- und 
Wasserleitung sowie Elek- 
troinstallation, Fahrstraßen-
steuerung und Fahrleitung an. 

Im September 2021 sollen Teile 
der Halle bereits in Betrieb ge-
hen. Die LVB investieren 27,3  
Mio. Euro in die neue Halle, es 
fördern der Freistaat Sachsen 
und der Zweckverband Nah-
verkehrsraum Leipzig. Der 
Ausbau des Technischen Zen-
trums, zu dem die neue Halle 
gehört, ist Teil der langfristigen 
Strategie der LVB für einen 
zukunftsfähigen Öffentlichen 
Personennahverkehr. ■

■ Zahl der Woche

65 000
65 000 Euro hat die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft dem Stadt-
geschichtlichen Museum in diesem Jahr gespendet. „Die Coro-
na-Krise hat das Kulturleben in große Not gebracht. Auch das 
Museum ist davon betroffen. Gerade jetzt wollen wir Lottera-
ner ganz besonders helfen und zeigen, dass wir da sind“, sagt 
der Vorsitzende Eric Buchmann, der sich zugleich über eine Re-
kordsumme freuen kann. „So viel wie noch nie in einem Jahr“, 
habe man gesammelt, betont Buchmann stolz. Mit dem Geld 
wird derzeit der historische Ratsschrank aus dem Alten Rathaus 
restauriert. Außerdem konnten ein Mendelssohn-Brief sowie 
ein Konvolut mit historischen Fotografien der Leipziger Nach-
kriegszeit angekauft werden. ■

„Wir kaufen hier“: Mit dieser Kampagne will die Stadt Geschäf-
ten, Gastronomen und Dienstleistern helfen. Foto: Stadt Leipzig

Richtfest-Symbolik (v.l.n.r.):  Ronald Juhrs, Polier Steffen Schatten-
schneider, Martin Dulig, Martin Engelmann (LVB-Projektleiter) und 
Ulf Middelberg schlagen die letzten Nägel ein.    Foto: L-Gruppe

Wir kaufen 
hier. 

#leipzigbleibttreu

  leipzig.de/lokal-unterstuetzen     

http://www.leipzig.de/lokalunterstuetzen
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neu-
en Ausgabe können sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommu-
nalpolitischen Zielen verbinden. Die Autorenschaft der Beiträge liegt bei den einzelnen Fraktionen.  Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Anna 
Kaleri

Stadträtin

Demonstrationen und auf 
dem Rechtsweg gegen 
die Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch den 
Frachtflugverkehr. Aktu-
ell steht ein weiterer Ausbau bevor. Unter 
anderem sollen die derzeit 60 Stellplätze 
auf 96 erweitert werden. Die Anzahl der 
Starts und Landungen würde von 79 000 

im Jahr 2019 auf 118 000 
im Jahr 2032 ansteigen. 
Das hieße noch mehr Lärm- 
und Schadstoffemissionen, 
noch mehr Treibhausgase.

Die Unterlagen zum Planfeststellungs-
verfahren zum Ausbau des Flughafens 
Leipzig/Halle sind seit 16. November 2020 
einsehbar im Bürgerzimmer des Stadtpla-

nungsamtes sowie online auf der Seite 
der Landesdirektion Sachsen, Kurzlink:  
https://t1p.de/3m1q.
Jede Bürgerin, jeder Bürger kann eine Ein-
wendung verfassen und bis 15. Februar 2021 
senden an: Landesdirektion Sachsen, 09105 
Chemnitz oder bei der Landesdirektion 
Sachsen, Dienststelle Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig, zur Niederschrift geben. ■

Noch mehr  
Frachtflugverkehr?

Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen 
sind im Großraum Leipzig-Halle von nächt-
lichem Fluglärm betroffen. Dabei gehen 
Dauerlärm und Lärmspitzen über die von 
der Weltgesundheitsorganisation empfoh-
lenen Schallpegel hinaus. Seit der Eröffnung 
des internationalen Frachtflugdrehkreu-
zes DHL HUB im Jahr 2008 kämpfen ein 
Dutzend Bürgerinitiativen mit Petitionen, 

Teil angenommen und 
besagen unter anderem, 
dass ohne weitere Hilfe 
von Bund und Land 
Kürzungen im Haushalt 
nur über langfristige Kreditaufnahmen zu 
verhindern sind. 
Uns geht es darum, die Verlierer*innen 
der Krise – insbesondere Menschen mit 

Zusammenhalt 
sichern!

Steffen
Wehmann

stv. Fraktionsvorsitzender

Die Corona-Pandemie und deren bei-
spiellose Folgen setzen den Leipziger 
Doppelhaushalt 2021/22 unter Druck. 
Bereits der im November eingebrachte 
Entwurf weist ein Defizit in dreistelliger 
Millionenhöhe aus. 
Die Linksfraktion legte vor diesem Hin-
tergrund eigene finanzpolitische Vor-
schläge auf den Tisch. Sie wurden zum 

geringen Einkommen und 
sozial Benachteiligte – 
vor dem weiteren gesell-
schaftlichen Abstieg zu 
schützen. Das schließt die 

auskömmliche finanzielle Ausstattung der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Vereine 
und Verbände in Sport und Kultur ein. 
Auch Abstriche bei der Förderung der 

Langzeitarbeitslosen wird es mit uns nicht 
geben. Darüber hinaus ist die Stärkung 
der kommunalen Investitionskraft un-
verzichtbar, um die lokale Wirtschaft zu 
stabilisieren und den Ausbau der sozialen 
Infrastruktur sowie des ÖPNV zu fördern. 
Alle diese Maßnahmen dienen unserem 
Hauptziel, den Zusammenhalt der Leip-
ziger Stadtgesellschaft zu sichern. ■

Tobias
Keller

Fraktionsvorsitzender

Im Mai 2016 fand eine aus Sicht meiner 
Fraktion peinliche Debatte im Leipziger 
Stadtparlament statt. Es ging darum, den 
damals 130 hochbetagten Rentnern im 
Lebensalter zwischen 70 und 100 Jahren 
den Fortbestand ihrer vertrauten Woh-
numgebung in der Senioren-Wohnanlage 
„Amalie“ in Paunsdorf weiter zu sichern 
und einen Stadtratsbeschluss zur Korrektur 

des damals geltenden Be-
bauungsplanes zu fassen. 
Es stand die rechtliche 
Heilung einer bereits 2010 
vom Bauordnungsamt 
festgestellten fehlenden Genehmigung für 
das Betreiben der „Amalie“ mit 144 Senio-
ren-Wohnungen an. Allerdings akzeptierte 
die Verwaltung diesen Zustand bis zum Jahr 

2016. Danach erfolgte eine 
Revision dieser Haltung: 
Alle „Amalien“-Bewoh-
ner, auch diejenigen, für 
die aufgrund von Demenz 

anhaltender Pflege- und Betreuungsbedarf 
bestand, erhielten die Aufforderung, die 
Wohnanlage nach spätestens einem Jahr 
zu verlassen. Eine damalige Petition mit 

3500 Unterschriften und ein Gegen-Antrag 
von zwei Stadträten wurde von der linken 
Mehrheit im Stadtrat abgeschmettert. Die 
AfD-Fraktion, die sich auch vor Ort für 
die Senioren eingesetzt hatte, ist über den 
jüngsten Ratsbeschluss zum korrigierten 
Bebauungsplan Nr.170 mehr als erleich-
tert. Liebe Senioren von „Amalie“, frohe 
Weihnachten für Sie! ■

Spätes Weihnachts-
geschenk 

„Notstand“ hat 
eben auch Folgen

Frank
Tornau

Fraktionsvorsitzender

Der Leipziger Stadtrat hat im letzten 
Herbst den sogenannten „Klimanotstand“ 
ausgerufen, gegen die Stimmen der 
CDU-Fraktion, dafür aber mit der Stimme 
des Oberbürgermeisters. Unter anderem 
wurde beschlossen, dass die Stadt Leipzig 
und ihre Unternehmen keine Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotor mehr anschaffen 
sollen. Seither bittet die Verwaltung von Zeit 

zu Zeit den Stadtrat, für 
einzelne Bereiche Ausnah-
meregelungen zu beschlie-
ßen. Oft zu Recht: einige 
Spezialfahrzeuge für die 
Feuerwehr oder das Klinikum St. Georg sind 
tatsächlich nur mit Verbrennungsmotor 
verfügbar. Jetzt allerdings möchte der Ober-
bürgermeister für sich und seine Fachbür-

germeister eine Ausnahme 
bezüglich der Dienst-Pkw 
beschließen lassen. Begrün-
det wird dies damit, dass 
„eFahrzeuge aufgrund der 

noch zu geringen Reichweiten, der derzeit 
noch zu geringen Schnelllademöglichkeiten 
und der sehr hohen Anschaffungskosten 
bzw. Leasingraten unwirtschaftlich sind.“ 

Für die CDU-Fraktion ist klar: Wer den 
„Notstand“ ausruft, muss dann auch mit 
den Folgen leben. Oder er muss eben auf 
eine Aufhebung sinnfreier Notstandsbe-
schlüsse hinwirken. Die CDU-Fraktion 
wird solch scheinheiligen Ausnahmere-
gelungen ebensowenig zustimmen wie 
der populistischen Ausrufung des „Kli-
manotstandes“. ■

Prof. Dr. Getu 
Abraham

Stadtrat

Die Entwicklung des öffentlichen Raums 
ist die vornehmste Aufgabe unserer Stadt. 
Sie ist es, weil sie hier in außerordentlicher 
und in unmittelbarer Weise Lebensumfelder 
und damit Lebenssituationen von Menschen 
beeinflussen kann.
Sie ist deshalb nicht vordergründig eine 
Frage der Verkehrs- oder Transportinfra-
struktur, wie sie sich beispielsweise aus der 

Schaffung von Bahnhöfen 
oder Straßennetzen er-
gibt. Die Entwicklung des 
öffentlichen Raums muss 
ganzheitlich betrachtet 
werden und bedarf einer vorausschauenden 
Planung. Öffentlicher Raum kann nur gelin-
gen, wenn er die Balance zwischen kulturel-
len, bildungsspezifischen und sozialen Be-

dürfnissen vermittelt, ohne 
wirtschaftliche Interessen zu 
vernachlässigen. Wir wollen 
eine lebenswerte Stadt, eine 
Großstadt, die eben nicht in 

der Anonymität versinkt. Wir wollen eine 
Stadt, in der es selbstverständlich ist, durchs 
Wohnviertel zu gehen, einzukaufen, die Kin-
der in die Kita oder die Schule zu bringen und 

schnell – ob nun zu Fuß, auf dem Rad, mit 
Bus oder Bahn – in die Innenstadt oder zur 
Arbeit zu düsen.
Für das Quartier, das am Eutritzscher Freila-
debahnhof entstehen soll, kann ich mir solch 
eine Entwicklung des öffentlichen Raums 
gut vorstellen. Es ist deshalb gut, dass der 
Rat dem Masterplan zur Entwicklung des 
Areals zugestimmt hat. ■

Planung des  
öffentlichen Raums

Thomas 
Köhler

stv. Fraktionsvorsitzender

Der Stadtrat Leipzig beschloss auf Antrag 
der Freibeuter am 16. September 2020 
und nach Widerspruch des Oberbürger-
meisters am 7. Oktober 2020 erneut, dass 
Falschparker in Leipzig, zum Beispiel 
auf Radwegen oder in Kreuzungsbe-
reichen, „zur Vermeidung unmittelbar 
bevorstehender Gefahren“ abgeschleppt 
werden sollen. Der Oberbürgermeister hat 

dagegen erneut Wider-
spruch eingelegt und die 
Landesdirektion Sach-
sen hat diesen bestätigt. 
Verschiedene Rechts-
auffassungen stützen das Abschleppen 
in solchen Situationen und nicht nur wir 
sehen die Durchsetzung des § 12 (3) StVO 
zum Schutze aller Verkehrsteilnehmer in 

Leipzig als dringend er-
forderlich an. Wir bringen 
daher auf der Ratsver-
sammlung am 16. Dezem-
ber 2020 einen Antrag ein, 

der den Oberbürgermeister auffordert, 
gegen den Bescheid der Landesdirektion 
fristwahrend Widerspruch einzulegen. Die 
Freibeuter wollen gemeinsam mit einer 

Mehrheit des Stadtrates, mit der Stadt-
verwaltung und dem Oberbürgermeister 
eine rechtskonforme Regelung erarbeiten, 
die alle Verkehrsteilnehmer schützt. Be-
sonders im Fokus stehen für uns dabei 
die Schulwegsicherheit, die Sicherheit für 
Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen – die schwächsten Verkehrs- 
teilnehmer. ■

Abschleppen: 
Dritte Runde

Anzeigen

http://https://t1p.de/3m1q
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Impfzentren ab 15. Dezember betriebsbereit
In Sachsen laufen die Vorberei-
tungen für die bald verfügbare 
Corona-Schutz-Impfung. Ab  
15. Dezember sollen dafür in 
jedem Landkreis und jeder 
kreisfreien Stadt ein Impfzent-
rum sowie jeweils ein mobiles 
Impfteam startklar sein, infor-
miert das Sächsische Sozialmi-
nisterium. In Leipzig wird das 
Impfzentrum derzeit in einer 
Halle auf der Neuen Messe 
eingerichtet und – wie überall in 
Sachsen – vom Deutschen Roten 
Kreuz in Zusammenarbeit mit 
der Bundeswehr, dem Techni-
schen Hilfswerk sowie weiteren 
Hilfsorganisationen betrieben. 
„Wir sind sehr froh, dass wir mit 
dem Deutschen Roten Kreuz 
einen solchen erfahrenen Part-
ner haben, der den Aufbau und 
den Betrieb der Impfzentren 

koordiniert und leitet“, erklärt 
Gesundheitsministerin Petra 
Köpping bei einem Besuche auf 
der Neuen Messe am 8. Dezem-
ber. „Ich betone erneut, dass die 
Impfung natürlich freiwillig 
sein wird. Und ich ermutige 
alle Bürgerinnen und Bürger, 
sich gegen Covid19 impfen 
zu lassen. Je mehr Menschen 
einen Impfschutz haben, umso 
schneller überwinden wir die 
Pandemie und können wieder 
in unser normales Leben zu-
rückfinden.“ Sobald der Impf-
stoff verfügbar sei, wolle man 
mit den Impfungen beginnen. 
Geimpft wird nach einer Prio-
risierungsliste, die die Ständige 
Impfkommission gemeinsam 
mit der Leopoldina und dem 
Deutschen Ethikrat entwickelt 
hat und derzeit final abstimmt. ■

Die Stadt wird zum Jahresende 
keine Betriebsferien anordnen, 
sondern einzelne Bereiche für 
den Bürgerservice offen hal-
ten. Die Verwaltung hat hier 
u. a. einheitliche Öffnungszei-
ten für Bürgerämter und das 
Bürgertelefon festgelegt. Vom  
21. bis 23. Dezember öffnen die 
Bürgerämter zu den gewohnten 
Zeiten. Vom 28. bis zum 30. 
Dezember  sind die Bürgerämter 
Otto-Schill-Straße, Ratzelbogen 

Öffnungszeiten der Verwaltung 
zu den Feiertagen

Leipzig hilft Krakau
Masken und mehr: Lieferung für Krankenhäuser und Altenheime geht in polnische Partnerstadt

Das ist gelebte Solidarität: 
Die Stadt hat auf einen Hilfe-
ruf von Krakau reagiert und 
dringend benötigtes Schutz-
material im Kampf gegen 
die Corona-Pandemie an den 
langjährigen polnischen Städ-
tepartner geliefert.

Rund 10 000 OP-Masken und 
FFP2-Masken, 17 500 Alltags-
masken (Mehrweg), mehr als 
2 500 Flaschen Desinfektions-
mittel und 500 Mehrwegkittel 
aus der Produktion der Oper 
Leipzig haben am 3. Dezember 
ihren Weg nach Krakau ange-
treten. „Angesichts der schwie-
rigen Situation in Krakau ist es 
uns wichtig, dieses Zeichen der 
Solidarität zu senden. Die fast 50 
Jahre unserer Partnerschaft ha-
ben uns zusammengeschweißt 
und so werden wir auch diese 
Herausforderungen gemein-
sam meistern. Den in Krakau Er-
krankten, einschließlich meines 
Amtskollegen Jacek Majchrow-
ski, wünsche ich gute Besserung 
und rasche Genesung“, betont 
OBM Burkhard Jung.

Organisiert hat die Hilfssen-
dung das Referat Internationale 
Zusammenarbeit der Stadt. 
Unterstützung  erhielt das Team 
vom Städtepartnerschaftsver-
ein Krakau-Leipzig und von 
DHL Express-Drehkreuz mit 
einem kostenlosen Transport 
nach Krakau. Leipziger, die 
sich an weiteren Hilfsaktionen 
beteiligen möchten, können 
sich an den Verein unter E-Mail 
krakau_verein@larsbosse.net 
wenden. ■

Verladen die Hilfsgüter (v. l.): DHL-Geschäftsführer Ralph Wondrak, Referatsleiterin Gabriele Goldfuß, 
OBM Burkhard Jung, Sicherheitsingenieur Andreas Kynast und DHL-Fahrer Maik Platzeck. Foto: abl/sf

Längere Bewerbungsfristen  
für städtische Ausbildungen

Aufgrund der Corona-Pande-
mie verlängert die Stadt für ver-
schiedene Ausbildungs- und Stu-
diengänge ihre Bewerbungsfris-
ten. Bis zum 31. Dezember steht 
das Bewerbertor für die berufs-
begleitende Erzieherausbildung 
bei der Stadt offen – 50 Plätze 
sind hier zu vergeben. Bis zum 
Jahresende gilt auch die Frist 
für den Studiengang Controlling 
(zwei Plätze) sowie für die Aus-
bildung von Kaufleuten für Bü-
romanagement (18 Plätze).  Bis 
Ende Januar 2021 können Be-

werbungen für die Studiengän-
ge an der Hochschule Meißen im 
Bereich Allgemeine und Sozial-
verwaltung (insgesamt 25 Plät-
ze) eingehen. Angehende Gärt-
ner sowie Fachpraktiker für den 
Gartenbau haben sogar bis Ende 
Februar Zeit, sich zu bewerben. 
Infos zu Ausbildungsinhalten, 
zum Verfahren (Bewerbungen in 
diesem Jahr ausschließlich online 
unter ausbildung@leipzig.de) 
und den jeweiligen Ansprech-
partnern gibt es unter www.leip-
zig.de/ausbildung. ■

Psychisch kranke Menschen 
oder Menschen, die  während 
der Feiertage in seelische Not 
geraten, finden an den Weih-
nachtstagen und zum Jahres-
wechsel wieder Hilfs- und 
Kontaktangebote beim Sozial-
psychiatrischen Dienst und den 
psychosozialen Gemeindezent-
ren. Vom 24. bis 27. Dezember 
sowie am 31. Dezember und  
1. Januar ist das Psychosoziale 
Beratungstelefon unter der 
Rufnummer 99 99 00 00 jeweils 
von 8 bis 18 Uhr besetzt. 

Trotz Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie 
planen die Gemeindezentren 
zu Weihnachten und zum 
Jahreswechsel kleine Veranstal-
tungen. Wer die Angebote zum 
gemeinsamen Essen, Kaffeetrin-
ken oder Beisammensein nutzen 
möchte, muss sich in jedem Fall 
rechtzeitig anmelden und zur 
Sicherheit kurz vorher noch ein-
mal nachfragen, ob das Angebot 
aufrechterhalten werden kann. 
Für die Veranstaltungen gelten 
die allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln und die Teil-
nehmerzahlen sind begrenzt.

Café Blickwechsel,  
Mottelerstraße 13

Das Café lädt am 24. Dezember 
15 bis 17.30 Uhr zu einer Hei-
ligabendfeier ein. Anschließend 
besteht die Möglichkeit, eine 
Andacht zu besuchen. 

Am 26. Dezember sind hier 
Gäste zum Weihnachtskaffee 

Feiertagsangebote für  
psychisch Erkrankte

(max. 15 Teilnehmer) herzlich 
willkommen. 14 bis 18 Uhr ist 
geöffnet.

Am 1. Januar bittet das 
Café von 10 bis 13 Uhr zum 
Neujahrsbrunch mit anschlie-
ßendem Spaziergang. Bis zu  
15 Gäste sind willkommen.

Anmeldungen unter Tele-
fon: 46 24 33 61 oder per E-Mail 
blickwechsel@diakonie-leipzig.
de.

Das Boot,  
Arndtstraße 66

Die Kontakt- und Beratungs-
stelle öffnet jeweils am 24., 25. 
und 26. Dezember von 14 bis 
19 Uhr zu einem festlichen 
Drei-Gänge-Weihnachtsessen 
in drei Gruppen. Anmeldun-
gen unter Telefon 2 2 1 89 23, 
um Vorkasse wird gebeten.

Tageszentrum Vielfalt,  
Oberdorfstraße 15

Das Tageszentrum des Guts-
hof Stötteritz e. V. bietet für 
den 25. Dezember noch einige 
Plätze für ein Weihnachtses-
sen zwischen 10 bis 15 Uhr 
an. Anmeldungen unter 
Telefon 8 63 17 50, max. zehn 
Personen sind möglich.

Teestube Süd,  
Arndtstraße 66 

Die Teestube Süd öffnet  am 
Silvestertag, 31. Dezember 
sowie Neujahr, 1. Januar, 
jeweils von 14 bis 19 Uhr für 
Gäste. ■

und Paunsdorf-Center von 9 bis 
18 Uhr geöffnet. Das Bürgertele-
fon ist vom 21. bis 23. Dezember 
und 28. bis 30. Dezember von 
7.30 Uhr bis 18 Uhr unter der 
Rufnummer 1 2 3-0 erreichbar. 
Die Öffnungszeiten von Allge-
meinem Sozialdienst, Standes-
amt,  Sozialamt, Kfz-Zulassung, 
Fahrerlaubnisbehörde, Aus-
länderbehörde und Bereichen 
des Ordnungsamtes sind unter 
www.leipzig.de nachzulesen. ■

Um besser auf die derzeitige 
Corona-Lage reagieren zu 
können, hat das Gesund-
heitsamt seit Dezember ein 
neues digitales  Kontakter-
mittlungssystem in Betrieb 
genommen. Damit können  
Daten von Kontaktpersonen 
sofort online in andere Fach-
verfahren übertragen werden. 
Wer auf SARS-CoV-2 getestet 
ist, erhält vom Amt einen 
Link zur Website konsentas.

Amt setzt jetzt digitales System  
zur Kontaktverfolgung ein

de und kann seine relevanten 
Kontakte dort online eintragen. 
Kontaktpersonen der Katego-
rie 1 werden automatisch und 
umgehend per E-Mail und SMS 
informiert, dass sie sich mit 
dem Gesundheitsamt in Ver-
bindung setzen müssen. Weil 
lange Telefonzeiten entfallen, 
hat das Gesundheitsamt jetzt 
auch mehr Kapazitäten, sich 
um die in Quarantäne gestell-
ten Personen zu kümmern. ■

■  Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipzigerinnen und Leip-
ziger, die sich informieren 
oder einbringen wollen, es 
bietet zudem eine Plattform 
für Bürgerbeteiligung und 
Engagement.

16. Dezember: 15-18 Uhr,  
Engagement.Impuls: telefoni-
sche Beratung (Tel. 1 23 20 97) 
oder persönlich im Stadtbüro 
für ehrenamtlich Interessierte; 
Veranstalter: Freiwilligen- 
Agentur-Leipzig e. V. 

Seit 1. Dezember: Ausstellung 
Areal „Gut Kleinzschocher“ – 
städtebauliches Konzept und 
Ausblick auf weitere Planungs- 
und Umsetzungsschritte

Ort:  Burgplatz 1/Stadthaus, 
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.  13.00-18.00 Uhr
Fr.   13.00-16.00 Uhr

www.leipzig.de/
stadtbuero

Startklar fürs Impfen: Gesundheitsministerin Petra Köpping (2. v. r.)
und OBM Burkhard Jung (Mitte) begutachten die Vorbereitungen 
für das Impfzentrum auf der Neuen Messe.  Foto: Lutz Zimmermann

Die Leistungen zur Grund-
sicherung im Alter, bei Er-
werbsminderung und die 
Hilfe zum Lebensunterhalt 
steigen ab 1. Januar 2021. 
Beispielsweise erhalten al-
leinstehende oder alleiner-
ziehende Menschen 446 Euro 
monatlich, Jugendliche 373 
Euro und Kinder ab sieben 
Jahren 309 Euro. Kinder bis 
zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres können 283 
Euro beanspruchen. Zwei 
Erwachsene, die als Ehegatten 
oder Lebenspartner einen 
Haushalt führen, erhalten 

401 Euro. Damit erhöhen sich 
auch die Beträge für Mehr- 
und Sonderbedarfe.

Die Änderungen werden 
automatisch wirksam. Es be-
darf keines neuen Antrages. 
Im Januar 2021 werden in 
der Regel die neuen Beträge 
ausgezahlt, auch wenn noch 
kein Änderungsbescheid 
zugegangen ist. Sollte im 
Einzelfall noch eine Überprü-
fung erforderlich sein, wird 
der Erhöhungsbetrag noch 
im Laufe des Monats Januar 
nachgezahlt. Die komplette 
Übersicht: www.leipzig.de. ■

Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung steigt

Freiheits- und Einheitsdenkmal 
wieder im Bundesetat

Neue  
Leipzig-Charta 
unterzeichnet

Migranten-
befragung  
gestartet

Ute Schäfer und Iris Wolke- 
Haupt, die Geschäftsführerin-
nen der Leipziger Wohnungs- 
und Baugesellschaft mbH 
(LWB), werden zum März 2021 
das kommunale Unterneh-
men verlassen. Die Aufgabe 
ihrer Tätigkeit geschehe auf 
eigenen Wunsch, informieren 
beide Geschäftsführerinnen.  
„Ich habe dem Aufsichtsrat 
vorgeschlagen, der Bitte um 
Auflösung der Verträge zum 
31. März zuzustimmen“, erklär-
te Baubürgermeister Thomas 
Dienberg.

„Ute Schäfer und Iris Wol-
ke-Haupt haben unsere Woh-
nungsbaugesellschaft in den 
vergangenen Jahren durch 
schwieriges Fahrwasser ge-
führt“, würdigt OBM Burkhard 
Jung die Arbeit der LWB-Spitze. 
Das Unternehmen steht heute 
auf einer soliden finanziellen 
Basis und es ist auch ein zen-
traler aktiver Player auf dem 
Leipziger Wohnungsmarkt. Die 
LWB engagiert sich inzwischen 
stark im Wohnungsneubau, den 
unsere Stadt dringend benötigt. 
Was mich aber vor allem freut: 
Die LWB hat sich zu einem der 
wichtigsten Partner für den so-
zialen Wohnungsbau in Leipzig 
entwickelt. Dafür gebührt den 
beiden ausdrücklicher Dank 
und unsere Anerkennung.“

Die Schritte zur Nachbe-
setzung seien inzwischen ein-
geleitet, die Erstellung des 
Jahresabschlusses 2020 würden 
beide aber noch vorantreiben 
und selbstverständlich ab-
schließen, ergänzt Dienberg. 
Ute Schäfer ist bereits seit 2007 

LWB-Geschäftsführung 
wird im Frühjahr wechseln

Iris Wolke-Haupt. 
 Foto: Anja Jungnickel

Ute Schäfer.  Foto: privat

Der Bundestag hat das Vor-
haben Freiheits- und Einheits-
denkmal wieder in seinen 
Haushaltsplan aufgenom-
men. Somit könnte das Denk-
mal nach langer Pause doch 
noch entstehen. Bereits im Jahr 
2008 forderte der Bundestag 
die Bundesregierung auf, den 
Beitrag der Beteiligten zur 
Friedlichen Revolution mit 
einem Denkmal zu würdigen. 
Der Stadtrat Leipzig nahm 
diesen Auftrag mit seinem 
Beschluss an und begann mit 
den Planungen, die jedoch 
2014 ergebnislos endeten. Mit 

einem erneuten Beschluss im 
Jahr 2017 übergab der Stadtrat 
die Erarbeitung von Vorschlä-
gen zu einem Denkmal an 
die neugegründete Stiftung 
Friedliche Revolution. Diese 
setzt sich seitdem unter Bür-
gerbeteiligung für das Vorha-
ben ein und plant, alsbald die 
nächsten Verfahrensschritte 
einzuleiten. Die konkrete Um-
setzung ist noch in Planung. 
Die Aufnahme des Vorhabens 
in den Bundesetat erfolgte 
bisher lediglich als Leertitel, 
könne aber jederzeit finanziell 
untersetzt werden. ■

Die EU-Minister für Stadt- 
entwicklung und Raumpla-
nung haben am 30. November 
die Neue Leipzig-Charta un-
terzeichnet. Die Absichtserklä-
rung – für die Leipzig ledig-
lich namensgebend ist – legt 
Leitlinien für eine integrierte, 
gerechte und nachhaltige Stadt- 
entwicklungspolitik fest, um 
die Lebensqualität in allen 
europäischen Städten zu ver-
bessern. Verlässliche öffentliche 
Dienstleistungen sollen für alle 
nutzbar und auf die Bedürfnisse 
der verschiedenen sozialen 
Gruppen zugeschnitten sein, 
um soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Benachteili-
gungen zu verringern. Ener-
giegewinnung, Mobilität und 
Häuserbau sollen durch we-
niger CO2-Emissionen und die 
Verwendung nachhaltiger Ma-
terialien klimaneutral werden. 
Zudem sollen Bürgerinnen und 
Bürger sowie Wirtschaftsak-
teure stärker am politischen 
Prozess beteiligt werden. Auch 
die aktuelle Pandemiesituation 
zeigt, wie wichtig es ist, dass die 
Versorgung über kommunale 
Infrastrukturen und Dienstleis-
tungen sichergestellt ist. 

Die Neue Leipzig-Charta ist 
eine Anpassung der Leipzig- 
Charta von 2007. Diese wurde 
evaluiert und unter Federfüh-
rung des Bundesinnenministe-
riums überarbeitet. Viele ihrer 
Kernthemen werden bereits 
in Leipzig umgesetzt, insbe-
sondere über das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept. ■

Die Stadt befragt seit Anfang 
Dezember Migrantinnen und 
Migranten zu ihrem Alltag 
in Leipzig. Dafür wurden 
rund 5 000 der etwa 93 000 
Leipzigerinnen und Leip-
ziger mit Migrationshinter-
grund zufällig ausgewählt 
und angeschrieben. Neben 
der Lebenssituation stehen 
das Verhältnis zu Deutschen, 
die Sprachkompetenz und 
eventuelle Diskriminierungs-
erfahrungen im Fokus. Auch 
Meinungen und Wünsche 
werden erfragt. Dies dient 
dazu, Angebote besser an die 
Bedürfnisse anzupassen. Ein 
Vergleich mit den Ergebnissen 
der letzten Befragung 2016 
soll aktuelle Entwicklungen 
aufzeigen. Die Befragung wird 
mit Hilfe von Fragebögen in 
19 verschiedenen Sprachen 
durchgeführt. Die Teilnahme 
daran ist freiwillig. Falls ange-
schriebene Migrantinnen und 
Migranten ein persönliches In-
terview bevorzugen, können 
sie telefonisch unter 1 23 26 76 
einen Termin vereinbaren. ■

Geschäftsführerin für Finan-
zen und Vermögenssteuerung 
der LWB, Iris Wolke-Haupt 
wechselte 2016 ins Unterneh-
men für den Geschäftsbereich 
Wohnungswirtschaft und Bau. 
Als Führungsduo haben sie die 
LWB zu einem Vorzeigeunter-
nehmen entwickelt. Heute kann 
das Unternehmen wieder inves-
tieren. Das meiste Geld – 2020 
weit mehr als 100 Mio. Euro – 
fließt in den Neubau vor allem 
geförderter und mietpreisge-
bundener Wohnungen. ■
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83 neue Fahrzeuge  
für Stadtreinigung

Eigenbetrieb will 13,75 Mio. Euro investieren
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Für viele, gerade ältere Besu-
cherinnen und Besucher, kann 
der Weg über den weitläufigen 
Südfriedhof bis zur Grabstelle 
zu einem Kraftakt werden. Um 
hier Abhilfe zu schaffen, bietet 
die Abteilung Friedhöfe des 
Leipziger Grünflächenamtes 
seit 1. Dezember einen kosten-
losen Fahrdienst an. Er richtet 
sich vorrangig an Menschen, 
die längere Wege nur schwer 
bewältigen können. Bis zu fünf 
Fahrgäste können in das eigens 
für diesen Service angeschaffte 
Elektroauto einsteigen, derzeit 
allerdings nur mit Maske. 
Das Auto hält montags und 
donnerstags an den dafür 
eingerichteten Haltepunkten 
der Friedhofseingänge zu fol-
genden Zeiten: In der Prager 
Straße 212 um 9, 10 und 11 Uhr; 
am Friedhofsweg 3 um 9.20, 
10.20 und 11.20 Uhr und in der 
Connewitzer Straße Südtor um 
9.40, 10.40 und 11.40 Uhr. Um 
die Route über den Friedhof 
zu optimieren, benötigt der 
Fahrer die Grabnummer. Jeden 
Mittwoch in der Zeit von 9 bis 
13 Uhr steuert er außerdem ein-
zelne Gräber auf individuellen 

Kandidaten für 
Umweltpreis 
2021 gesucht

Die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt vergibt auch 2021 
den mit 500 000 Euro dotierten 
Deutschen Umweltpreis für 
neuartige Ideen, die in vorbild-
hafter Weise zum Schutz und 
zur Entlastung der Umwelt 
beitragen. Der Preis richtet sich 
gleichermaßen an Personen, 
Firmen oder Organisationen. 
Als Mitglied des Deutschen 
Städtetages kann die Stadt 
Leipzig Kandidaten aus der 
Region vorschlagen. Entspre-
chende Unterlagen können bis 
zum 14. Januar 2021 elektro-
nisch bzw. auf Datenträgern 
in der Stadt Leipzig, Amt für 
Umweltschutz, Abteilung Um-
weltvorsorge, Prager Straße 118 
– 136, Haus A.II, 04317 Leipzig 
abgegeben werden.

Informationen bezüglich 
der Mindestangaben sowie der 
genauen Kriterien sind im Inter-
net auf der Homepage www.
dbu.de der Umweltstiftung 
unter dem Button „Umwelt-
preis“ bzw. im Umweltinfor-
mationszentrum (UiZ) der Stadt 
Leipzig erhältlich: telefonisch 
unter 1 23 67 03. ■

Gräber per Elektroauto besuchen

Neue Bewohner hinter den 
derzeit leider verschlossenen 
Zoo-Türen: In die Kiwara-Sa-
vanne sind die zweijährige 
Giraffenkuh Rania aus dem Zoo 
Rapperswil und der  zwei Jahre 
alte Giraffenbulle Matyas aus 
dem Zoo Prag eingezogen. Der 
Zoo hofft, dass sich die Tiere gut 
in die Herde integrieren, denn 
perspektivisch will Leipzig 
wieder in die Zucht einsteigen. 
„Bis sich der erste Nachwuchs 
einstellt, wird allerdings noch 
einige Zeit vergehen“, erläutert 
Seniorkurator Gerd Nötzold. 
Mit den beiden Neuzugängen 
zählt die Leipziger Herde jetzt 
sieben Rothschildgiraffen.

Gut entwickelt sich der erste 
Koala-Nachwuchs in der Ge-
schichte des Zoos Leipzig. Seit 
acht Monaten wächst ein klei-
ner Koala-Mann an der Seite 
von Mama Mandie heran. Das  
dreijährige Koala-Weibchen 
meistert ihre Erstaufzucht 
bisher tadellos. Erst kürzlich 
sind beide ins Schaugehege 
umgezogen und fühlen sich 
dort sichtlich wohl. Zoo-Be-
reichsleiterin Martina Hacker 
ist äußerst zufrieden mit der 
Entwicklung. „Jetzt war der 
Zeitpunkt richtig, dem Kleinen 
einen Namen zu geben. Wir 
konnten uns im Team ganz 
schnell auf den Namen Bouddi 

Wiegt schon 960 Gramm und genießt noch Nestwärme pur: Koa-
la-Winzling Bouddi huckepack bei Mama Mandie. Foto: Zoo Leipzig

Neues Elektroauto auf dem Südfriedhof im Einsatz: Für das Fahrzeug, das fünf Insassen transpor-
tieren kann, gelten die Regeln des Öffentlichen Personennahverkehrs.  Foto:  Stadt Leipzig/quo

Wunsch hin an. Die Termine 
dafür müssen im Infocenter 
unter Telefon 1 23 57 26 (Montag 
bis Donnerstag, 11 bis 16 Uhr) 
vorab gebucht werden. Freitags 

kann der kostenlose Fahrdienst 
auch zusammen mit einer 
Trauerfeier auf dem Südfried-
hof in Anspruch genommen 
werden. Reserviert werden 

kann das Fahrzeug parallel bei 
der Vereinbarung des Bestat-
tungstermins. Änderungen und 
weitere Infos: www.leipzig.de/
friedhoefe. ■

Zoo: Koala hört jetzt auf Bouddi und Giraffen bekommen Zuwachs

Stadt bietet seit Dezember kostenlosen Shuttleservice auf dem Südfriedhof an

verständigen. Diese Wahl ist 
einerseits eine Anlehnung an 
den Bouddi National Park in 
Australien, der in der Nähe 
des Australian Reptile Park 
Gosford liegt, aus dem Man-
die zu uns kam. Zum anderen 
bedeutet er in der deutschen 
Übersetzung Herz und spiegelt 
unsere Bindung als Pfleger zu 
dem Jungtier passend wider“, 
so Hacker. 

Wer Leipzigs Zootieren 
einen kleinen Weihnachts-Le-
ckerbissen spendieren möchte, 
dem sei eine Spendenaktion 
ans Herz gelegt, zu der alle 
Infos unter www.zoo-leipzig.
de nachzulesen sind. ■

Fast täglich sind sie für ein sau-
beres Leipzig im Einsatz – die 
Kehrmaschinen, Müllfahrzeuge 
oder Kleintransporter für die 
Grünflächenpflege des Eigen-
betriebs Stadtreinigung. Das 
führt zu starkem Verschleiß 
der Technik und hohen In-
standsetzungskosten, denn so 
manches Fahrzeug tut schon 
seit mehr als zehn Jahren sei-
nen Dienst. „Mit der teilweise 
veralteten Fahrzeugstruktur 
ist eine reibungslose Erfüllung 
der Aufgaben nicht mehr zu 100 
Prozent gewährleistet“, erklärt 
Ordnungsbürgermeister Heiko 
Rosenthal. Deshalb plant die 
Stadtreinigung, ihre Fahrzeug-
flotte zu erneuern und auch zu 
erweitern. Insgesamt 83 Fahr-
zeuge sollen in den kommenden 
zwei Jahren neu angeschafft 
werden. Kaufen will der Ei-
genbetrieb  Kehrmaschinen in 
verschiedenen Größen, Leicht-
Lkw sowie Abfallsammel- und 
Containerautos. Dazu kommen 
ein Traktor sowie Papierkorb-
sammel- und Sperrmüllpress-
fahrzeuge. Gesamtkosten: rund 
13,75 Millionen Euro.

Die Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters hat für 
die Vorlage bereits grünes 
Licht gegeben, im Januar oder 
Februar wird sie dem Stadtrat 
zur Beschlussfassung vorliegen.  

Danach kann die Stadtreini-
gung die europaweite Aus-
schreibung in Gang setzen, für 
die etwa fünf bis sechs Monate 
geplant sind. Ab Februar 2022 
könnten die ersten Fahrzeuge 
durch Leipzig rollen.

„Schon 2020 sollte mit der 
Beschaffung neuer Technik 
begonnen werden“, erklärt die 
kaufmännische Betriebsleiterin 
Elke Franz. „Weil wir aber den 
Stadtratsbeschluss zum Kli-
manotstand umsetzen, mussten 
wir zunächst eine Marktanalyse 
vor allem zu alternativen An-
triebsarten abwarten“, so Franz. 
Derzeit testet die Stadtreinigung 
Fahrzeuge mit Elektro- bzw. 
Wasserstoffantrieb unter Ein-
satzbedingungen. Aber auch 
Fahrgestell und Fahrzeugauf-
bau sollen umweltrelevant 
ausgestattet sein. Diese Tech-
nik, besonders der alternative 
Antrieb, ist teuer, deshalb will 
der Eigenbetrieb Fördermittel 
für 12 Abfallsammelfahrzeuge 
und 4 Großkehrmaschinen 
mit Elektroantrieb und Was-
serstoff-Brennstoffzelle bean-
tragen. Sollte die Beschaffung 
einzelner Fahrzeugarten mit 
alternativen Antrieben nicht 
wirtschaftlich sein, will die 
Stadtreinigung für diese Fahr-
zeuge die jeweils höchstmög-
liche Abgasnorm abfordern. ■

Seit 30. November im Test: ein Elektro-Abfallsammelfahrzeug. Es fährt 
die geplanten Entsorgungstouren ab, dadurch kann der Eigenbetrieb 
Reichweiten und Ladezyklen genau ermitteln. Foto: EB SR
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Beim Wärmekonzept den Überblick behalten
Onlinerechner vergleicht zentrale und dezentrale Wärmesysteme

(djd). Wer heute ein Haus plant, 
muss energetische und klimapo-
litische Vorgaben im Blick haben. 
Schließlich können die ambitio-
nierten Klimaschutzziele auch 
nur unter Mitwirkung der Ener-
gieverbraucher erreicht werden. 
Aber welches Wärmekonzept 
kommt diesem Ziel am nächsten? 
Grundsätzlich werden Woh-
nimmobilien zentral von einem 
Wärmeversorger per Nah- und 
Fernwärme oder dezentral mit 
individueller Heizungstechnik 
im Haus beheizt. Zentrale Nah- 
und Fernwärmenetze sind dabei 
keineswegs automatisch wirt-
schaftlicher und ökologischer. 
Sie stellen in Wohngebieten mit 
hoher Anschlussdichte zwar 
eine effiziente Möglichkeit des 
Heizens dar - sind im Gegenzug 
aber oft mit Anschluss- und 
Benutzungszwängen sowie Ver-
brennungsverboten belegt. Die 
meist hohen Investitions-, sowie 
Betriebs- und Wartungskosten 
werden auf die Kunden umver-
teilt. Außerdem sind die Kunden 
mit monatlichen Grundkosten 
auf viele Jahre gebunden. In frei 
wählbare dezentrale Heizungs-
techniken investiert der Haus-
besitzer dagegen individuell 
nach Bedarf und entsprechend 
seinen Möglichkeiten vor Ort. Er 
trägt die Wartungskosten alleine 
und kann erneuerbare Energien 
in sein Heizkonzept energieeffi-
zient einbinden. Die Energiebe-
schaffung und -lagerung erfolgt 
flexibel und unabhängig.

Onlinerechner vergleicht  
Kosten und Energieverbrauch
Ob eine zentrale oder dezentrale 
Wärmelösung zu bevorzugen 
ist, können Laien kaum über-
blicken. Ein neuer Online-Wär-
mevergleich-Rechner stellt des-
halb die Wärmekosten, den 
Primärenergiebedarf und die 

CO2-Emissionen von zentralen 
und dezentralen Lösungen 
gegenüber. Die Werte lassen sich 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser 
und auch für ganze Siedlungen 
ermitteln, die Ergebnisse werden 
tabellarisch und als Diagramme 
verständlich und anschaulich 
dargestellt. Die Allianz Freie 
Wärme empfiehlt das von der 
VdZ entwickelte Tool unter 
www.freie-waerme.de. Basis 
der Berechnungen ist die wissen-
schaftliche Studie „Dezentrale 
vs. zentrale Wärmeversorgung 
im deutschen Wärmemarkt“ mit 
Werten aus dem Jahr 2019.

Unterschiedliche Systeme 
eingehend vergleichen

„Wenn es um wirtschaftliche, 
bezahlbare und klimapolitisch 
hilfreiche Wärmelösungen für 
die Zukunft geht, sind pau-
schale Aussagen oder Trends 
nicht zielführend“, betont auch 
Andreas Müller, Geschäftsführer 
Technik beim Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), 
den Nutzen des Rechners. Er 
helfe Verbrauchern und Fach-

leuten im konkreten Fall einfach 
und unkompliziert. Bevor sich 
Immobilienbesitzer hinsichtlich 
der Wärmeerzeugung binden, 
sollten sie die Systeme eingehend 
vergleichen und dafür ausgewie-
sene Fachleute wie etwa Hei-
zungsbauer, Schornsteinfeger 
oder Energieberater heranziehen.

Ob eine zentrale oder dezentrale Wärmelösung zu bevorzugen 
ist, können Hausbesitzer kaum überblicken.

Foto: djd/Allianz Freie Wärme
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Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffent-
licher Sitzung; 
Niederschriften; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 07.10.2020;
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.10.2020;
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

11.11.2020 – Neufassung;
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

12.11.2020 (Fortsetzung vom 11.11.2020) – 
Neufassung;

 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 
24.11.2020

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;
Mandatsveränderungen;
Personalangelegenheiten;
 - Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 Nr. 

3 der Hauptsatzung – Bestellung des Tho-
maskantors;

 - Bestellung eines Geschäftsführers der Leip-
ziger Entwicklungs- und Vermarktungsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (LEVG);

 - Bestellung eines Geschäftsführers der LESG 
Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschlie-
ßung, Entwicklung und Sanierung von 
Baugebieten mbH;

Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt 
wird gg. 17.00 Uhr aufgerufen);
 - Vorsitz in den Stadtbezirksbeiräten; Einrei-

cher: Ansbert Maciejewski
 - Projekt „Gehwegverbindung Vlamen-/

Stahmelner Straße“; Einreicher: Hans-Dieter 
Sägenschnitter

 - Laterne im Park; Einreicher: Katharina Reich
 - Digitaler Schulpakt; Einreicher: Dieter Krause
 - Wer will die Verkehrswende?, Einreicher: 

Marcel Pruß
Petitionen (werden nach TOP Einwohneranfra-
gen aufgerufen);
 - Schaffung eines Beirates für psychosoziale 

Hilfen bei der Stadt Leipzig;
 - Umwidmung der vorgesehenen 7,5 Mio. 

Euro für Baumneupflanzungen bis 2022 aus 
dem „Sofortprogramm Klimaschutz“ der 
Stadt Leipzig;

 - Miterinnerung an Opfer linksextremistischer 
Gewalt in der umgebauten Ausstellung des 
Stadtgeschichtlichen Museums im Alten 
Rathaus;

 - Bewerbung der Stadt Leipzig beim Welt-
wirtschaftsforum in Davos als einer von 420 
weltweiten digitalen Hubs für das Weltwirt-
schaftstreffen im Januar 2021;

 - Petition zur Umwidmung der geplanten 
Mittel der Stadt Leipzig für Dachbegrünung 
zu forciertem Baumschutz in Dürrezeiten in 
der Stadt;

 - Petition nach § 12 Sächsischer Gemeinde-
ordnung zur Stiftung eines neuen jährlichen 
Preises für das „Umweltbuch des Jahres“ zur 
Leipziger Buchmesse durch die Stadt Leipzig;

 - Petition nach § 12 Sächsischer Gemeindeord-
nung zur Einstellung von jährlich 20 Millio-
nen Euro zum Schutz Leipziger Ökosysteme 
sowie zum Management der Energiewende 
in den kommunalen Haushalt;

 - Petition nach § 12 Sächsischer Gemeindeord-
nung zu einem Beschluss der Klimaneutralität 
der Stadt Leipzig bis zum Jahr 2035;

 - Benennung des Platzes an der Wendeschleife 
der Straßenbahnlinie 14 in „Platz der Ora-
torianer“;

 - Verkehrslärm in der Windmühlenstraße;
 - Menschenrechtsgemäße Bildungsarbeit im 

Bereich Klima;
 - Schließung des Wertstoffhofes Stöhrerstraße 

in 04347 Leipzig;
Besetzung von Gremien;
 - Jugendhilfeausschuss – Wahl der Mitglie-

der und Stellvertreter der Freien Träger (2. 
Änderung);

 - Stadtbezirksbeirat Mitte (1. Änderung);
 - Seniorenbeirat (2. Änderung);

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;
 - Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im 

Aufsichtsrat der Flughafen Leipzig/Halle 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung 
und Verweisung in die Gremien gem. § 5 Abs. 
3 – 5 der Geschäftsordnung (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version 
der TO in Allris https://ratsinfo.leipzig.de);
 - Verlängerung der Auslegung der Unterlagen 

zum Planfeststellungsänderungsverfahren 
des Flughafens; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Sportplätze als Grüne Inseln verstehen, 

gestalten und erhalten bzw. gestalten und 
verletzungsarmen Sport ermöglichen; Ein-
reicher: SPD-Fraktion

 - Anzeige von Wartezeiten an Wertstoffhöfen 
im Internet; Einreicher: Fraktion Freibeuter

 - Erste Schritte zum 365 Euro-Ticket gehen; 
Einreicher: SPD-Fraktion; Einreicher: Frak-
tion Die Linke

 - Warnung von Rasern unterlassen!; Einreicher: 
Weiss, Marcus

Anträge zur Beschlussfassung;
 - Schaffung eines unabhängigen Gremiums 

zur Prüfung der Umsetzung von Stadtrats-
beschlüssen; Einreicher: Migrantenbeirat

 - Regional, saisonal, gesund für Kind und 
Klima: Quartiersküchen; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

 - Artenschutz in die Stadtentwicklung – Für 
eine Leipziger Grünsatzung; Einreicher: 
Fraktion Die Linke

 - Nachbarschaftszentrum Ostwache zügig 
umsetzen; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

 - Teileinziehung der Beethovenstraße vor dem 
Geisteswissenschaftlichem Zentrum (GWZ)/
Albertina für Kfz-Verkehr; Einreicher: Frak-
tion Die Linke

 - Anschaffung von transparenten Verkleidun-
gen zur Sicherung der Leipziger Steindenk-
mäler; Einreicher: CDU-Fraktion

 - Nutzung von städtischen Freibädern durch 
Vereine; Einreicher: AfD-Fraktion

 - Straßenbahnen in Leipzig – Elektrisch + smart 
+ autonom; Einreicher: Fraktion Freibeuter

 - Weiterentwicklung des Kraftwerksstandorts 
Süd – Technologieführerschaft Wasserstoff 
ausbauen; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Leipziger Verkehrsbetriebe werden Mitglied 
bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen 
Verkehr; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Umwelt schützen, Erholung ermöglichen 
– Maßnahmen gegen den zunehmenden 
Nutzungsdruck von Grün-, Wald- und 
Parkflächen entwickeln; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

 - Schaffung legaler Mountainbikestrecken in 
Leipzig; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

 - Barrierefreien Zugang zum Livestream der 
Ratsversammlung ermöglichen; Einreicher: 
CDU-Fraktion

 - Sanierung von zwei Fußwegen im Stadtbezirk 
Nordost/Schönefeld zur Herstellung der 
barrierefreien Nutzung; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

 - Installation von Fahrradbügeln im Umfeld 
der 84. und 85. Schule in Grünau; Einreicher: 
Fraktion Die Linke

 - Anwendung von digitalem 3-D-Stadtmodell 
bei Stadt- und Bauleitplanung; Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Lohnerhöhung für die Beschäftigten im 
TVöD – Klatschen reicht nicht; Einreicher: 
SR M. Küng-Vildebrand; Einreicher: SR S. 
Pellmann; Einreicher: SR F. Riekewald

 - Gemeinwohlorientierte Quartiersentwick-
lung des ehem. Freiladebahnhofes Eutritzsch 
proaktiv absichern; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

 - Optimierung der Verkehrsflüsse bei der 
Umgestaltung der Kreuzung Dieskaustraße/
Arthur-Nagel-Straße/Bismarckstraße durch 
komplexe Ampelführung; Einreicher: Stadt-
bezirksbeirat Südwest

 - Rietzschke-Aue Sellerhausen – mehr Wildnis 
wagen!; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Sport frei in Lößnig!; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

 - Straße Am Luppedeich ganzjährig nutzbar 
machen !; Einreicher: CDU-Fraktion

 - Bauüberwachung bei Maßnahmen der Stadt 
Leipzig auf ein stabiles digitales Fundament 
stellen; Einreicher: CDU-Fraktion

 - Würdiges Gedenken an die deutsche 
Reichsgründung vor 150 Jahren; Einreicher: 
AfD-Fraktion

 - Auslegung des Planfeststellungsverfahrens 
aussetzen; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

Anfragen an den Oberbürgermeister;
 - Bürgerbeteiligung beim Ausbau des Flug-

hafens Leipzig-Halle – Umsetzung des 
Stadtratsbeschlusses; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

 - Starke öffentliche Gesundheitssorge durch 
unser Gesundheitsamt; Einreicher: Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

 - Graffiti-Schmierereien im öffentlichen Raum; 
Einreicher: AfD-Fraktion

 - Stadtteilbezogene Arbeit des Kommunalen 

Präventionsrates; Einreicher: SPD-Fraktion
 - Personalstellen im Rahmen der Mobilitäts-

strategie; Einreicher: Fraktion Freibeuter
 - Stand der Umsetzung des Antrags „Bessere 

Radwegeverbindung zwischen Alt-West/
Lindenau und Innenstadt“; Einreicher: 
SPD-Fraktion

 - Stand der Umsetzung des Antrags „Um-
weltdetektive und höhere Geldbußen gegen 
illegale Abfallentsorgung im öffentlichen 
Raum“; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Städtebauliche Perspektive des Areals 
„Adler“ in Kleinzschocher; Einreicher: AfD-
Fraktion

 - SV Wacker Leipzig; Einreicher: AfD-Fraktion
 - Eingriffe in den Naturhaushalt konsequent 

ausgleichen; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

 - Personelle Situation und Personalent-
wicklung in Kindertagesstätten und der 
Erzieher*innenausbildung; Einreicher: Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen

 - Umsetzung von Fassadenbegrünungen; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Konsequenzen aus Urteil des Sozialge-
richtes Leipzig zur IT-Ausstattung von 
Schüler*innen in Bedarfsgemeinschaften; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Ökobilanz der Dienstfahrzeuge der Leipziger 
Wahlbeamt*innen und künftiger Bedarf; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Sanierungsarbeiten in Schulräumen; Einrei-
cher: SPD-Fraktion

 - Bußgeldverfahren bei Verstößen gegen die 
Corona-Schutz-Verordnung im Rahmen 
nicht angemeldeter Demonstrationen; Ein-
reicher: SPD-Fraktion

 - Regelungen zur mobilen Arbeit (Homeoffice) 
in der Stadtverwaltung und in Eigenbetrie-
ben; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Stand der Umsetzung des Antrags „Wasser-
konzeption für den Leipziger Nordraum“; 
Einreicher: SPD-Fraktion

 - Stand der Evaluierung der Waffenverbotszo-
ne; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Ergebnisse der Untersuchung „Sicherheit 
im Bahnhofsviertel“; Einreicher: Fraktion 
Die Linke

 - Konsequenzen des Wegfalls der Wachpoli-
zei für die Sicherheit in Leipzig; Einreicher: 
AfD-Fraktion

 - Müllentsorgung in der Sternsiedlung 
(Saarlouiser Str., 04318 Leipzig); Einreicher: 
Lehmann, Jens

 - Verbot von öffentlichen Silvesterpartys und 
des Abbrennens von Feuerwerkskörpern 
zum Jahreswechsel; Einreicher: Gebhardt, 
Oliver

 - Energiesparprojekt „Halbe-Halbe“ an Leip-
ziger Schulen; Einreicher: Lehmann, Jens

 - Corona-Massentest; Einreicher: Weiss, 
Marcus

 - Änderung der Parkanordnung für Pkw im 
Bereich des Kickerlingsberges; Einreicher: 
SR St. Wehmann

 - Querdenker-Demonstrationen am 07.11.2020 
und am 21.11.2020; Einreicher: Stadtrat Jür-
gen Kasek

Bericht des Oberbürgermeisters;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwen-
dungen; 
 - Entscheidung über die Annahme von 

Spenden, Schenkungen der Stadt Leipzig 
und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 30.09.2020

 - Entscheidung über die Annahme von 
Spenden, Schenkungen der Stadt Leipzig 
und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 30.10.2020

Vorlagen I;
 - Rechtswidrigkeit des Beschlusses VII-A-

00898-NF-02 zum Abschleppen von ver-
kehrsbehindernd geparkten Kraftfahrzeugen 
– eilbedürftig;

 - Übertragung von Baulandflächen in der 
Gemarkung Knauthain (B-Plan Nr. 437 
„Wohnen am Klucksgraben“) an die LESG 
mbH – eilbedürftig;

 - Nachtragswirtschaftsplan 2020 des Städ-
tischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe 
– eilbedürftig;

 - 1. Nachtrag zum Vertrag über die Oberflä-
chenwasserbeseitigung von öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen zwischen der Stadt 
Leipzig und den Kommunalen Wasserwer-
ken Leipzig GmbH vom 28.11./23.12.2016, 
rückwirkend ab dem 01.01.2020 (Bestätigung 
gem. § 79 (1) SächsGemO) – eilbedürftig;

 - Planungsbeschluss: Ersatzneubau des Funk-
tionsgebäudes im Alfred-Kunze-Sportpark 

und Sanierung der zugehörigen Medienan-
schlüsse – eilbedürftig;

 - Verwaltungsobjekt Hermann-Liebmann-Str. 
73; Abschluss eines neuen Mietvertrages – 
eilbedürftig;

 - Investitionszuschuss zur Errichtung eines 
Funktionsbaus für das „Sächsische Infekti-
onsschutzzentrum“ am Klinikum St. Georg 
gGmbH – eilbedürftig;

 - Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Vorlage 
VI-A-06703;

 - Zusatzfestlegung zum Verkehrsleistungs-
finanzierungsvertrag (VLFV) im Zusam-
menhang mit der Festlegung des Gesamtfi-
nanzierungsbetrages für die Jahre 2021 und 
2022 – eilbedürftig;

 - Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt 
Leipzig für das Stadtgeschichtliche Museum;

 - Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt 
Leipzig für das GRASSI Museum für Ange-
wandte Kunst;

 - Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt 
Leipzig für das Museum der bildenden Künste;

 - Privatrechtliche Entgeltordnung der Stadt 
Leipzig für das Naturkundemuseum;

 - Vertrag zur Leipzig-Pass-Mobilcard für die 
Jahre 2021-2028;

 - Finanzierung von PlusBuslinien im Stadt-
gebiet Leipzig;

 - Baubeschluss Zweifeldsporthalle Lützner 
Str. 112 – Neubau;

 - Erschließungsvertrag zur abwasserseitigen 
Erschließung des Industriegebietes Seehau-
sen 2;

 - Zuschlagserteilung als Modellprojekt Smart 
Cities: inhaltliche und finanzielle Unterset-
zung;

 - Inanspruchnahme der Verlängerung des Op-
tionszeitraumes und Fortführung des Projek-
tes „Erweiterung der Umsatzbesteuerung“;

 - Parkbogen Ost – Neuantrag Nationale Pro-
jekte des Städtebaus;

 - Strategisches Unternehmenskonzept des 
Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kin-
der- und Jugendhilfe (VKKJ);

 - Gesamtkonzept zur Einführung eines Bürger-
haushaltes in der Stadt Leipzig – 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung;

 - Ausgleich pandemiebedingter Schäden und 
daraus resultierender Finanzbedarfe (insb. 
Verlustausgleiche) in städtischen Unter-
nehmen, Eigenbetrieben und Stiftungen zur 
Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit – Bestätigung außerplanmäßiger 
Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO;

 - eCulture Strategie Dezernat Kultur der Stadt 
Leipzig;

 - Bestellung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 
für den Eigenbetrieb der Stadt Leipzig – Kom-
munaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf -;

 - Festlegung kalkulatorischer Zinssatz 
2021/2022;

 - Themenjahr 2022 – Leipzig – Freiraum für 
Bildung;

 - Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen im Pflichtfahrbereich Leipzig (Beför-
derungsentgeltverordnung);

 - Darstellung der Einführung der Entgeltfrei-
heit für die Dauerausstellungen der Leipziger 
städtischen Museen;

 - Leipziger Denkmalstiftung – Mitgliedschaft 
der Stadt Leipzig im Kuratorium;

 - Planungsbeschluss „Haus der Festivals“, 
Gottschedstraße 16;

 - Überplanmäßige Aufwendungen 2020 im 
Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung – Be-
stätigung gem. § 79 (1) SächsGemO;

 - Abschluss des Projektes Internationales 
Deutsches Turnfest 2021 sowie Auftrag 
zur Unterstützung und Organisation des 
Projektes Turnen21! (Bestätigung gem. § 
79 (1) SächsGemO) und Ausrichtung des 
Turnfestes 2025

 - Aussetzung der Gebührenerhebung für 
obdachlose Personen in Notunterkünften 
und kostenfreie Speisenversorgung während 
bestehender Ausgangsbeschränkungen

Informationen I;
 - Vorlagenmanagement – Klimawirkung von 

Vorlagen;
 - Information zur Anmeldung zentraler Vor-/

Planungsmittel gemäß VII-DS-01404-NF-01;
 - Wahlzeitraum und Besetzung des Wahlaus-

schusses für die Jugendparlamentswahl 2021;
 - 27. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 

2020; ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Tagesordnung Ratsversammlung
Mittwoch, 16.12.2020, 14.00 Uhr, Kongresshalle Leipzig, Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig
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■ Termine

14.12., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Ratsple-
narsaal, Zi. 262 
 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 

„Zwergenland“ in der Engelsdorfer Str. 130
 - Marktkonformer Erbbauzins für Erbbaurech-

te zur Errichtung von Geschoss¬wohnbauten
 - Information zur Kenntnis
 - Verkauf des Flurstücks 1083 der Gemarkung 

Wahren zur Grundstücksarrondierung
Beschlüsse aus der 19. nicht öffentlichen 
Sitzung am 02.11.2020
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 20. öffentlichen Sitzung 
am 16.11.2020
 - Ankauf des Flurstückes 17d der Gemarkung 

Neustadt als Schulerweiterungsfläche (Bestä-
tigung gem. § 79 (1) SächsGemO) ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

14.12., 16.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
 - Überplanmäßige Aufwendungen 2020 im 

Leistungsbereich Hilfen zur Erziehung – Be-
stätigung gem. § 79 (1) SächsGemO

 - Sozialreport 2020
 - Rücklaufgelder 2020
 - Übersicht über die geprüfte Gesamtantrags-

höhe im Bereich Kinder- und Jugendförde-
rung für die Haushaltsjahre 2021-2022

 - Entscheidungsvorschläge für den Jugend-
hilfeausschuss 

 - Trägerschaft der Schulsozialarbeit an d. Adolph 
Diesterweg-Schule, Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Leipzig

 - Förderliste Schulsozialarbeit 2021
 - Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe 

im Haushaltsjahr 2020 – Nachanträge 
 - Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe 

im Haushaltsjahr 2020 – Bewilligung von 
Nachanträgen durch die Verwaltung  

 - Vorstellung des 16. Kinder- und Jugendbe-
richts – Förderung demokratischer Bildung 
im Kindes- und Jugendalter

 - 2. Lesung Einbringung des Entwurfes zum 
Doppelhaushalt 2021/2022 des AfJFB

 - Bericht der Bürgermeisterin
 - Information der Verwaltung - Berichterstat-

tung über den Stand und die Entwicklung im 
Bereich HzE – III. Quartal 2020 – Sachstand 
der Kita-Baumaßnahmen

 - Antrag der AGW an den Jugendhilfeausschuss
 - Änderungsantrag den Jugendhilfeausschus-

ses zur Planung des Doppelhaushaltes der 
Stadt Leipzig für die Jahre 2021 und 2022

 - Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe 
im Haushaltsjahr 2020 – Nachanträge VI ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
14.01. und 11.02.2021, 15.00-17.00 Uhr, Stadt-
haus, Raum U 32 (Sprechtag: 2. Do./Monat), 
Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: 
friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
16.12. und 20.01.2021, 16.00-17.00 Uhr, Stadt-
haus, Raum U 32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat), 
Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: 
christa-taube-rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
05.01. und 02.02.2021, 16.00-18.00 Uhr, Stadt-
haus, Raum U 32 (Sprechtag: 1. Di./Monat), Dirk 
Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 
31 75; E-Mail: friedensrichter-hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
18.12. und 29.01.2021, 14.00-15.00 Uhr, Stadt-
haus, Raum U 32 (Sprechtag: letzter Fr./Monat), 
Doreen Kempf, Tel. 1 23 35 30; E-Mail: doreen.
kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West
17.12. und 21.01.2021, 16.00-17.00 Uhr, Stadt-
haus, Raum U 32 (Sprechtag: 3. Do./Monat), in 
Vertretung Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 
44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de  
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedens-
richter kann in bürgerlich-rechtlichen und in 
strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Ortschaftsrat Rückmarsdorf 
in Teilpräsenz am 15.12., um 19.00 Uhr
Hinweis: Die Sitzung wird Interessierten durch 
Teilnahme an einer Videokonferenz zugänglich 
gemacht. Zugang erhalten Sie über: https://
www.or-rueckmarsdorf.de/live.htm
 - Informationsvorlage zum Städtebaulicher 

Vertrag zur Sicherung der Herstellung der 
straßenseitigen Erschließung und grünord-
nerischer Maßnahmen im Bereich des BP 
E 237 „Am Wachberg“, 2. Änderung im 
Bereich der Nienborgstraße, Helmertstraße 
auf den Flurstücken 226/35 bis 226/58 u. a. 
der Gemarkung Rückmarsdorf

 - Haushalt 2012/2022 Beschlussvorschläge
 - Beratung Ideenkonzept Baumpflanzung 

Wachberg
Ortschaftsrat Burghausen 
17.12., um 19.00 Uhr im Sitzungszimmer des 
ehemaligen Gemeindeamts Burghausen, Mil-
titzer Straße 1
 - Erläuterungen durch Herrn Sander über 

das Planfeststellungsverfahren Erweiterung 
Flughafen Leipzig – Halle (Schkeuditz) ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Stadt Leipzig  
Stadtkämmerei 
Abteilung Steuern/BgA
Martin-Luther Ring 4-6
04109 Leipzig

Wir beabsichtigen, folgende Leistungen für 
die Betriebe gewerblicher Art (BgA) und den 
Hoheitsbereich der Stadt Leipzig zu vergeben:
Beratung und Durchsicht zu den Steuererklä-
rungen (Ertragssteuererklärungen und Um-
satzsteuerjahreserklärung) für das Jahr 2020

Derzeit bestehen bei der Stadt Leipzig fol-
gende BgA:

• 15 gemeinnützige BgA (davon 8 Eigen-
betriebe und 7 amtgeführte BgA)

• 31 amtgeführte nicht gemeinnützige 
BgA (davon 3 mit Bilanzierungspflicht)

• 2 nicht gemeinnützige BgA, die Teil 
eines Eigenbetriebes sind 

Leistungsort ist Leipzig. Die Leistung ist bis 
zum 28.02.2022 zu erbringen. 
Wir bitten um eine kurze Vorstellung Ihres 
Unternehmens unter Angabe der mit der 
Ausführung des Auftrages betreffenden 
Person hinsichtlich der Qualifikationen und 
Ausbildung. 
Wir bitten um Nachweis entsprechender 
Referenzen und Kapazitäten (geeignete 
Mitarbeiter).

Teilnahmefrist für diese Ausschreibung ist der 
11.01.2021. Sollten Sie zum geeigneten Teil-
nehmerkreis gehören, erhalten Sie anschlie-
ßend unsere detaillierteren Anforderungen 
mit der Bitte um Abgabe eines konkreten 
Angebotes. ■

Vergabe von Leistungen: Beratung und Durchsicht  
zu den Steuererklärungen (Ertragssteuererklärungen  
und Umsatzsteuerjahreserklärung) für das Jahr 2020

Die Stadt Leipzig bittet alle diejenigen 
Nutzer von Garagen auf städtischem 
Grund und Boden, deren Garagen im 
Auftrag der Stadt bisher durch einen 
Fremdverwalter betreut wurden oder 
deren Nutzungsentgelt bislang weniger 
als 240 Euro p. a. betrug, mit der Über-
weisung des Nutzungsentgeltes für das 
Jahr 2021 noch zu warten. 

Diesen Nutzern werden rechtzeitig die neuen 
und künftig zu beachtenden Zahlungsinfor-
mationen zugesendet. 
Durch den aktuell hohen Verwaltungsauf-
wand im Zusammenhang mit den etwa 11.000 
anzupassenden Verträgen kann dies noch 
etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die hiermit 
angesprochenen Garagennutzer können 
allerdings unbesorgt sein, da die Zahlungs-
fristen entsprechend angepasst werden. 

Vermieden werden soll, dass vorschnell mög-
licherweise noch nicht angepasste Beträge 
überwiesen werden oder die verwendete 
Bankverbindung aktuell nicht mehr gültig ist. 

Von dieser Verfahrensweise ausgenommen 
sind Garagennutzer, deren Nutzungsent-
gelte bereits 240 Euro oder mehr betragen 
und die sich außerdem bereits in städtischer 
Verwaltung befinden. Diese entrichten Ihre 
Zahlungen bitte weiter wie bisher.
 
Generell gilt: alle Nutzungsentgelte für 
Garagen auf städtischen Grundstücken 
sind künftig nur noch direkt an die Stadt zu 
entrichten. Von einer Überweisung der Nut-
zungsentgelte an Fremdverwalter oder bisher 
selbstverwaltende Garagengemeinschaften 
ist abzusehen, da diese ab Januar 2021 nicht 
mehr zuständig sind. ■

Hinweis zur Zahlung von Nutzungsentgelten  
für Garagenstellflächen ab 2021

https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de
mailto:christa-taube-rohde-friedensrichterin%40gmx.de
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mailto:doreen.kempf%40leipzig.de
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mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de
https://www.or-rueckmarsdorf.de/live.htm
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat 
in ihrer Sitzung vom 12.11.2020 die Satzung 
zur Aufhebung der Satzung „Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme Schönauer Viertel“ 
beschlossen. 
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niederge-
legt und kann wie unten angegeben kostenlos für 
die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung 
in Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich 
in Leipzig Südwest, im Ortsteil Schönau (siehe 
kartenmäßige Darstellung). 
Mit dieser Satzung wird die am 15.06.1994 be-
schlossene und am 08.07.1995 bekannt gemachte 
Entwicklungssatzung gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB in Verbindung mit §169 Abs. 1 Nr. 8 
BauGB aufgehoben, da die wesentlichen Ent-
wicklungsziele in diesem Gebiet erreicht sind.  
Mit der Aufhebung wird die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme zur ehemaligen Kaser-
ne Schönau abgeschlossen und damit aus dem 
besonderen Städtebaurecht entlassen.
Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 -6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 während der Dienststunden Mo./
Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-
16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden.
Die Satzung ist auch im Internet über das Rats-
informationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. 
VII-DS-01448).
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 
1 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Leipzig unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 12.11.2020 die 1. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 170 „Schongauerstraße“ 
(Vorlage Nr. VII-DS-01618) beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist 
im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann 
wie unten angegeben kostenlos für die Dauer 
von zwei Wochen eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Ände-
rung des Bebauungsplans in Kraft. Gleichzeitig 
wird die Darstellung des Flächennutzungsplans 
im Wege der Berichtigung angepasst und von 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Sport und Freizeit“ in Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung „Sport und Freizeit, 
Betreutes Wohnen“ geändert.
Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Ost, im 
Ortsteil Paunsdorf, zwischen Permoserstraße 
und Riesaer Straße (entsprechend kartenmäßi-
ger Darstellung). 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans wird 
vor allem die Zweckbestimmung des Sonderge-
bietes SO 1 dahingehend ergänzt und erweitert, 
dass auch betreutes Wohnen für Seniorinnen 
und Senioren planungsrechtlich zulässig ist. 
Der Bebauungsplan und die Begründung 
können im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zim-
mer 498 während der Dienststunden Mo./Mi. 
8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-
16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
Die zusammenfassende Erklärung beinhaltet, 
wie die Umweltbelange, die Ergebnisse der 
Beteiligungsprozesse und anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten beim Zustandekommen 
des Plans berücksichtigt wurden.  
Die genannten Unterlagen sind auch im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leip-
zig unter https://ratsinfo.leipzig.de einsehbar.
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat 
in ihrer Sitzung vom 12.11.2020 die Satzung 
über eine Veränderungssperre für den Bebau-
ungsplan Nr. 456 „Alfred-Kunze-Sportpark“ 
beschlossen. Am 22.01.2020 wurde der Beschluss 
über die Aufstellung des Bauungsplans Nr. 
456 „Alfred-Kunze-Sportpark“ gefasst und am 
01.02.2020 im Leipziger Amtsblatt bekanntge-
macht.  
Der Beschluss über die Veränderungssperre als 
Satzung ist im Stadtplanungsamt niedergelegt 
und kann wie unten angegeben kostenlos für 
die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung 
in Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich 
in Leipzig Alt-West, in den Ortsteilen Böhlitz-
Ehrenberg und Leutzsch (siehe kartenmäßige 
Darstellung). 
Zur Sicherung der Planung dürfen im räumli-
chen Geltungsbereich dieser Satzung Vorhaben 
im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden sowie erhebliche oder 
wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden.
Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 während der Dienststunden Mo./
Mi. 8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-
16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden.
Die Satzung ist auch im Internet über das Rats-
informationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. 
VII-DS-01616).
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 
Abs. 1 beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 

Satzung über eine Veränderungssperre für ein Teilgebiet im  
Bebauungsplan Nr. 456 „Alfred-Kunze-Sportpark“, Leipzig Alt-West

Geltungsbereich der Veränderungssperre für ein 
Teilgebiet im Bebauungsplan Nr. 456 „Alfred-Kun-
ze-Sportpark“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist.
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 
3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Ver-
mögensnachteile durch die Veränderungssperre 
nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über 

das Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen.
Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Ent-
schädigung nach § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie 
§ 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen 
nach dem BauGB hat keinen Einfluss auf be-
stehende Rückübertragungs- bzw. Entschädi-
gungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung 
offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten 
Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 
Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Satzung der Stadt Leipzig zur Aufhebung der Satzung „Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme für die Kaserne Schönau und Flächen südlich 

der Lyoner Straße, einschließlich eines Anpassungsgebietes nordöstlich 
der Kreuzung Lützner Straße/Schönauer Ring“, Leipzig Südwest

Geltungsbereich der Satzung über die Aufhebung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Schö-
nauer Viertel“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 170 „Schongauerstraße“,  
1. Änderung, Leipzig-Ost – Satzungsbeschluss

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Plan und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen 
nach dem BauGB haben keinen Einfluss auf 
bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 
nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten 
Frist
a)  die Rechtsbehörde den Beschluss bean-

standet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 
3 oder 4 der SächsGemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 170 „Schongauerstraße“, 1. Änderung (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 
Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Mit Bekanntmachung vom 17.10.2020 im Leip-
ziger Amtsblatt Nr. 19/2020 wurde über die 
Auslegung zum o. g. Planfeststellungsverfahren 
informiert. Der Plan (Zeichnungen und Erläu-
terungen) liegt in der Zeit vom 16.11.2020 bis 
15.12.2020 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zim-
mer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 

8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus. Ergänzend wird die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme in die Planunterlagen bis zum Ende 
der Einwendungsfrist, d. h. bis zum 15.02.2021 
an o. g. Stelle hiermit verlängert. Um telefonische 
Voranmeldung unter 1 23 49 48 wird gebeten. 
Die Hinweise zur Erhebung und Äußerung von 
Einwendungen gegen die geänderte Planung 
gelten entsprechend der Bekanntmachung vom 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Ausbau des 
Verkehrsflughafens Leipzig/Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld“ – 

15. Planänderung – Zusätzliche Möglichkeit der Einsichtnahme 
17.10.2020.  Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen 
zur Planung auch im Internet verfügbar sind 
unter http://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung unter der Rubrik -> Infrastruktur –> 
Luftverkehr sowie im UVP-Portal unter https://
uvp-verbund.de/. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Informationen zu den aktuellen Planungen erhalten Sie im Internet unter www.leipzig.
de/bauen-und-wohnen oder telefonisch unter 1 23 49 48. 
Einsichtnahme und Auskünfte zu aktuellen Planungen im Neuen Rathaus, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, Zi. 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr. ■

Die Stadt Leipzig kündigt an, mit Wirkung zum 
1. Januar 2021 die Gewässerunterhaltungsabga-
ben aufgrund der Gewässerunterhaltungssat-
zung der Stadt Leipzig, Beschluss Nr. VI-DS-03119 
in der Ratsversammlung vom 12.04.2017, ver-
öffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 8 vom 
22.04.2017, mit Änderungen neu zu fassen und 
zu kalkulieren.
Die Stadt Leipzig kündigt weiter an, dass das 
Beschlussverfahren zur Änderung der Gewäs-
serunterhaltungssatzung der Stadt Leipzig, 
Beschluss Nr. VI-DS-03119 in der Ratsversamm-
lung vom 12.04.2017, veröffentlicht im Leipziger 
Amts-Blatt Nr. 8 vom 22.04.2017 mit Wirkung 
ab dem 01. Januar 2021 eingeleitet ist und der 

Ankündigung geplanter Beschluss der  
Neukalkulation der  

Gewässerunterhaltungssatzung 2021
Stadtrat über die Änderungen der Satzung 
voraussichtlich im 4. Quartal des Jahres 2021 
beschließen wird. Die Änderungssatzung soll 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt bekannt ge-
geben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gewässer- 
unterhaltungssatzung mit ihren Änderungen 
für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis zu ihrem 
Inkrafttreten einen in der Vergangenheit be-
gonnenen aber noch nicht abgeschlossenen 
Sachverhalt für die Zukunft neu regeln wird 
(unechte Rückwirkung). Diese Vorgehensweise 
hat das Bundesverfassungsgericht bereits für 
rechtens befunden (BVerfG 2 BvR 882/97 v. 
03.12.1997).“■

https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
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1 Ansprechpartner
 Branddirektion Leipzig
 Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahren-

schutz 
 Gerichtsweg 9
 04103 Leipzig
 Telefon: 1 23 98 00
 Fax: 1 23 98 73
 E-Mail: bma.feuerwehr@leipzig.de
2 Geltungsbereich
 Die Anschlussbedingungen zur Aufschaltung 

von Brandmeldeanlagen gelten für Brand-
meldeanlagen innerhalb des Stadtgebietes 
Leipzig.

3 Allgemeines
3.1 Diese Anschlussbedingungen regeln die Er-

richtung und den Betrieb von allen Brandmel-
deanlagen (BMA) mit direkter Anschaltung 
an die Alarmübertragungsanlagen (AÜA) der 
IRLS. Sie gilt für Neuanlagen sowie für alle 
wesentlichen Änderungen und Erweiterun-
gen bestehender Anlagen.

3.2 Die vorliegenden Anschlussbedingungen 
ergänzen die Mindestanforderungen nach 
DIN 14675 für die Planung, Errichtung, Er-
weiterung, Änderung, Betrieb und Instand-
haltung von BMA.

3.3 Abweichungen von dieser Richtlinie, der 
DIN 14675 und den darin genannten mitgel-
tenden Normen bedürfen in jedem Fall der 
Genehmigung der Branddirektion Leipzig. 
Sie sind schriftlich zu dokumentieren. Es 
gelten dabei jeweils die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung der Aufschaltung gültigen 
Fassungen.

3.4 Die Alarmübertragung an die IRLS wird 
durch Dienstleister sichergestellt, denen 
die Stadt Leipzig die Erlaubnis erteilt hat, 
in der IRLS Übertragungseinrichtungen mit 
Clearingstelle als Rückfallebene zu betreiben. 
Der Alarmempfang ist über einen dieser 
autorisierten Dienstleister sicherzustellen. 
Eine Übersicht der autorisierten Dienstleis-
ter ist im Internetauftritt der Stadt Leipzig 
veröffentlicht (www.leipzig.de).

3.5 Die Aufschaltung von BMA ist im Auftrag 
des Betreibers der BMA vom autorisierten 
Dienstleister (Betreiber einer Alarmemp-
fangseinrichtung bei der Branddirektion 
Leipzig) schriftlich zu beantragen. Mit der 
Antragstellung zur Aufschaltung erkennt der 
Betreiber der anzuschließenden BMA diese 
Anschlussbedingungen an.

3.6 Die Branddirektion Leipzig kann die Ab-
schaltung der Übertragungseinrichtung 
(ÜE) durch den autorisierten Dienstleister 
veranlassen, wenn:
a) der Betreiber wechselt, ohne dass dies der 

BD Leipzig angezeigt wurde,
b) die BMA ohne vorherige Abstimmung und 

erneute Abnahme wesentlich geändert 
wurde,

c) die BMA entgegen den Bestimmungen 
dieser Anschlussbedingungen betrieben 
wird,

d) sich Mängel an der BMA herausgestellt 
haben und diese trotz Aufforderung in 
einer angemessenen Frist nicht abgestellt 
wurden,

e) wiederholt Alarme durch Bedienungs- 
oder Planungsfehler oder wiederholt 
Falschalarme, die nicht eindeutig auf 
Bedienungsfehler bzw. Betreiberfehler 
oder auf eine andere als die genehmigte 
Nutzung zurückzuführen sind, ausgelöst 
wurden.

 Eine Ersatzpflicht der Branddirektion Leipzig 
für Schäden, die aus der Abschaltung entste-
hen, ist ausgeschlossen.

 Der Betreiber der BMA wird von der Branddi-

rektion Leipzig über die Abschaltung der ÜE 
mit einer angemessenen Frist informiert. Bei 
behördlich geforderten BMA wird außerdem 
die zuständige Aufsichtsbehörde in Kenntnis 
gesetzt.

3.7 Die Branddirektion Leipzig gestattet den 
Verzicht auf eine ständig besetzte Stelle im 
durch die BMA überwachten Gebäude nach 
Anhang A.1 der DIN 14675-1 als regelmäßige 
Ausnahme. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
Zugänglichkeit des überwachten Gebäudes 
und die Erreichbarkeit des BMA-Betreibers 
jederzeit sichergestellt sind.

4 Technische Ausführung
4.1 Erstinformationsstelle für die Feuerwehr 

(FiBS)
4.1.1 Der Standort der Erstinformationsstelle für 

die Feuerwehr wird in Leipzig als „Feuerwehr 
Informations- und Bedienstelle“ (FiBS) be-
zeichnet. Er ist vorrangig in der Zugangsebe-
ne, in unmittelbarer Nähe einer Feuerwehrzu-
fahrt, im Bereich des Feuerwehrzugangs zu 
planen und mit der Branddirektion Leipzig 
abzustimmen. An bzw. vor der FiBS ist eine 
Arbeitsfläche von mindestens 1,5 m x 1,0 m 
und 2,1 m Höhe freizuhalten. An der FiBS sind:
a) das Feuerwehr-Bedienfeld,
b) ein Feuerwehr-Anzeigetableau,
c) die Feuerwehr-Laufkarten,
d) die Steuermatrix der Brandfallsteuerun-

gen,
e) das Komplettexemplar des durch die BD 

geprüften und bestätigten Feuerwehrpla-
nes und

f) andere ggf. erforderlichen Steuerungsein-
richtungen für die Feuerwehr anzuordnen.

4.1.2 Der Weg vom Feuerwehrzugang zur FiBS ist 
mit Hinweisschildern „FiBS“ nach DIN 4066 
fortlaufend zu kennzeichnen. 

4.1.3 Über dem Bereich des Feuerwehr-Schlüs-
seldepots (FSD), sichtbar von der Anfahrt, 
ist eine bernsteinfarbene Hinweisleuchte 
anzubringen, die bei Auslösung der ÜE 
aufleuchten muss. 

 Ist die Blitzleuchte aus dem öffentlichen Ver-
kehrsraum der Objektanschrift nicht sichtbar, 
sind weitere Blitzleuchten zur Wegführung 
anzubringen. Sollte eine Wegführung nur 
schwer möglich sein, kann eine Blitzleuchte in 
Kombination mit einem Hinweisschild nach 
DIN 4066 nach Absprache realisiert werden 
(z. B. „FiBS rückseitig“ und/oder Pfeil).

4.2 Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) 
 Für das Objekt sind mindestens zwei kom-

plette Schlüsselsätze den Einsatzkräften zur 
Verfügung zu stellen. Erfolgt die Verwahrung 
in Schlüsseldepots, ist jeder Schlüsselsatz mit 
eigenem Kontakt zu überwachen. 

 Die Branddirektion Leipzig behält sich die 
Forderung weiterer Schlüsselsätze vor.

 Sofern das FSD mehr als 25 m von der FiBS 
entfernt ist, ist der Zweitschlüsselsatz in einem 
weiteren Depot an der FiBS zu hinterlegen.

4.3 Brandmelder
4.3.1 Handfeuermelder sind, sofern nicht anders 

festgelegt, in der Nähe von (Not-)Ausgängen 
nach Möglichkeit in Kombination mit Feuer-
löscheinrichtungen anzubringen. 

4.3.2 Verdeckte automatische Brandmelder
a) Revisionsöffnungen für verdeckte Mel-

der sind mit einem Schild der jeweiligen 
Meldernummer in weiß auf rotem Grund 
(kreisförmig oder rechteckig) zu kenn-
zeichnen. Die Melderkennzeichnung ist 
nach DIN 1450 auszuführen.

b) Die Revisionsöffnungen sind in einer 
Mindestgröße von 40 cm x 40 cm und 
ohne zusätzliche Schließung unterhalb 
der Melder bzw. Rauchansaugöffnungen 
(bei Rauchansaugsystemen) auszuführen. 

Bodenplatten sind mechanisch gegen 
Vertauschen zu sichern.

c) Die Zugänglichkeit für verdeckte Mel-
der ist zu gewährleisten. Ab einer Höhe 
von 2 m sind hierzu eine (oder mehrere) 
Leiter(n) nach DIN EN 131-1 entsprechend 
der Höhe der Revisionsöffnungen vorzu-
halten. Für Melder im Doppelboden sind 
entsprechende Bodenheber vorzuhalten. 
Sind mehrere Hilfsmittel bereitgestellt, 
sind diese eindeutig vor Ort und in der 
Laufkarte zu kennzeichnen (z. B. „Leiter 
2“). Die Hilfsmittel sind an den festgeleg-
ten Orten zur ausschließlichen Nutzung 
durch die Feuerwehr zu sichern. Die 
Sicherung erfolgt regulär durch eine 
Feuerwehrschließung. Der Standort der 
Hilfsmittel ist nach Möglichkeit zentral 
(z. B. an Erstinformationsstelle) oder an 
dem Ort des Einsatzes zu wählen und im 
Feuerwehrplan sowie den betreffenden 
Laufkarten textlich darzustellen. Die 
Position sowie ggf. andere notwendige 
Hilfsmittel sind mit der Branddirektion 
Leipzig abzustimmen.

4.4 Automatische Löschanlagen
4.4.1 Bei Sprinkleranlagen ist am Alarmventil der 

Sprinklergruppe in der Sprinklerzentrale eine 
Kennzeichnung nach DIN 4066 „Laufkarte 
XX“ mit der entsprechenden Laufkartennum-
mer anzubringen.

4.4.2 Bei Gaslöschanlagen sind die Feueralarm 
auslösenden Melder der Gaslöschanlage 
analog der BMA nach DIN VDE 0833-2 in 
Meldergruppen zusammenzufassen und am 
FAT zur Anzeige zu bringen.

4.4.3 Für die Feuerwehreinsatzkräfte ist am 
Zugang des Gaslöschanlagenbereichs ein 
unverschlossenes FBF zur Deaktivierung der 
Akustik und zur Abschaltung des Feueralar-
mes der Gaslöschanlage zu installieren. 

4.5 Einbruchmeldeanlagen (EMA)
 Einbruchmeldeanlagen haben bei Feuer-

Alarm die Sperreinrichtungen der EMA zu 
öffnen bzw. freizugeben, damit die mechani-
sche Schließung der Türen bzw. das gewalt-
freie Öffnen ohne zusätzliches Eingeben von 
Codes u. a. möglich ist. Der Alarm der EMA 
soll aber trotzdem an die beauftragte Stelle 
weitergeleitet werden.

5 Feuerwehr-Laufkarten
5.1 Je Meldergruppe ist mindestens eine 

Feuerwehr-Laufkarte nach Anlage 2 dieser 
Richtlinie vorzusehen. Befindet sich das 
Depot mit den Feuerwehr-Laufkarten in 
einem allgemein zugänglichen Bereich, ist 
das Depot gegen unbefugte Manipulation 
zu sichern. Die Sicherung ist so auszuführen, 
dass die Laufkarten durch den Betreiber 
der BMA ohne Mitwirkung der Feuerwehr 
kontrolliert und aktualisiert werden können 
und die Laufkarten der Feuerwehr gewaltfrei 
zugänglich sind.

5.2 Als Alternative zu den Feuerwehr-Laufkarten 
wird ein nach gleichen Bedingungen aufge-
bauter farbiger Ausdruck auf matt weißer 
PET-Folie (0,14 mm Stärke) oder eine Anzeige 
auf einem mobilen Tablet-Rechner anerkannt. 
Eine Kopie sämtlich Laufkarten ist in sicht-
barer Nähe des Druckers bzw. des Tablet-
Rechners nach der Systematik der Laufkarten 
sortiert vorzuhalten. Die Papierstärke der 
vorgehaltenen Laufkarten darf 180g/m² 
nicht unterschreiten. Die Nutzung eines 
Druckers bzw. eines Tablet-Rechners bedarf 
der gesonderten Zustimmung der Branddi-
rektion Leipzig. Konkrete Forderungen an 
die entsprechenden Systeme zur einfachen 
Bedienbarkeit und Ausfallsicherheit bleiben 
vorbehalten.

5.3 Der Entwurf der Feuerwehr-Laufkarten ist 
der Branddirektion Leipzig zur Prüfung und 
Bestätigung gesamtheitlich vor Inbetriebnah-
me in digitaler Form (PDF-Datei) vorzulegen.

5.4 Es sind Symbole entsprechend der DIN-Vor-
schriften sowie der Anlage 1 dieser Richtlinie 
zu verwenden.

5.5 An Unter-FiBS sind ortsbezogene Laufkarten 
entsprechend der Punkte 5.1 bis 5.4 dieser 
Richtlinie vorzuhalten.

5.6 Laufkarten sind bei Bedarf – insbesondere bei 
Änderung der Grundrisse – an den aktuellen 
Stand anzupassen und durch den Betreiber 
der Brandmeldeanlage jährlich zu überprüfen.

6 Steuermatrix der Brandfallsteuerungen
6.1 Als Übersicht über die von der BMA gesteu-

erten Anlagen der technischen Gebäude-
ausstattung (Brandfallsteuerungen) ist eine 
Steuermatrix (Tabelle) in gekürzter Form an 
letzter Stelle des Feuerwehrplanes eingeheftet 
in der FiBS zu hinterlegen.

6.2 Der Entwurf der Steuermatrix ist der Brand-
direktion Leipzig vor Inbetriebnahme in 
digitaler Form (PDF-Datei) zur formalen 
Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Eine 
inhaltliche Prüfung erfolgt durch die Brand-
direktion Leipzig nicht. Für die Richtigkeit der 
Steuermatrix ist der Betreiber verantwortlich.

7 Feuerwehr-Durchsageeinheit (FDE)
 Wird eine FDE nach DIN VDE 0833-4 in- 

stalliert, ist die Feuerwehr-Sprechstelle am 
Standort der FiBS einzurichten. Die Ein-
schaltung der Feuerwehr-Sprechstelle ist als 
Vorrangschaltung gegenüber allen anderen 
Anlagen zu gestalten. Sie darf nur bei gedrückt 
gehaltenem Taster aktiv sein.

8 Inbetriebnahme
8.1 Vor der Aufschaltung und nach jeder wesent-

lichen Änderung der BMA, einschließlich aller 
nachgeschalteter Anlagen, die Bestandteil der 
BMA sind, muss die Übereinstimmung der 
BMA mit diesen Aufschaltbedingungen durch 
die Branddirektion Leipzig überprüft werden. 
Diese Kontrolle ersetzt nicht die Prüfung 
durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsach-
verständige gemäß § 2 SächsTechPrüfVO. 

8.2 Zur Kontrolle nach Nr. 8.1 ist die Auslösung 
der Akustik und Brandfallsteuerungen erfor-
derlich. Die Rückstellung der angesteuerten 
Einrichtungen sowie die rechtzeitige Informa-
tion der Gebäudenutzer obliegt dem Betreiber. 
Anfallende Kosten durch die Auslösung der 
Brandfallsteuerung gehen zu Lasten des 
Betreibers.

8.3 Der Termin der Aufschaltung der BMA ist 
durch den Betreiber der BMA nach Vertrags-
abschluss rechtzeitig, mindestens jedoch sechs 
Wochen vorher, beim autorisierten Dienstleis-
ter (Betreiber der Alarmempfangseinrichtung) 
anzumelden. Der Dienstleister koordiniert 
die Aufschaltung und bestätigt gegenüber 
der Branddirektion Leipzig die technische 
und organisatorische Bereitschaft zur Inbe-
triebnahme der BMA. Vor der Anmeldung ist 
ein Brandmelde- und Alarmierungskonzept 
nach DIN 14675 und der Feuerwehrplan (nach 
Richtlinie 4, BD Leipzig) mit der Branddirek-
tion abzustimmen.

8.4 Bei der Abnahme der BMA durch die 
Branddirektion Leipzig müssen je ein Ent-
scheidungsbefugter des Antragstellers, des 
Errichters, der Instandhaltungsfirma und des 
autorisierten Dienstleisters (Betreibers der 
Alarmempfangseinrichtung) anwesend sein.

8.5 Bei der Abnahme müssen folgende Unterlagen 
und Gegenstände vorhanden sein:
a) eine aktuelle Fassung des Brandmelde- und 

Alarmierungskonzeptes nach DIN 14675,
b) je nach Bedarf Feuerwehrschließungen für 

FSD, FSE und Profilhalbzylinderschloss für 

das FBF/FAT, Leiterhalterung- und/oder 
Bodenheber, etc.

c) gültiger Instandhaltungsvertrag für die 
BMA,

d) Feuerwehr-Laufkarten,
e) Steuermatrix der Brandfallsteuerungen,
f) das mit der BD Leipzig abgestimmte 

Komplettexemplar des Feuerwehrplanes 
(entsprechend DIN 14095 und Richtlinie 
Nr. 4 der BD Leipzig),

g) Ersatzglasscheiben für Handfeuermelder 
(mind. 10 Stück),

h) Schlüssel für Handfeuermelder,
i) „Außer Betrieb“ – Schilder für alle Hand-

feuermelder,
j) Betriebsbuch mit eingetragenen notwen-

digen Daten (in Laufkartenkasten),
k) Funktions- und Abnahmeprüfbericht der 

BMA und ggf. für automatische Lösch- und 
Gebäudefunkanlagen von einem Sachver-
ständigen gem. SächsTechPrüfVO sowie 
der Wirk-Prinzip-Prüfung,

l) Erklärung, dass die Anlage entsprechend 
dem sicherheitstechnischen Steuerungs-
konzept programmiert ist (bestimmungs-
gemäßes Zusammenwirken mit anderen 
sicherheitsrelevanten Einrichtungen),

m) mind. zwei Schlüsselsätze zur Sicherstel-
lung der Zugänglichkeit aller melder- 
überwachten Bereiche mit eindeutiger 
Beschriftung,

8.6 Für Schäden, die durch Verzögerungen bei der 
Aufschaltung der BMA wegen Missachtung 
dieser Anschlussbedingungen oder wegen 
Beanstandungen bei der Kontrolle nach Nr. 
8.1 entstehen, wird die Haftung der Stadt 
Leipzig ausgeschlossen.

9 Änderungen an der Brandmeldeanlage
 Werden Bauteile an der Brandmeldeanlage 

verändert oder umgebaut, ist dies mit der 
Branddirektion abzustimmen (z. B. Tausch 
oder Standortänderung der Feuerwehrkom-
ponenten, Änderungen des Melderbereiches 
oder der Brandfallsteuerung). Hierbei können 
neue Anpassungen der Feuerwehrperipherie 
nach den aktuellen Vorschriften und Anfor-
derungen erforderlich sein.

10 Kostenersatz
10.1 Beratungen sowie alle entsprechend dieser 

Richtlinie notwendigen Einsätze von Mit-
arbeitern der Branddirektion Leipzig sind 
gemäß der aktuellen Satzung zur Regelung 
des Kostenersatzes und zur Gebührenerhe-
bung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt 
Leipzig (Gebührensatzung) kostenpflichtig.

10.2 Durch den nicht bestimmungsgemäßen Be-
trieb oder durch missbräuchliche Auslösung 
der BMA veranlasste Einsätze der Branddirek-
tion Leipzig, sind entsprechend SächsBRKG 
und der unter Punkt V.1 genannten Gebüh-
rensatzung der Stadt Leipzig kostenpflichtig.

11 Inkrafttreten
 Die vorliegende Richtlinie ist ab dem 

01.01.2021 gültig.
 Die vorherige Richtlinie Nr. 5 vom 01.08.2011 

ist außer Kraft gesetzt. ■

Die Anschlussbedingungen mit zugehörigen 
Anlagen stehen auf der Internetseite der Stadt 
Leipzig (https://feuerwehr.leipzig.de/service/
brandschutz-merkblaetter/) zum Download 
zur Verfügung.

Geänderte Brandschutzmerkblätter: Anschlussbedingungen 
für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

Download der Anschlussbedin-
gungen mit zugehörigen Anlagen

https://feuerwehr.
leipzig.de/service/
brandschutz-merkblaetter/

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 23.11.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-009034-VV-63.40-IEH einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau und Sanierung, Dachgeschossausbau, 
Errichtung von 2 Balkonanlagen hofseitig, Gor-
kistraße 133“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, 
Flurstück 266d, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfach-
tes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 
zugelassen: Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 
SächsBO von den Anforderungen aus § 6 Abs. 
2 dahingehend, dass Abstandsflächen auf dem 
benachbarten Grundstück zugelassen werden. 
Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von 
den Anforderungen aus § 50 Abs. 1 dahinge-
hend, dass die Wohnungen nicht barrierefrei 
erreichbar hergestellt werden müssen.

3. Entscheidung über Ausnahmen und Befrei-
ungen des zu prüfenden Fachrechts: Das o. g. 
Bauvorhaben erhält im Benehmen mit dem 
Stadtplanungsamt Leipzig die Genehmigung 
gemäß § 173 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB).  
Das o. g. Bauvorhaben erhält die Zustimmung 
der unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 
12 Abs. 3 Sächsisches Denkmalschutzgesetz 
(SächsDSchG).

4. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

5. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Umbau und Sanierung, Dachgeschossausbau, Errichtung von 2 Balkonanlagen 
hofseitig, Gorkistraße 133“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 266d

in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Das Amt für Geoinformation und Bodenord-
nung der Stadt Leipzig hat Daten des Liegen-
schaftskatasters aufgrund der Berichtigung 
des Liegenschaftskatasters durch die untere 
Vermessungsbehörde geändert.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Lindenthal (5575): 248/1, 250/1, 
252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 268, 
284, 285, 288, 293, 295, 297, 298, 303, 305, 308, 310, 
324/13; Gemarkung Breitenfeld (5576): 39/a

Art der Änderung
1. Berichtigung eines Zeichenfehlers
2. Berichtigung der Flächenangabe

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Berichtigung eines Zeichenfehlers stellt einen 
Verwaltungsakt dar, gegen den innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einge-
legt werden kann. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Geoinformation und Bodenordnung, Burg-
platz 1, 04109 Leipzig oder beim Staatsbetrieb 
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, 
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, zu erheben. Der 
Widerspruch kann auch in qualifizierter elektro-
nischer Form nach dem Vertrauensdienstegesetz 
unter geoinformation@leipzig.de oder mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Be-
kanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 
Abs. 6 SächsVermKatG1.
Die kreisfreie Stadt Leipzig ist nach § 2 des 
SächsVermKatG für die Fortführung der Da-

ten des Liegenschaftskatasters für das Gebiet 
der Stadt Leipzig zuständig. Der Änderung 
der Daten des Liegenschaftskatasters liegen 
die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG 
zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 14.12.2020 
bis zum 21.01.2021 (ausgenommen 23.12.-
30.12.2020) bei der 
 Stadt Leipzig
 Amt für Geoinformation und Bodenordnung,
 Burgplatz 1
 04109 Leipzig
 Stadthaus Zi. 428,
zu den folgenden Zeiten
 Mo. bis Fr.  09.00 Uhr - 12.00 Uhr und
 Mo. bis Do.  13.00 - 16.00 Uhr
ausschließlich nach telefonischer Terminver-
einbarung zur Einsichtnahme bereit. 
Terminvereinbarungen sind unter den Ruf-
nummern 1 23 50 56/50 34 bzw. unter der 
Postanschrift (Stadt Leipzig, Amt für Geoin-
formation und Bodenordnung, 04092 Leipzig) 
möglich. Zugehörige Unterlagen können auch 
unter www.leipzig.de eingesehen werden.
Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 SächsVermKatG gilt 
die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters sieben Tage nach Ablauf der Offen-
legungsfrist als bekannt gegeben.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten zur 
Verfügung. In der Geschäftsstelle besteht auch 
die Möglichkeit, weitere Unterlagen zu den 
Änderungen einzusehen. ■

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und 
das Liegenschaftskataster im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz – 
SächsVermKatG) i. d. F. vom 19.05.2010 (SächsGVBl. 
Nr. 6/2010 S. 140 vom 04.06.2010.

Offenlegung der Änderung von Daten  
des Liegenschaftskatasters gemäß § 14 Abs. 6  
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz

kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpfle-
ge, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
1 23 52 48 gebeten. ■

https://feuerwehr.leipzig.de/service/brandschutz-merkblaetter/
https://feuerwehr.leipzig.de/service/brandschutz-merkblaetter/
https://feuerwehr.leipzig.de/service/brandschutz-merkblaetter/


Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 16.10.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-003740-SB-63.30-DSC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau und Erweiterung einer gastrono-
mischen Einrichtung im Erd- und Keller-
geschoss des Gebäudes 24 der Leipziger 
Baumwollspinnerei, Spinnereistraße 7“, 
Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 
771/10, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) 
ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen: Abweichung gemäß § 67 
Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 
§ 50 (2) SächsBO dahingehend, dass die die 
gastronomische Einrichtung aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten nicht barrierefrei 
hergestellt wird.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Be- Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 21.10.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-009164-VV-63.42-BRE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 
zwei Hauseingängen, einer Tiefgarage und 
Balkonanlagen Wichernstraße 8“, 10, Leipzig, 
Gemarkung Crottendorf, Flurstücke 151/4, 
151x, 153k im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen zugelassen: „Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anfor-
derungen aus § 6 SächsBO dahingehend, 
dass die erforderliche rückwärtige Abstands-
fläche des geplanten Gebäudes – Nord-Ost-
Seite – reduziert wird und somit an der 
Flurstücksgrenze zum Flurst.Nr. 153/i endet.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 03.12.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-008211-VV-63.30-JBO einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung 
einer historischen Hofbebauung einschließ-
lich Rückbau von Nebengebäuden (8 Ein-
familienwohnhäusern) Georg-Schumann-
Straße 72 A“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, 
Flurstück 298/5 im Genehmigungsverfahren 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines  
Mehrfamilienhauses mit zwei Hauseingängen, einer Tiefgarage 

und Balkonanlagen Wichernstraße 8“, 10, Leipzig,  
Gemarkung Crottendorf, Flurstücke 151/4, 151x, 153k

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau, Sanierung 
und Nutzungsänderung einer historischen Hofbebauung  

einschließlich Rückbau von Nebengebäuden  
(8 Einfamilienwohnhäusern) Georg-Schumann-Straße 72 A“, 

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 298/5

Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 08 gebeten. ■

nach § 63 Sächsische Bauordnung (Verein-
fachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, 
Auflagen und Auflagenvorbehalte.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 52 40 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 03.12.2020 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-006751-VV-63.42-KKE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Sanierung/Aufstockung eines 2-stöcki-
gen Hinterhofgebäudes und Umnutzung 
zu Wohnungen, Abriss eines 1-geschossi-
gen Anbaus, Alfred-Kästner-Straße 80 a“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
3340/2 im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen zugelassen: Abweichung gemäß § 67 
Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 
§ 5 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass bei 
Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 
50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt sind, Zu- oder Durchfahrten her-
zustellen sind. Eine solche wird aufgrund 
der geringfügigen Überschreitung nicht 
realisiert.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen.

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-000630-VV-63.42-BRE einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Ausbau Dachgeschoss zu zwei Wohnun-
gen, Errichtung von zwei Stellplätzen im 
Hof, Ferdinand-Jost-Straße 23“, Leipzig, 
Gemarkung Stötteritz, Flurstück 39bim 
Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende 
Abweichungen zugelassen: Abweichung 
gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den An-
forderungen aus § 50 SächsBO – barrie-
refreies Bauen

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absen-
derbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 
in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Erweiterung einer  

gastronomischen Einrichtung im Erd- und Kellergeschoss des Gebäudes 24 der Leipziger  
Baumwollspinnerei, Spinnereistraße 7“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 771/10

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung/Aufstockung eines 

2-stöckigen Hinterhofgebäudes und Umnutzung zu Wohnungen, Abriss eines 1-geschossigen 
Anbaus, Alfred-Kästner-Straße 80 a“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3340/2

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau Dachgeschoss  

zu zwei Wohnungen, Errichtung von zwei Stellplätzen im Hof, Ferdinand-Jost-Straße 23“,  
Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 39b

scheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Be-

Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-

Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.
- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.
- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

gilt auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 08 gebeten. ■

Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheran-
schrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 67 gebeten. ■

sucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nach-
barn, denen die Baugenehmigung zuzustellen 
ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 
70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekanntma-
chung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig 
– Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer: 1 23 51 22 gebeten. ■
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Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (IfSG) und Vollzug des Sächsischen 
Versammlungsgesetztes (SächsVersG) sowie 
der Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zum Schutz vor dem Corona-
virus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung vom 27. Novem-
ber 2020 -  SächsCoronaSchVO)

hier:

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über 
Beschränkungen im öffentlichen Raum zur 
Eindämmung der Verbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2 
Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft 
als örtlich zuständiges Gesundheitsamt und 
als örtlich zuständige Versammlungsbehörde 
in Ergänzung zur Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 
(SächsCoronaSchVO) vom 27. November 2020 
folgende

Allgemeinverfügung

Auf Grundlage des § 8 Abs. 2 und 3 SächsCo-
ronaSchVO i.V.m. §§ 28 Abs. 1, 28a Infektions-
schutzgesetz (IfSG) und § 9 SächsCoronaSchVO 
i.V.m. § 15 Abs. 1 SächsVersG werden für die 
Stadt Leipzig folgende Maßnahmen angeordnet:
1. In Ergänzung zu § 3 Abs. 1 SächsCoronaSch-

VO wird das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auch unter freiem Himmel 
in den als verbindliche Anlage zu dieser 
Allgemeinverfügung ausgewiesenen Plät-
zen und Innenstadtbereichen (Augustus-
platz, Marktplatz, Richard-Wagner-Platz, 
Wilhelm-Leuschner-Platz, Willy-Brandt-
Platz, Burgplatz, Kurt-Masur-Platz, Niko-
laikirchhof, Thomaskirchhof) angeordnet. 
Die Anordnung gilt täglich in der Zeit von 
06.00 Uhr bis 24.00 Uhr. § 3 Abs. 2 und Abs. 
3 SächsCoronaSchVO bleiben davon unbe-
rührt.

2. Die Abgabe von alkoholischen Heißgeträn-
ken ist im gesamten Stadtgebiet von 0.00 
Uhr bis 24.00 Uhr untersagt. Die Abgabe von 
Alkoholika und alkoholhaltigen Getränken 
ist im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 
Uhr des Folgetages untersagt. Dies gilt für 
alle Einrichtungen mit Verabreichen von 
Speisen und Getränken, Einrichtungen des 
Einzelhandels, die von der Regelöffnungszeit 
gemäß Sächsischem Ladenöffnungsgesetz 
ausgenommen sind, zum Beispiel Tankstel-
len, Verkaufsstellen an Bahnhöfen sowie 
Lieferdienste.

3. Der Alkoholkonsum ist in Fußgängerzonen 
und auf den unter Ziffer 1 dieser Verfügung 
benannten Plätzen und Bereichen generell 
verboten.  

4. Der Betrieb von Einrichtungen der Erwach-
senenbildung wird untersagt mit Ausnahme 
von Onlineangeboten. 

5. Versammlungen sind ortsfest zulässig mit 
einer Teilnehmerzahl von maximal 500 
Personen. Im Einzelfall sind Ausnahmen 
zu erteilen, wenn dies aus infektionsschutz-
rechtlicher Sicht vertretbar ist. 

6. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar.

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
und mit Ablauf des 28. Dezembers 2020, 24.00 
Uhr, außer Kraft.

Gründe:
I.
Gegenwärtig kommt es weltweit nach wie vor 
zu einer starken Zunahme von Infektionen 
mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung 
COVID-19. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um 
einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 
1 IfSG, der sich insbesondere auch in Sachsen 
immer noch stark verbreitet. Die WHO hat 
am 11.03.2020 das Ausbruchsgeschehen als 
Pandemie bewertet. Es besteht welt-, deutsch-
land- und sachsenweit eine sehr dynamische 
und ernst zu nehmende Situation, mit immer 
weiter steigenden Fallzahlen in Sachsen. Auf 
dem Gebiet der Stadt Leipzig sind aktuell 919 
bestätigte Fälle festgestellt worden; es kam zu 22 
Todesfällen (seit 10/2020). Die Anzahl der durch 
das Virus hervorgerufenen Neuerkrankungen 
mit COVID-19 lag in den vergangenen sieben 
Tagen, sprich vom 23. November 2020 bis 29. 
November 2020 (Stand 18.00 Uhr), bei einem 
Wert von 125,4 je 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. 
Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevöl-
kerung in Deutschland wird derzeit durch das 
Robert-Koch-Institut insgesamt wieder als sehr 
hoch eingeschätzt. Aktuell ist auch eine Zunah-
me der Fallzahlen älterer Menschen zu verzeich-
nen. Besonders ältere Menschen und solche mit 
vorbestehenden Grunderkrankungen sind von 
schweren Krankheitsverläufen betroffen und 
können ohne erforderliche Behandlungsmaß-
nahmen an der Krankheit sterben. Da derzeit 
weder eine Impfung noch eine spezifische 
Therapie zur Verfügung stehen, müssen alle 
Maßnahmen ergriffen werden, um die weitere 
Ausbreitung des Virus zu verzögern. Nur durch 
eine schnell wirksame Verlangsamung des In-
fektionsgeschehens kann erreicht werden, dass 
das Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt. 
Schon jetzt sind Belastungen in den Kranken-
häusern durch Covid-19-Patienten höher als 
im Frühjahr 2020. Im Einzelfall sind regionale 
Umverteilungen von Patienten aus Kranken-
häusern erforderlich. Gerade hier wird deutlich, 
dass eine Überlastung des Gesundheitswesens 
abgewendet werden muss.
Um die ungehinderte Ausbreitung des Co-
ronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern, sind 

In Übereinstimmung mit der Einschätzung des 
Robert-Koch-Institutes gilt es zur Vermeidung 
einer akuten Gesundheitsnotlage, durch eine 
erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Be-
völkerung insgesamt das Infektionsgeschehen 
aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen 
wieder in die nachverfolgbare Größenordnung 
von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in einer Woche zu senken. Ohne 
solche Beschränkungen würde das weitere 
exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen 
unweigerlich binnen weniger Wochen zu einer 
Überforderung des Gesundheitssystems führen 
und die Zahl der schweren Verläufe und der To-
desfälle würde erheblich ansteigen. Wesentlich 
ist es dabei auch, jetzt schnell zu reagieren. Je 
später die Infektionsdynamik umgekehrt wird, 
desto länger bzw. umfassender sind Beschrän-
kungen erforderlich.
Bund und Länder haben sich deshalb darauf 
verständigt, dass gemäß der Hotspotstrategie 
in allen Hotspots, die bereits ab einer Inzidenz 
von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern 
pro Woche anzunehmen sind, sofort ein kon-
sequentes Beschränkungskonzept umgesetzt 
werden muss. Bei weiter steigendem Infekti-
onsgeschehen sind zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich. Bei besonders extremen Infek-
tionslagen mit einer Inzidenz von über 200 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro 
Woche und diffusem Infektionsgeschehen sol-
len die umfassenden allgemeinen Maßnahmen 
nochmals erweitert werden, um kurzfristig eine 
deutliche Absenkung des Infektionsgeschehens 
zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund und zur Wahrung 
der Verhältnismäßigkeit sieht § 8 SächsCo-
ronaSchVO ein gestuftes Vorgehen nach § 
28a Absatz 1 und 2 IfSG vor, das sich an dem 
tatsächlichen regionalen Infektionsgeschehen 
orientiert. In Anknüpfung an die Einschätzung 
des Robert-Koch-Institutes und die länderüber-
greifenden Festlegungen wird die erste Stufe 
der verpflichtend vom Freistaat vorgegebenen 
verschärfenden Maßnahmen bei Überschreiten 
des Inzidenzwertes von 50 Neuinfektionen 
angesetzt. Für die die Grundrechte der Bür-
gerinnen und Bürger in besonderem Maße 
tangierenden Ausgangsbeschränkungen wird 
hingegen ebenso wie für eine grundlegende Re-
duzierung der Teilnehmerzahl von Versamm-
lungen ein Überschreiten des Inzidenzwertes 
von 200 Neuinfektionen gefordert.
Die Vorschrift sieht in der letzten Stufe insbe-
sondere die Anordnung durch die zuständigen 
kommunalen Behörden vor, die Teilnehmerzahl 
von Versammlungen zu beschränken und 
zeitlich befristet Ausgangsbeschränkungen zu 
erlassen. Das Verlassen der häuslichen Unter-
kunft erfordert dann einen triftigen Grund.
Hierbei wird davon ausgegangen, dass die 
bislang getroffenen anderen Schutzmaßnah-
men nicht zum gewünschten Erfolg führten 
und damit eine wirksame Eindämmung der 
Verbreitung der COVID-19-Erkrankung er-
heblich gefährdet wäre. So ist anzunehmen, 
dass bei einem fünftägigen Überschreiten des 
Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 

laut § 8 Absatz 3 SächsCoronaSchVO von der 
zuständigen kommunalen Behörde ab einer 
fünf Tage andauernden Überschreitung des 
Inzidenzwertes von 50 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen, 
verschärfende Maßnahmen zu ergreifen, die 
der Eindämmung des Infektionsgeschehens 
dienen. Dazu gehört insbesondere die Anord-
nung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Na-
senbedeckung im öffentlichen Raum an Orten, 
an denen Menschen sich entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. 
Der Wert der durch das Virus hervorgerufenen 
Neuerkrankungen mit COVID-19 von 50 je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurde 
erstmalig am 31.10.2020 überschritten und liegt 
derzeit bei 125,4 je 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Aufgrund der aktuell erhöhten 
regionalen Infektionslage in der Stadt Leipzig, 
sind verschärfende Maßnahmen zu ergreifen. 
II.
1.  Die Stadt Leipzig ist gemäß § 8 Abs. 2 und 

Abs. 3 Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 
(SächsCoronaSchVO) sowie §§ 28, 28a des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbin-
dung mit § 54 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
und § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung zur Regelung 
von Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz (IfSGZuVO) für den Erlass die-
ser Allgemeinverfügung sachlich zuständig. 
Sie ist weiterhin gemäß § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und 
des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) auch örtlich 
zuständig. 

2. Rechtsgrundlage für die Anordnungen in den 
Ziffern 1 bis 5 dieser Allgemeinverfügung 
ist § 8 Abs. 2 und Abs. 3 SächsCoronaSchVO 
und § 28 Abs. 1, 28 a IfSG. Werden Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtige oder Ausscheider festgestellt, trifft 
die zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 IfSG 
die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbe-
sondere die in den §§ 28a Abs. 1 und in den 
§§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es 
zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann 
insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 
an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zu verlassen oder 
von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte 
nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen 
zu betreten. Nach § 28 a Abs. 1 Nr. 2 IfSG kann 
unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 
Satzes 1 die zuständige Behörde als notwen-
dige Schutzmaßnahme die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung anord-
nen. Die Anordnung der Schutzmaßnahmen 
dient der Verhinderung der ungehinderten 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2, einem Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG. 

100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
im Landkreis oder in einer Kreisfreien Stadt 
grundsätzlich die Gefahr einer Überlastung 
des Gesundheitswesens besteht und damit die 
Gesundheit der Bevölkerung konkret gefährdet 
ist. Im Vergleich dazu fordert das IfSG bereits 
bei Überschreitung des Schwellenwertes nur 
von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwoh-
ner innerhalb von sieben Tagen umfassende 
Schutzmaßnahmen. Bei Überschreiten des 
Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen über 
einen Zeitraum von fünf Tagen ist die Gefahr 
eines exponentiellen Wachstums nach den 
aktuellen epidemiologischen Erkenntnissen 
jedenfalls evident. 
Um kurzfristige Schwankungen möglichst 
auszuschließen und im Interesse einer realitäts-
getreuen Erfassung des Infektionsgeschehens 
werden für den zeitlichen Rahmen der Erfassung 
des Inzidenzwertes fünf Tage angesetzt. 
Wenngleich in der Stadt Leipzig ein fünftägiges 
Überschreiten des Inzidenzwertes von 200 Neu-
infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen aktuell nicht zu verzeichnen 
ist, so befinden sich die Inzidenzwerte seit Mitte 
November in der Stadt Leipzig auf konstant 
steigendem hohen Niveau, seit 27. November 
2020 bei über 120 Neuinfektionen auf 100.000 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Es ist 
eine stetig steigende Tendenz der Infektions-
entwicklung in Richtung eines Überschreitens 
des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
zu verzeichnen und die Realisierung dessen 
zeitnah in Aussicht zu stellen. 
Der aktuelle Inzidenzwert (Inzidenzwert vom 
30. November 2020: 125,4 auf 100.000 Einwoh-
ner) hat zudem den Inzidenzwert von 50 Neu-
infektionen weit überschritten. So dass die in 
der ersten Stufe der verpflichtend vom Freistaat 
vorgegebenen verschärfenden Maßnahmen 
bei Überschreiten des Inzidenzwertes von 50 
Neuinfektionen nicht ausreichen dürften, um 
das aktuelle Infektionsgeschehen in der Stadt 
Leipzig in hinreichendem Maße einzudämmen. 
Mithin sind weitere in der Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung aufgeführte Maßnahmen 
zur Eindämmung des Pandemiegeschehens 
zu ergreifen. 
Den Vorgaben der Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung folgend, werden daher die in Ziffer 
1 bis 5 verfügten Maßnahmen angeordnet. Diese 
dienen ausnahmslos der Verhinderung der wei-
teren Verbreitung und Übertragung der Krank-
heit und der Vermeidung einer Überlastung des 
Gesundheitsversorgungssystems. Insbesondere 
sollen durch die Maßnahmen die Kontakte 
von Menschen untereinander und damit die 
angesichts der hohen Fallzahlen bestehende 
hohe Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der 
Krankheit weiter und verstärkt unterbunden 
werden. Soweit Kontakte einer Vielzahl von 
Personen in spezifischen Bereichen (etwa in der 
Schule und zu Zwecken der Religionsausübung) 
in größerem Maße gestattet werden, sind hierbei 
die Vorgaben hinsichtlich der Personenanzahl 
sowie die weiteren Schutzmaßnahmen zu be-
folgen und umzusetzen. Hierdurch soll unter 
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Beachtung der Rechte der Betroffenen das Risiko 
einer Übertragung verhindert oder zumindest 
auf ein Mindestmaß reduziert werden. 
Die angeordneten Maßnahmen sind angemes-
sen und verhältnismäßig. Mildere, aber gleich 
wirksame Mittel zur Erreichung des Ziels 
(Unterbrechung von Übertragungswegen von 
SARS-CoV-2, Schutz des Gesundheitssystems) 
waren nicht ersichtlich. Dabei wird nicht ver-
kannt, dass durch die Maßnahmen teils stark in 
die Rechte der Betroffenen eingegriffen wird. 
Diesem erheblichen Eingriff steht jedoch das 
noch gewichtigere Allgemeininteresse (Schutz 
von Leben und Gesundheit und der Gesund-
heitsversorgung) entgegen. Die steigenden 
Infektionszahlen, insbesondere die stetige 
Tendenz der Entwicklung dieser Zahlen in 
Richtung eines sich manifestierenden Inzidenz-
wertes von 200, gaben und geben mithin Anlass, 
über die bereits verpflichtend bestehenden 
Einschränkungen hinaus weitere Maßnahmen 
zur Eindämmung des Coronavirus in Form der 
angeordneten Maßnahmen zu ergreifen. 
In der Stadt Leipzig nähert sich der Inzidenz-
wert tendenziell der 200er-Schwelle stetig an. 
Eine Verlangsamung oder gar Rückläufigkeit 
dieser Entwicklung ist aktuell nicht zu eruieren. 
Insoweit haben die bereits mit der bis zum 30. 
November 2020 geltenden SächsCoronaSchVO 
(vom 10. November 2020) eingeleiteten Maß-
nahmen zur Eindämmung des Pandemiege-
schehens die erforderliche Stabilisierung der 
Infektionszahlen auf niedrigem Niveau nicht 
bewirkt. 
Neben den Infektionszahlen auf hohem Niveau 
kommt erschwerend hinzu, dass das Gesund-
heitssystem, insbesondere im Freistaat Sachsen, 
der von der Pandemie aktuell besonders be-
troffen ist, vor einer Überlastung dringend zu 
schützen ist. Die Zahl der Covid-19-Patienten 
auf sächsischen Intensivstationen ist in den 
vergangenen Tagen stetig angestiegen. In Sach-
sen muss zudem derzeit mehr als die Hälfte 
der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen 
invasiv beatmet werden. In den Landkreisen 
Mittelsachsen und Meißen sowie Bautzen und 
Chemnitz sind nur noch wenige bzw. keine 
Intensivbetten verfügbar, sodass es zu Umver-
teilungen von Patienten kommt bzw. diese in 
andere, freie Krankenhäuser, verlegt werden 
müssen. Dies führt letztlich dazu, dass der 
Anteil an verfügbaren Intensivbetten in allen 
sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten 
kontinuierlich sinkt. 
In der Stadt Leipzig sind derzeit 159 Patienten 
in stationärer Behandlung. Davon werden 41 
Patienten intensivmedizinisch betreut. Von den 
insgesamt 159 Patienten sind bereits jetzt nur 62 
Leipziger Bürger umfasst, die übrigen Patienten 
wurden aus den umliegenden Landkreisen über-
nommen. Dies zeigt, dass trotz Unterschreitens 
des Inzidenzwertes von 200 die Belastungen im 
Gesundheitssystem bedenklich und kontinuier-
lich zunehmen und das Infektionsgeschehen 
nicht auf Gebietsgrenzen beschränkt betrachtet 
werden kann. 
Aufgrund des derzeit in der Stadt Leipzig 
bestehenden diffusen Infektionsgeschehens ist 
zudem das vorhandene Personal im Gesund-
heits- und Pflegebereich nicht kontinuierlich 
und vollumfassend verfügbar, da auch in dieser 
Bevölkerungsgruppe das Infektionsgeschehen 
tendenziell ansteigt. Bereits jetzt werden immer 
wieder Infektionen mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 bei medizinischem und pflege-
rischem Personal festgestellt. Letztlich stehen 
die betroffenen Personen, welche im Gesund-
heitswesen einen wesentlichen Beitrag zur 
Bekämpfung der Pandemie leisten, dann dem 
System (zumindest zeitweise) nicht zur Verfü-
gung, was zu einer weiteren Verschärfung der 
Belastungssituation im Gesundheitssektor führt. 
Insoweit ist die aktuell im Freistaat Sachsen, 
mithin auch in der Stadt Leipzig, drohende 
Überlastung des Gesundheitssystems zwingend 
abzuwenden. 
Zu Ziffer 1:
Durch den konsequenten Anstieg der Zahlen 
und auch um den örtlichen Begebenheiten 
der Stadt Leipzig gerecht zu werden, ist die 
Anordnung der Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den unter 
Ziffer 1 dieser Verfügung benannten Plätzen 
und Bereichen angezeigt, soweit dies durch 
die SächsCoronaSchVO nicht bereits erfolgt ist. 
Insbesondere die Fußgängerzonen sind bereits 
von § 3 Abs. 1 Nr. 10 SächsCoronaSchVO erfasst. 
Diese ergänzende Anordnung ist erforderlich, 
da die benannten Plätze und Bereiche nicht 
Fußgängerzone i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 10 SächsCo-
ronaSchVO sind. Allerdings sind diese Bereiche 
aufgrund ihrer Frequentierung als potentielle 
„Hotspots“ der dort regulär erfolgenden Kreu-
zung verschiedener (Fußgänger-) Verkehrs-
flüsse, mit Fußgängerzonen vergleichbar. In 
Übertragung der Zielrichtung der Regelung in 
§ 3 Abs. 1 Nr. 10 SächsCoronaSchVO sind sie 
daher entsprechend einer Fußgängerzone zu 
behandeln. Die getroffenen Maßnahmen sind 
geeignet, erforderlich und angemessen, um 
das Ziel der Allgemeinverfügung, nämlich die 
Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2, zu erreichen. Dabei 
ist die Gesundheit des Menschen als schützens-
wertes Gut von verfassungsmäßigem Rang in 
besonderer Weise zu würdigen. Um diesen 
Schutz zu gewährleisten, sind Infektionsketten 
zu vermeiden und Übertragungswege so zu 
minimieren, dass die Gesundheit den ihr zuge-
dachten besonderen Schutz erfährt. Die in Ziff. 1 
angeordnete Maßnahme dient insgesamt genau 
diesem Schutzzweck und ist verhältnismäßig. 
Insbesondere ist sie die aktuell mildeste Maß-
nahme zur Vermeidung einer ungehinderten 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. 
Zu Ziffer 2 und 3:
Durch den weiteren Anstieg der Zahlen und 
auch um den örtlichen Begebenheiten der Stadt 
Leipzig gerecht zu werden, ist die Anordnung 
des zeitlich begrenzten Alkoholabgabeverbots 
sowie des generellen Alkoholkonsumverbots 
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Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig zum 
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (IfSG) sowie der Sächsischen Coro-
na-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO)
Absonderung von Kontaktpersonen der Kate-
gorie I, von Verdachtspersonen und von positiv 
auf das Coronavirus getesteten Personen vom 
1. Dezember 2020
Die Kreisfreie Stadt Leipzig erlässt auf der 
Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 
2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045) in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung und des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung der Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz und 
für die Kostenerstattung für Impfungen und 
andere Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. 
Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83) folgende

Allgemeinverfügung
1. Begriffsbestimmung
 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 

gelten, soweit die Kreisfreie Stadt Leipzig 
nicht etwas Anderes anordnet, für folgende 
Personen (betroffene Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt oder 
auf Veranlassung des Gesundheitsamtes mit-
geteilt wurde, dass sie aufgrund eines engen 
Kontakts zu einem bestätigten Fall von CO-
VID-19 nach den jeweils geltenden Kriterien 
des Robert Koch-Instituts Kontaktpersonen 
der Kategorie I sind (Kontaktpersonen der 
Kategorie I);

1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, 
die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hin-
deuten, und für die entweder das Gesund-
heitsamt eine Testung auf SARS-CoV-2 
angeordnet hat oder die sich aufgrund der Er-
krankungszeichen nach ärztlicher Beratung 
einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen 
haben (Verdachtspersonen).

1.3 Personen, die Kenntnis davon haben, 
dass eine nach Inkrafttreten dieser Allge-
meinverfügung bei ihnen vorgenommene 
molekularbiologische Untersuchung auf 
das Vorhandensein von Coronavirus SARS-
CoV-2 oder ein nach Inkrafttreten dieser All-
gemeinverfügung bei ihnen vorgenommener 
Antigentest für den direkten Erregernach-
weis von SARS-CoV-2 ein positives Ergebnis 
aufweist (positiv getestete Personen) und 
die weder Kontaktpersonen der Kategorie 
I nach Ziff. 1.1 dieser Allgemeinverfügung 
noch Verdachtspersonen nach Ziff. 1.2 dieser 
Allgemeinverfügung sind.

1.4. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten für Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Kreisfreien Stadt Leipzig 
haben oder zuletzt hatten. Zudem gelten die 
Regelungen auch für Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Kreis-
freien Stadt Leipzig haben, wenn der Anlass 
für die Amtshandlung in der Kreisfreien 
Stadt Leipzig hervortritt. In diesen Fällen 
wird das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
unverzüglich unterrichtet. Die Regelungen 
dieser Allgemeinverfügung gelten so lange 
fort, bis das örtlich zuständige Gesundheits-
amt etwas Anderes entscheidet.

1.5 Sobald das Gesundheitsamt der Kreisfreien 
Stadt Leipzig gegenüber der betroffenen 
Person einen Bescheid über die Anordnung 
der Quarantäne erlassen hat, geht dieser 
Bescheid in diesem konkreten Einzelfall den 
Regelungen der Allgemeinverfügung vor. 

2. Vorschriften zur Absonderung
2.1 Anordnung der Absonderung:
2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I müssen 

sich unverzüglich nach der Mitteilung des 
Gesundheitsamts oder der Mitteilung auf 
Veranlassung des Gesundheitsamts gemäß 
Nr. 1.1 absondern, sofern keine anderweitige 
Anordnung des Gesundheitsamtes erfolgt. 
Das Gesundheitsamt nimmt die Kontakt-
daten auf und belehrt die Kontaktpersonen 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
über die einzuhaltenden Maßnahmen sowie 
die Dauer der Absonderung.

2.1.2 Verdachtspersonen müssen sich un-
verzüglich nach der Mitteilung des Ge-
sundheitsamtes über die Anordnung der 
molekularbiologischen (PCR-)Testung 
oder, wenn eine solche Anordnung nicht 
erfolgt ist, unverzüglich nach Vornahme 
der Testung absondern. Für den Zeitraum 
der Durchführung einer Testung außerhalb 
des Absonderungsortes gilt die Absonde-
rung als aufgehoben. Das Gesundheitsamt 
oder der Arzt, der die Beratung vor der 
Testung vornimmt, informieren die Ver-
dachtsperson schriftlich oder elektronisch 
über die Verpflichtung zur Absonderung. 
Wird von einem Arzt eine Testung im Rah-
men eines Hausbesuchs oder in der Praxis 
vorgenommen, so ist die Verdachtsperson 
durch diesen bei der Testabnahme über die 
Verpflichtung zur Absonderung schriftlich 
oder elektronisch durch Übermittlung des 
Tenors dieser Allgemeinverfügung und 
gegebenenfalls anderer Materialien zu in-
formieren. Verdachtspersonen sind gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG dem Gesund-
heitsamt zu melden.

2.1.3 Positiv getestete Personen müssen sich 
unverzüglich nach Kenntniserlangung des 
positiven Testergebnisses absondern. Die 
das Testergebnis bekanntgebende Stelle in-
formiert bei Bekanntgabe des Testergebnisses 
die positiv getesteten Personen schriftlich 
oder elektronisch über die Verpflichtung zur 
Absonderung. Die Meldepflichten gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a 
IfSG bleiben davon unberührt. Die positiv 
getestete Person ist verpflichtet, sich beim 
Gesundheitsamt zu melden und über das 
Testergebnis zu informieren.

2.2 Die Absonderung hat in einer Wohnung 
oder einem anderweitig geeigneten und 
räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes 
zu erfolgen.

2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachts-
personen und positiv getestete Personen 
dürfen während der Zeit der Absonderung 
die Wohnung nicht ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Gesundheitsamtes verlas-
sen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zur 
Wohnung gehörenden Garten, einer Terrasse 
oder eines Balkons ist nur alleine oder mit 
Personen des eigenen Hausstandes, sofern 
sich diese Personen ebenfalls in Absonde-
rung befinden, gestattet. Verdachtspersonen 
dürfen die Wohnung für die nach Nr. 1.2 
vom Gesundheitsamt angeordnete Testung 
verlassen.

2.4 In der gesamten Zeit der Absonderung muss 
eine räumliche oder zeitliche Trennung von 
anderen im Hausstand des Betroffenen leben-
den Personen, sofern diese nicht ebenfalls der 
Absonderung unterliegen, sichergestellt sein. 
Eine „zeitliche Trennung“ kann z. B. dadurch 
erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemein-
sam, sondern nacheinander eingenommen 
werden. Eine „räumliche Trennung“ kann z. 
B. dadurch erfolgen, dass sich die betroffene 
Person in einem anderen Raum als die ande-
ren Hausstandsmitglieder aufhält.

2.5 Während der Absonderung darf die betrof-

fene Person keinen Besuch durch Personen, 
die nicht zum selben Hausstand gehören, 
empfangen. Das Gesundheitsamt kann im 
begründeten Einzelfall eine andere Entschei-
dung treffen.

3. Hygieneregeln während der Absonderung
3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die 

Verdachtsperson oder die positiv getestete 
Person sowie ggf. auch die weiteren im 
Hausstand lebenden Personen werden vom 
Gesundheitsamt belehrt und hinsichtlich ge-
eigneter Hygiene- und Schutzmaßnahmen, 
insbesondere zur Verhinderung einer weite-
ren Verbreitung der Infektionen, informiert.

3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts zu den 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu 
beachten.

4. Maßnahmen während der Absonderung 
von Kontaktpersonen der Kategorie I
4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit 

der Kontaktperson der Kategorie I aktiv 
aufnehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt 
per Telefon, hilfsweise durch elektronische 
Kommunikationsmittel, wie z. B. E-Mail oder 
andere digitale Medien.

4.2 Während der Zeit der Absonderung hat 
die Kontaktperson der Kategorie I ein Ta-
gebuch zu führen, in dem – soweit möglich 
– zweimal täglich die Körpertemperatur 
und – soweit vorhanden – der Verlauf von 
Erkrankungszeichen sowie allgemeine 
Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren 
Personen festzuhalten sind. Auf Verlangen 
des Gesundheitsamtes hat die Kontaktper-
son der Kategorie I Informationen aus dem 
Tagebuch mitzuteilen.

4.3 Während der Absonderung hat die Kontakt-
person der Kategorie I Untersuchungen (z. 
B. ärztliche Konsultationen und Diagnostik) 
und die Entnahme von Untersuchungsmate-
rial durch Beauftragte des Gesundheitsamtes 
an sich vornehmen zu lassen. Dies betrifft 
insbesondere Abstriche von Schleimhäuten 
und Blutentnahmen.

4.4 Sollte die Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs in einem Unternehmen der kriti-
schen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs 
einer Behörde trotz Ausschöpfung aller 
organisatorischen Möglichkeiten, wie der 
Umsetzung von Personal aus anderen Be-
reichen, durch die Absonderung gefährdet 
sein, kann bei Kontaktpersonen der Kategorie 
I im Einzelfall unter Beachtung von Aufla-
gen zur Einhaltung der Infektionshygiene 
zum Schutz anderer Mitarbeiter von der 
Anordnung der Absonderung abgewichen 
werden. Die Entscheidung trifft das zustän-
dige Gesundheitsamt, ggf. nach Rücksprache 
mit dem betriebsärztlichen Dienst und der 
Betriebs- oder Behördenleitung.

5. Weitergehende Regelungen während der 
Absonderung
5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I 

Krankheitszeichen zeigen, die mit einer 
SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, oder 
wenn sich bei Infizierten oder Verdachtsper-
sonen der Gesundheitszustand verschlech-
tert, haben sie den Hausarzt sowie das 
Gesundheitsamt unverzüglich telefonisch, 
hilfsweise durch elektronische Kommuni-
kationsmittel, wie z. B. E-Mail oder andere 
digitale Medien, zu kontaktieren. Alternativ 
können sie sich an den kassenärztlichen Be-
reitschaftsdienst wenden – Telefon: 116117.

5.2 Sollte während der Absonderung eine 
weitergehende medizinische Behandlung 
oder ein Rettungstransport erforderlich 
werden, muss die betroffene Person vorab 
telefonisch die versorgende Einrichtung oder 
den Rettungsdienst über den Grund der Ab-
sonderung informieren. Das Gesundheitsamt 
ist zusätzlich entsprechend zu unterrichten.
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5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist 

eine Betreuerin oder ein Betreuer gesetzlich 
bestimmt, sind die Personensorgeberech-
tigten für die Einhaltung der Absonderung 
verantwortlich.

6. Beendigung der Maßnahmen
6.1 Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, bei 

denen kein positives Testergebnis auf das 
Vorhandensein von Coronavirus SARS-
CoV-2 vorliegt, endet die Absonderung, 
wenn der enge Kontakt zu einem bestätigten 
COVID-19-Fall mindestens 14 Tage zurück-
liegt und während der Absonderung keine 
für COVID-19 typischen Krankheitszeichen 
aufgetreten sind, soweit das Gesundheitsamt 
nichts Anderes angeordnet hat.

6.2 Im Fall eines positiven Testergebnisses 
endet die Absonderung bei asymptomati-
schem Krankheitsverlauf frühestens zehn 
Tage nach Erstnachweis des Erregers, bei 
leicht symptomatischem Krankheitsverlauf 
frühestens zehn Tage nach Symptombeginn 
und Symptomfreiheit seit mindestens 48 
Stunden (definiert als nachhaltige Besserung 
der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß 
ärztlicher Beurteilung). Hierüber entscheidet 
das Gesundheitsamt. Bei weiter anhaltender 
Symptomatik hat die betroffene Person 
Kontakt mit dem Hausarzt oder mit dem 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tele-
fon 116117) aufzunehmen. Vorab und beim 
Kontakt mit medizinischem Personal hat die 
betroffene Person darauf hinzuweisen, dass 
sie positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet wurde. 

6.3 Bei Verdachtspersonen endet die Abson-
derung mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses, spätestens jedoch mit Ab-
lauf des fünften Tages nach dem Tag der 
Testung. Das negative Testergebnis ist auf 
Verlangen der Verdachtsperson schriftlich 
oder elektronisch zu bestätigen. 

 Ist das Testergebnis der Verdachtsperson 
positiv, wird die Absonderung fortgesetzt 
und das zuständige Gesundheitsamt trifft 
die notwendigen Anordnungen. Die Ab-
sonderung endet bei asymptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage 
nach Erstnachweis des Erregers, bei leicht 
symptomatischem Krankheitsverlauf frü-
hestens zehn Tage nach Symptombeginn 
und Symptomfreiheit seit mindestens 48 
Stunden (definiert als nachhaltige Besserung 
der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß 
ärztlicher Beurteilung). Hierüber entscheidet 
das Gesundheitsamt. Bei weiter anhaltender 
Symptomatik hat die betroffene Person 
Kontakt mit dem Hausarzt oder mit dem 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Tele-
fon 116117) aufzunehmen. Vorab und beim 
Kontakt mit medizinischem Personal hat die 
betroffene Person darauf hinzuweisen, dass 
sie positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet wurde. 

6.4 Bei positiv getesteten Personen, bei denen 
das positive Testergebnis auf einem An-
tigentest beruht, endet die Absonderung, 
falls der nach dem positiven Antigentest 
bei diesen Personen vorgenommene mole-
kularbiologische (PCR-)Test ein negatives 
Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen des 
negativen (PCR-)Testergebnisses. Bei allen 
anderen positiv getesteten Personen endet 
die Absonderung bei asymptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage 
nach Erstnachweis des Erregers, bei leicht 
symptomatischem Krankheitsverlauf frü-
hestens zehn Tage nach Symptombeginn 
und Symptomfreiheit seit mindestens 48 
Stunden (definiert als nachhaltige Besserung 
der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß 
ärztlicher Beurteilung). Das Gesundheitsamt 

trifft die notwendigen Anordnungen und 
entscheidet über die Beendigung der Ab-
sonderung.

7. Ordnungswidrigkeit
Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung 
kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden.
8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar. Sie tritt am Tag nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und mit 
Ablauf des 28.02.2021 außer Kraft.
Begründung
Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig ist gemäß 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 und § 54 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz – IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBI. I S. 2397) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 
1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregie-
rung und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zur Regelung der Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz und für die 
Kostenerstattung für Impfungen und andere 
Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. Januar 2019 
(SächsGVBl. S. 83), die durch die Verordnung 
vom 13. März 2020 (SächsGVBl. S. 82) geändert 
worden ist, sachlich zuständig. 
Die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 1 des Ge-
setzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens 
und des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. 
Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert worden 
ist (SächsVwVfZG), in Verbindung mit § 3 Abs. 
1 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 5 Abs. 25 des Gesetzes vom 21. 
Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist.
Bei Gefahr im Verzug gilt eine Notzuständig-
keit auf der Grundlage des § 3 Abs. 4 VwVfG 
in Verbindung mit § 1 SächsVwVfZG auch für 
betroffene Personen, die nicht ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in der Kreisfreien Stadt Leipzig 
haben oder zuletzt hatten. Unaufschiebbare 
Maßnahmen müssen danach durch das örtliche 
Gesundheitsamt getroffen werden, in dessen 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervor-
tritt. In Anbetracht der genannten erheblichen 
Gefahren für die Gesundheit, die körperliche 
Unversehrtheit und das Leben zahlreicher 
Personen durch schwere und lebensbedrohende 
Krankheitsverläufe besteht Gefahr in Verzug 
bei allen betroffenen Personen, für die in der 
Kreisfreien Stadt Leipzig der Anlass für die 
Absonderung hervortritt. Die sofortige Ent-
scheidung ist zur Verhinderung der weiteren 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und 
damit im öffentlichen Interesse notwendig. Die 
Zuständigkeit endet dort, wo die eigentlich 
zuständige Behörde wieder handlungsfähig ist. 
Das eigentlich örtlich zuständige Gesundheits-
amt wird unverzüglich unterrichtet.
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
insbesondere die in § 28a Abs. 1 und in den §§ 
29 bis 31 IfSG genannten, wenn Kranke, Krank-
heitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt werden, soweit und 
solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
Nach § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermeh-
rungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, 
Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmis-
sibles Agens, das bei Menschen eine Infektion 
oder übertragbare Krankheit verursachen kann. 

in Fußgängerzonen sowie auf den unter Ziffer 
1 dieser Verfügung benannten Plätzen und 
Bereichen angezeigt.
Bereits geringe Mengen Alkohol können dazu 
führen, dass die hemmenden und kontrollieren-
den Funktionen des Gehirns gemindert werden 
und die allgemeine Wahrnehmung sowie das 
Verhalten des Konsumenten sich leicht bis stark 
verändern. Weniger umsichtiges oder unvor-
sichtiges Verhalten können die Folge sein. Das 
beeinträchtigte Verhalten kann dazu führen, 
dass die Einhaltung der Infektionsschutzregeln 
erschwert und die Ausbreitung der Pandemie 
begünstigt wird. Durch die Ordnungsbehör-
den wurde wiederholt festgestellt, dass durch 
Alkoholkonsum die Akzeptanz zur Umsetzung 
der infektionshygienischen Maßnahmen sinkt. 
Insbesondere die in Ziff. 1 dieser Allgemeinver-
fügung benannten öffentlichen Plätze zählen zu 
stark frequentierten Bereichen, in denen sich 
immer wieder Alkohol konsumierende Grup-
pen aufhalten und die Gefahr besteht, dass es 
vermehrt zu Menschenansammlungen kommt 
und die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, 
wie Mindestabstand und Maskenpflicht, nicht 
eingehalten werden. Daher ist hier gegenzusteu-
ern, um eine Verlangsamung der Ausbreitung 
des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, zu 
erreichen. 
In Fußgängerzonen kann es ebenso schnell zu 
vermehrten Menschenansammlungen kommen, 
die Alkohol konsumieren, sodass nach dem 
Sinn und Zweck dieses Verbots auch die Fuß-
gängerzonen von dem Alkoholkonsumverbot 
umfasst werden. Die in Ziff. 1 dieser Allgemein-
verfügung genannten Plätze und Bereiche sind 
aufgrund ihrer starken Frequentierung insofern 
mit Fußgängerzonen vergleichbar. 

Im Gegensatz zu ländlich geprägten Strukturen 
gibt es im Stadtgeschehen eine Vielzahl von 
gut zu erreichenden Verkaufsangeboten von 
Alkohol und alkoholhaltigen Getränken. Das 
Verkaufsverbot dient dazu, die Verlagerung 
des durch die Restaurant-, Club- und Diskothe-
kenschließung unterbundenen Partyverhaltens 
auf andere Schauplätze zu verhindern. Außer-
dem werden somit Menschenansammlungen 
und Gruppenbildungen vor Verkaufsstellen 
vermieden.
Diese Maßnahmen sind deshalb geeignet, 
erforderlich und angemessen.
Zu Ziffer 4:
Da die 7-Tage-Inzidenz in Leipzig derzeit bei 
125,4 Neuinfektionen/100.000 Einwohner liegt, 
ist nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 SächsCoronaSchVO ein 
Verbot der Erwachsenenbildung als weitere 
Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie 
anzuordnen. 
Zu Ziffer 5:
Trotzdem die SächsCoronaSchVO die weitere 
Beschränkung von Versammlungen nach 
Maßgabe des § 9 Abs. 1 SächsCoronaSchVO 
erst bei andauernder Überschreitung des 
Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen auf 
eine Teilnehmerzahl von maximal 200 Perso-
nen verpflichtend vorsieht, so sieht die Stadt 
Leipzig keine andere Möglichkeit, als mittels 
der unter Ziffer 5 verfügten Maßnahme, den 
kontinuierlichen Anstieg der Infektionszahlen 
auszubremsen, um die Nachverfolgung aller 
Infizierten vor Ort zu gewährleisten und die 
Infektionskontrolle wieder vollständig zu 
ermöglichen.
Die Stadt Leipzig ist aufgrund ihrer ge-
schichtlichen Stellung, als Ort der Friedlichen 

Revolution, gerade in diesen Zeiten, in denen 
die infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen 
einen starken Einschnitt in die Freiheitsrech-
te der Bürgerinnen und Bürger darstellen, 
Anlaufpunkt, um gerade hier für Freiheits-
rechte zu demonstrieren. Die Stadt Leipzig 
verzeichnet seit September 2020 einen starken 
Anstieg an Versammlungsanmeldungen. Bis 
zum 30.11.2020 waren es 289 angemeldete 
Versammlungen. Diese stehen unter einem 
vielgestaltigen Motto, größtenteils jedoch in 
Zusammenhang mit Corona. 
Insbesondere im räumlich beengten Innen-
stadtbereich soll die Ansammlung einer 
Vielzahl von Menschen aus den umliegenden 
Landkreisen mit Inzidenzwerten von weit 
über 200 pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, aber auch aus dem gesamten 
Bundesgebiet beschränkt werden. Teilweise 
erfolgen Mobilisierungen zur Teilnahme an 
Versammlungen deutschlandweit. Die gene-
relle Empfehlung, auf Reisen und Besuche 
zu verzichten, wird damit unterlaufen. Die 
Anreise zu einer Demonstration gilt nicht als 
touristische Reise. 
Die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf ma-
ximal 500 Teilnehmer soll für eine Minimierung 
des Ansteckungsrisikos und die Einhaltung 
der Regelungen nach § 9 SächsCoronaSchVO 
für die Versammlungsteilnehmer sorgen. Ins-
besondere im Innenstadtbereich soll durch die 
Maßnahme für Unbeteiligte und Passanten die 
Möglichkeit erhalten werden, unbehelligt und 
insbesondere unter Wahrung der Regelungen 
zum Infektionsschutz ihrer Wege zu gehen, 
ohne gezwungen zu sein, zusätzlich einem 
unkontrolliert verbreiteten Versammlungsge-
schehen auszuweichen.  

Dabei ist die Gesundheit des Menschen als 
schützenswertes Gut von verfassungsmäßigem 
Rang in besonderer Weise zu würdigen. Um 
diesen Schutz zu gewährleisten, sind Infekti-
onsketten zu vermeiden und Übertragungswe-
ge so zu minimieren, dass die Gesundheit den 
ihr zugedachten besonderen Schutz erfährt. Die 
angeordneten Maßnahmen dienen insgesamt 
genau diesem Schutzzweck und sind verhält-
nismäßig. Insbesondere sind sie die aktuell 
mildesten Maßnahmen zur Vermeidung einer 
ungehinderten Ausbreitung des neuartigen 
Coronavirus. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit einer Ausnahme von den genannten 
Höchsteilnehmerzahlen abzuweichen, wenn 
dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar erscheint. 
Die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf 
maximal 500 ist zur unmittelbaren Umsetzung 
der mit dieser Anordnung verfolgten Ziele des 
Infektionsschutzes und vor dem Hintergrund 
zahlreicher weiterer angekündigter und zu 
erwartender Versammlungsgeschehen in der 
unmittelbaren Zukunft erforderlich. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 
Sitzanschrift (Besucheranschrift: Rechtsamt, 
Martin-Luther-Ring 4–6, 04109 Leipzig) Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a 
Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter rechtsamt@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 

elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz 
erhoben werden. 

Hinweis:
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Regelungsanordnungen in Ziff. 1 bis 5 dieser 
Allge¬meinverfügung haben kraft Gesetzes 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs.8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Es besteht die sofortige 
Vollziehung. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung. Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentli-
chen Bekanntmachung und der ortsüblichen 
Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
15.03.2000. Eine Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine 
weitere Verzögerung der Anordnungen ist 
aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht 
vertretbar. Die öffentliche Bekanntmachung 
erfolgt durch Einrücken in die Leipziger Volks-
zeitung und durch Aushang an der Bekanntga-
bestelle im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Bekanntmachungstafeln in 
der Unteren Wandelhalle). Diese Allgemeinver-
fügung wird gemäß § 1 SächsVwVfG i. V. m. § 41 
Abs. 3 VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da 
eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund 
der Sachlage untunlich ist. Nach § 41 Abs. 4 Satz 
4 VwVfG gilt die Allgemeinverfügung am Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. Die Allgemeinverfügung kann 
auf der Homepage der Stadt Leipzig abgerufen 
und eingesehen werden. ■
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Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen 
Krankheitserreger im Sinn des § 2 Nr. 1 IfSG, 
der sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es 
war und ist zu beobachten, dass es auch in 
der Kreisfreien Stadt Leipzig zu einer raschen 
Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung 
gekommen ist. Insbesondere bei älteren Men-
schen und Vorerkrankten besteht ein sehr hohes 
Erkrankungs- und Sterberisiko.
Gegenwärtig steigt die Zahl der Infektionen in 
nahezu allen Regionen Deutschlands mit expo-
nentieller Dynamik an. Mit Hilfe von zum Teil 
einschneidenden Maßnahmen kann es gelingen, 
die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 sowie die Letalitätsrate auf-
grund einer COVID-19-Erkrankung erheblich 
zu verringern. Da derzeit kein Impfstoff für 
die gesamte Bevölkerung und keine wirksame 
Therapie zur Verfügung stehen, besteht die 
Gefahr einer Verstärkung des Infektionsge-
schehens mit erheblichen Folgen für Leben und 
Gesundheit der Bevölkerung und einer mögli-
chen Überforderung des Gesundheitssystems 
unvermindert fort.
Nach der Risikobewertung des Robert Koch-
Instituts handelt es sich weltweit und in Deutsch-
land nach wie vor um eine sehr dynamische und 
ernst zu nehmende Situation. Die Gefährdung 
für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutsch-
land wird nach wie vor insgesamt als hoch, für 
Risikogruppen als sehr hoch eingeschätzt.
Gerade angesichts schwerer und lebensbe-
drohender Krankheitsverläufe muss es Ziel 
sein, durch geeignete Maßnahmen, wie eine 
Absonderung von Kontaktpersonen mit engem 
Kontakt zu COVID-19-Fällen, von Verdachts-
personen, die aufgrund einschlägiger Sympto-
matik auf SARS-CoV-2 getestet werden und von 
Personen, die positiv auf das Vorhandensein 
des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, 
eine Ausbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 
soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen. 
Nur so können auch die Risikogruppen ausrei-
chend geschützt werden. Die Absonderung ist 
dabei aus infektionsmedizinischer Sicht eine 
entscheidende Maßnahme zur Unterbrechung 
möglicher Infektionsketten.
Zu Nr. 1:
Unter die Definition einer Kontaktperson der 
Kategorie I fallen die Personen, die einen engen 
Kontakt zu COVID-19-Erkrankten im Sinn der 
Empfehlungen „Kontaktpersonennachverfol-
gung bei Infektionen durch SARS-CoV-2“ des 
Robert Koch-Instituts (https://www.rki.de/
DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coro-
navirus/Kontaktperson/Management.html) 
gehabt haben. In der vorgenannten Empfehlung 
werden die entsprechenden Übertragungswege 
der Erkrankung berücksichtigt und mögliche 
Expositionsszenarien benannt. Voraussetzung 
der Verpflichtung zur Absonderung ist, dass die 
betreffende Person durch das Gesundheitsamt 
als Kontaktperson der Kategorie I identifiziert 
wurde und eine entsprechende Mitteilung des 
Gesundheitsamts erhalten hat.
Unter Verdachtsperson werden Personen ver-
standen, die Erkrankungszeichen zeigen, die 
mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind 
und für die entweder vom Gesundheitsamt eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angeordnet wurde 
oder die sich nach ärztlicher Beratung einer 
solchen Testung unterzogen haben.
Positiv getestete Personen sind alle Personen, 
die Kenntnis davon haben, dass eine nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei 
ihnen vorgenommene molekularbiologische 
(PCR-)Untersuchung auf das Vorhandensein 
von Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. ein nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei 
ihnen vorgenommener Antigentest für den 
direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2 ein 
positives Ergebnis aufweist. Kontaktpersonen 
der Kategorie I und Verdachtspersonen werden 
aus der Definition positiv getesteter Personen 
ausgenommen, da Kontaktpersonen der Ka-
tegorie I und Verdachtspersonen nach dieser 
Allgemeinverfügung bereits zeitlich vor der 

Kenntnis eines positiven Testergebnisses zur 
Absonderung verpflichtet sind und die Pflicht 
zur Absonderung für diese Personen mit Kennt-
nis des positiven Testergebnisses fortdauert.
Zu Nr. 2:
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen 
Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, 
der sich in der Kreisfreien Stadt Leipzig stark 
ausgebreitet hat. Da die Infektion mit SARS-
CoV-2 über Tröpfchen, z. B. durch Husten 
und Niesen sowie über Aerosole, erfolgt, kann 
es über diesen Weg zu einer Übertragung von 
Mensch zu Mensch kommen. Prinzipiell ist auch 
eine Übertragung durch Schmierinfektion/In-
fektion durch kontaminierte Oberflächen nicht 
auszuschließen. Beide Übertragungswege sind 
bei der Festlegung erforderlicher Maßnahmen 
daher zu berücksichtigen.
Nach derzeitigem Wissen kann die Inkubati-
onszeit bis zu 14 Tage betragen. Daher müssen 
alle Personen, die in den letzten 14 Tagen einen 
engen Kontakt im Sinne der Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts mit einem COVID-19-Fall 
hatten, abgesondert werden. Da nicht nur bereits 
Erkrankte bzw. Personen mit charakteristischen 
Symptomen, sondern auch infizierte Personen, 
die noch keine Krankheitszeichen zeigen, das 
Virus übertragen können, ist eine Absonderung 
in jedem Fall erforderlich. 
Nur so können die Weitergabe von SARS-CoV-2 
an Dritte wirksam verhindert und Infektions-
ketten unterbrochen werden. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei, dass die Betroffenen sich 
räumlich und zeitlich konsequent von Personen 
des eigenen Hausstands als auch weiteren Per-
sonen getrennt halten. Nur so kann ein Kontakt 
von Dritten mit potenziell infektiösen Sekreten 
und Körperflüssigkeiten ausgeschlossen wer-
den. Durch eine schnelle Identifizierung und 
Absonderung von engen Kontaktpersonen der 
Kategorie I durch das Gesundheitsamt wird 
sichergestellt, dass möglichst keine unkontrol-
lierte Weitergabe des Virus erfolgt.
Das Gesundheitsamt oder vom Gesundheits-
amt Beauftragte nehmen Kontakt mit den 
Betroffenen auf, belehren sie über die Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen und übermitteln 
ggf. entsprechendes Informationsmaterial. Vor 
diesem Hintergrund ist die zeitlich befristete 
Anordnung einer Absonderung aus medizi-
nischer und rechtlicher Sicht verhältnismäßig 
und gerechtfertigt.
Zur Eindämmung von Infektionen ist es zudem 
erforderlich, dass sich auch Verdachtspersonen 
mit Erkrankungssymptomen, für die aufgrund 
dieser medizinischen Indikation entweder 
vom Gesundheitsamt eine Testung angeordnet 
wurde oder die sich nach ärztlicher Beratung 
einer Testung unterzogen haben, zunächst in 
Absonderung begeben. Das Gesundheitsamt 
oder der beratende Arzt haben die Verdachts-
person über die Verpflichtung zur Quarantäne 
zu informieren. Die Meldepflicht nach § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
44a IfSG, die auch in Fällen gilt, in denen die 
betreffende Person nicht bereit ist, sich freiwillig 
einer Testung zu unterziehen, bleibt unberührt. 
Für Personen, die sich ohne Erkrankungs- 
symptome einer lediglich aus epidemiologischer 
Indikation vorsorglich vorgenommenen Tes-
tung (etwa einer sogenannten „Reihentestung“) 
unterziehen, gilt die Pflicht zur Absonderung 
nach dieser Allgemeinverfügung nicht, solange 
kein positives Testergebnis vorliegt.
Zur Eindämmung der Infektion ist es darüber 
hinaus unabdingbar, dass sich Personen, bei 
denen eine molekularbiologische Untersuchung 
oder ein Antigentest das Vorhandensein von 
Coronavirus-SARS-CoV2 bestätigt hat, un-
verzüglich absondern, nachdem sie von dem 
positiven Testergebnis Kenntnis erlangt haben.  
Die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
kann auch durch asymptomatische Personen 
übertragen werden. Liegt ein positives Tester-
gebnis vor, bestehen dringende Anhaltspunkte 
für eine Infektion. Hierbei kommt es nicht darauf 
an, wo und aus welchem Anlass die Testung 

vorgenommen wurde und ob die Testung durch 
einen molekularbiologischen (PCR-)Test oder 
durch einen Antigentest erfolgte.
Zwar weisen Antigentests insgesamt eine gerin-
gere Verlässlichkeit auf als molekularbiologische 
(PCR-)Testungen. Antigentests zeigen aber auch 
und gerade bei Proben mit einer hohen Viruslast 
ein positives Ergebnis. Es ist daher erforderlich, 
dass sich Personen, bei denen ein Antigentest ein 
positives Ergebnis aufweist, schon im Zeitraum 
bis zum Vorliegen des Ergebnisses einer bestä-
tigenden molekularbiologischen (PCR-)Testung 
isolieren. Ist die bestätigende molekularbiologi-
sche (PCR-)Testung negativ, so endet die Pflicht 
zur Isolation mit dem Vorliegen des Testergeb-
nisses. Isolations- oder Quarantänepflichten, die 
daneben aus anderen Gründen bestehen, bleiben 
hiervon unberührt. Weist die bestätigende mo-
lekularbiologische (PCR-)Testung ein positives 
Ergebnis auf, so greifen die Anordnungen für 
positiv getestete Personen. 
Die den Test abnehmende Person hat die durch 
einen Antigentest positiv getestete Person 
über die Verpflichtung zur Isolation und die 
erforderliche Bestätigung des Testergebnisses 
durch einen molekularbiologischen (PCR-)Test 
zu informieren. 
Das Gesundheitsamt oder der Arzt, der die Be-
ratung vor der Testung vornimmt, informiert die 
Verdachtsperson schriftlich oder elektronisch 
über die Verpflichtung zur Quarantäne. Wird 
von einem Arzt eine Testung im Rahmen eines 
Hausbesuches oder in der Praxis vorgenommen, 
so ist die Verdachtsperson durch diesen bei 
der Testabnahme über die Verpflichtung zur 
Quarantäne schriftlich oder elektronisch zu 
informieren. 
Verdachtspersonen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe t IfSG dem örtlichen Gesundheitsamt 
zu melden. 
Durch die Ausweitung von Testmöglichkei-
ten und die unterschiedlichen Anbieter von 
Testungen kann trotz der nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bestehenden Meldepflichten 
nicht ausgeschlossen werden, dass die positiv 
getestete Person von dem Ergebnis der Testung 
schneller erfährt als das zuständige Gesund-
heitsamt auf dem Meldeweg nach dem Infekti-
onsschutzgesetz. Zudem unterliegen Personen, 
die außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
Deutschland Testungen vornehmen, nicht dem 
Meldeweg des Infektionsschutzgesetzes. Es ist 
daher erforderlich, dass positiv getestete Perso-
nen, die nicht durch das Gesundheitsamt von 
dem positiven Testergebnis erfahren, von sich 
aus das zuständige Gesundheitsamt über das 
positive Testergebnis informieren. Das Gesund-
heitsamt trifft dann die weiteren Anordnungen.
Zu Nr. 3:
Um eine Weitergabe des Virus zu vermeiden, 
müssen die in ihrer Wirksamkeit anerkann-
ten Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen 
durch die Kontaktpersonen der Kategorie I, 
Verdachtspersonen und positiv getestete Per-
sonen zuverlässig eingehalten werden. Dies 
trifft auch auf die mit der Kontaktperson, der 
Verdachtsperson oder der positiv getesteten 
Person in einem Hausstand lebenden Personen 
zu. Hierzu ist eine umfassende Belehrung durch 
das Gesundheitsamt vorgesehen.
Zu Nr. 4:
Um zeitkritisch die weitere gesundheitliche 
Entwicklung bei den Kontaktpersonen der Ka-
tegorie I, die ein höheres Krankheitsrisiko für 
COVID-19 haben, nachvollziehen zu können, 
müssen Kontaktpersonen und Gesundheitsamt 
regelmäßigen Kontakt halten. Zur Bestätigung 
einer COVID-19-Erkrankung muss das Gesund-
heitsamt eine entsprechende Diagnostik bzw. 
die Entnahme von Proben (z. B. Abstriche der 
Rachenwand) veranlassen können. Das zu füh-
rende Tagebuch unterstützt die Kontaktpersonen, 
frühzeitig Krankheitssymptome zu erkennen und 
ermöglicht dem Gesundheitsamt gesundheitliche 
Risiken von anderen Personen, z. B. der Haushalts-
angehörigen, sowie den Verlauf der Absonderung 
bzw. Erkrankung einschätzen zu können.

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit 
gültigen Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  
unter dem Aktenzeichen 63-2020-007997-VV-63.31-
SLO einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Ausbau Dachgeschoss zu Wohnzwecken, 
Kurt-Kresse-Straße 16, Leipzig, Gemarkung 
Kleinzschocher, Flurstück 623/1, im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 Sächsische Bau-
ordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen 
und Auflagen. 

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Südwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau Dachgeschoss  

zu Wohnzwecken, Kurt-Kresse-Straße 16, Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 623/1

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Baugenehmigung zu-
zustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

 - Die Zustellung der Baugenehmigung an 
Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekannt-
machung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 
SächsBO.

 - Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang 
Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, ein-
gesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung 
beim zuständigen Verfahrensmanager bzw. 
Verfahrensmanagerin unter der Telefonnum-
mer 1 23 51 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Für Fälle, in denen die Absonderung von Kon-
taktpersonen der Kategorie I den Dienst- oder 
Geschäftsbetrieb von Behörden oder Unterneh-
men der kritischen Infrastruktur gefährdet, ist 
die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung im 
Einzelfall vorgesehen, die mit den notwendigen 
Auflagen zum Schutz anderer Mitarbeiter von 
Infektionen verbunden werden soll. Zu den 
Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinn 
dieser Allgemeinverfügung zählen insbeson-
dere alle Einrichtungen, die der Aufrechter-
haltung der Gesundheitsversorgung und der 
Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und 
Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz), der Sicherstellung 
der öffentlichen Infrastrukturen (Telekom-
munikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und 
der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von 
Staat, Justiz und Verwaltung dienen.
Zu Nr. 5.:
Beim Auftreten von für COVID-19 einschlägigen 
Krankheitszeichen bei einer Kontaktperson der 
Kategorie I muss das Gesundheitsamt unver-
züglich informiert werden, um die weiteren 
infektionsmedizinischen Maßnahmen ohne 
Verzug ergreifen zu können. Verdachtspersonen 
müssen das Gesundheitsamt informieren, wenn 
sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. 
Sofern eine ärztliche Behandlung erforderlich 
wird, sind die betroffenen Personen verpflichtet, 
den behandelnden Arzt bzw. das medizinische 
Personal vorab darauf hinzuweisen, dass sie 
Kontaktperson der Kategorie I bzw. Verdachts-
person sind. 
Mit den weiteren Regelungen wird erreicht, 
dass eine notwendige medizinische Behandlung 
oder ein Rettungstransport mit Kenntnis des 
Gesundheitsamtes möglich ist. Gleichzeitig wird 
aber auch ein ausreichender Schutz Dritter vor 
einer Infektion sichergestellt. Außerdem ist es 
erforderlich, dass auch minderjährige Kontakt-
personen und Verdachtspersonen bzw. solche, 
die eine Betreuerin bzw. einen Betreuer haben, 
unter die Regelungen zur Absonderung fallen. 
Die in diesem Fall verantwortliche Person muss 
festgelegt werden.
Zu Nr. 6.:
Die Absonderung kann erst dann beendet wer-
den, wenn der enge Kontakt einer Person mit 
einem COVID-19-Fall, der zur anschließenden 
Absonderung geführt hat, mindestens 14 Tage 
zurückliegt und während der ganzen Zeit der 
Isolation keine für COVID-19 typischen Symp- 
tome aufgetreten sind.
In jedem Fall ist eine fachliche Beurteilung und 
Entscheidung des Gesundheitsamtes zur Auf-
hebung der Isolation erforderlich, um das Ziel 
der Absonderung nicht zu gefährden. 
Bestätigt eine bei einer Kontaktperson der Ka-
tegorie I vorgenommene molekularbiologische 
Testung eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, so muss die Absonderung fort-
gesetzt werden. Das Gesundheitsamt trifft die 
erforderlichen Anordnungen.
Die Absonderung der Verdachtsperson endet 
mit dem Vorliegen eines negativen Testergeb-
nisses, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf 
Tagen seit der Testung. In diesem Zeitraum 
wird das Testergebnis in der Regel vorliegen. 
Da eine unverzügliche Benachrichtigung der 
Verdachtsperson aber nicht in allen Fällen 
zuverlässig sichergestellt werden kann, ist eine 
Höchstdauer der Absonderung aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit geboten. Die Benach-
richtigung über ein negatives Testergebnis kann 
auch telefonisch erfolgen. Zu Beweiszwecken 
hinsichtlich der Beendigung der Pflicht zur 
Absonderung kann die Verdachtsperson aber 
eine schriftliche oder elektronische Bestätigung 
verlangen. Ist das Testergebnis positiv, so muss 
die Absonderung fortgesetzt werden und das 
zuständige Gesundheitsamt trifft die erforder-
lichen weiteren Anordnungen.
Bei positiv getesteten Personen trifft das zu-

ständige Gesundheitsamt die erforderlichen 
weiteren Anordnungen. Das zuständige Ge-
sundheitsamt entscheidet auch über die Dauer 
der Absonderung.
Im Fall eines positiven Testergebnisses einer 
molekularbiologischen (PCR-)Testung endet 
die Absonderung bei asymptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach 
Erstnachweis des Erregers, bei leicht symptoma-
tischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage 
nach Symptombeginn und Symptomfreiheit seit 
mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige 
Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik 
gemäß ärztlicher Beurteilung).
Bei Personen, die durch einen Antigentest po-
sitiv getestet wurden, endet die Absonderung, 
wenn die zur Bestätigung des positiven Anti-
gentests vorgenommene molekularbiologische 
(PCR-)Testung ein negatives Ergebnis aufweist 
mit dem Vorliegen des negativen Testergebnis-
ses. Weist die zur Bestätigung eines positiven 
Antigentests vorgenommene molekularbiolo-
gische (PCR-)Testung ein positives Ergebnis 
auf, so gelten die Anordnungen für Personen, 
die durch einen molekularbiologischen (PCR-)
Test positiv getestet wurden. 
Zu Nr. 7:
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt 
aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG.
Zu Nr. 8:
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie die 
Befristung der Allgemeinverfügung. Die Allge-
meinverfügung gilt zunächst bis einschließlich 
28.02.2021 und ist gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in 
Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes 
sofort vollziehbar.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Leipzig in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 
4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: Ordnungs-
amt, Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 
04137 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz 
erhoben werden. 

Hinweis:
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Allgemeinverfügung haben kraft Gesetzes 
nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs.8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Es besteht die sofortige 
Vollziehung. 
Die Bekanntgabe erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung. Gemäß § 3 Abs. 1 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentli-
chen Bekanntmachung und der ortsüblichen 
Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
15.03.2000. Eine Bekanntmachung im Leipziger 
Amtsblatt ist nicht rechtzeitig möglich. Eine 
weitere Verzögerung der Anordnungen ist aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes nicht ver-
tretbar. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
durch Einrücken in die Leipziger Volkszeitung 
und durch Aushang an der Bekanntgabestelle im 
Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der Unteren 
Wandelhalle). Diese Allgemeinverfügung wird 
gemäß § 1 SächsVwVfZG i. V. m. § 41 Abs. 3 
VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, da eine 
Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der 
Sachlage untunlich ist. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 
VwVfG gilt die Allgemeinverfügung am Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. Die Allgemeinverfügung kann 
auf der Homepage der Stadt Leipzig abgerufen 
und eingesehen werden. ■

Die Linke: 14.12., 16.00-18.00 Uhr, Bürgersprech-
stunde online, mit Stadtrat Sören Pellmann, 
https://www.facebook.com/soeren.pellmann ■ 

Hiermit wird der Dienstausweis mit der Num-
mer 14942 für ungültig erklärt. ■ 

Veranstaltung der Fraktionen

Dienstausweis ungültig

Beschlüsse der Stadtratssitzung  
vom 24. November 2020
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Aufstellung eines Doppelhaushaltes 
2021/2022

Dem Stadtrat wurde der Haushaltsplanent-
wurf für die Jahre 2021 und 2022 vorgelegt. Die 
Akzente liegen darauf, die Folgen der Pande-
mie durch neue Impulse und Förderung der 
Wirtschaft zu bewältigen sowie den Klima-
schutz voranzutreiben. Daher wird es keine 
Kürzungen, sondern vielmehr Investitionen 
geben. Die Stadt nimmt dafür Kredite über 
rund 680 Millionen Euro auf. Durch den Wirt-
schaftseinbruch in Folge der Corona-Pande-
mie und damit unter anderem weniger Ein-
nahmen der Gewerbesteuer hat die Stadt 2020 
ein Defizit von knapp 100 Millionen Euro. Die 
Beschlussfassung des Haushaltsplanes ist für 
den 31. März 2021 vorgesehen. Davor können 
Leipzigerinnen und Leipziger sowie die Frak-
tionen ihre Einwände stellen. (VII-DS-02045)

Personalangelegenheit nach § 8 Abs. 3 
der Hauptsatzung 

Die Amtsleiterin des Rechtsamtes, Sandra 
Schlegel, wird rückwirkend zum 1. Oktober 
2020 zur Verwaltungsdirektorin (A15 Sächs-
BesG) befördert. Die Juristin leitet bereits seit 
Februar 2018 das Rechtsamt. (VII-DS-01846)

Die hier inhaltlich zusammengefassten 
Beschlüsse haben keinen Anspruch auf ju-
ristische Richtigkeit. Rechtlich bindend sind 
nur die Originaldokumente, die wortgenau 
im elektronischen Ratsinformationssystem  
(ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsin-
fo.leipzig.de gibt es sämtliche öffentliche 
Dokumente zur Ratsversammlung und ihren 

Masterplan als Grundlage  
zum Bebauungsplan Nr. 416  

„Freiladebahnhof Eutritzscher/ 
Delitzscher Straße“

Der Stadtrat hat sich ohne Gegenstimmen für 
den Masterplan zum Bebauungsplan für den 
Eutritzscher Freiladebahnhof ausgesprochen. 
Damit soll der Weiterführung des Bauleitver-
fahrens nichts mehr im Wege stehen. 
Zuvor war der Masterplan nach dem Eigentü-
merwechsel von der CG Group an die Imfarr 
bzw. ihre Tochterfirma Leipzig 416 schwebend 
unwirksam geworden. 
Im Anschluss hatte der Stadtrat Bedingungen 
gestellt, wie etwa Konzepte zur Ökologie und 
zu den Grundstücksgeschäften, auf die sich 
beide Parteien nun einigen konnten. 
Auf dem leerstehenden Gelände nordwestlich 
des Hauptbahnhofs soll ein neues Stadtviertel 
mit zwei Schulen und Kitas, Wohnungen für 
über 3700 Menschen und einem Park entstehen. 
Die Imfarr plant, bereits Anfang 2022 mit den 
Arbeiten zu beginnen. (VII-DS-01283-NF-03, 
VII-DS-01283-NF-01-ÄA-02, VII-DS-01283-
NF-01-ÄA-03, VII-DS-01283-NF-02-ÄA-01) ■

Gremien. Das Recherchesystem bietet einen 
Überblick über die Sitzungstermine und Nie-
derschriften der Ratsversammlung und ihrer 
Gremien, Beschlüsse, Vorlagen der Verwaltung, 
Anträge und Anfragen der Fraktionen, Anträge 
von Ortschaftsräten, wichtige Angelegenheiten 
von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen von Ein-
wohnern sowie die Einwohneranfragen. 
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Aktuelle Ausschreibungen
EU-weite Offene Vergabeverfahren 

(nach VgV)

Abbruch
Vergabenummer: L-65.3-2020-00661
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Arno-Nitz-
sche-Str. 7, Los 301: Abbruch, vorgezogene Maß-
nahmen �

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Metallbau Fenster Türen
Vergabenummer: L-65.3-2020-00625

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, Neubau Einzelsporthalle, Los 307: Metallbau 
Fenster Türen �

Sanierung Glasfassade
Vergabenummer: L-65.3-2020-00612
Bezeichnung des Auftrags: Gewandhaus zu Leip-
zig, Energetische Sanierung Nordfassade, Los: 
Glas- und Metallbauarbeiten �

Straßenbau, Straßenbeleuchtung, 
Landschaftsbau

Vergabenummer: L-66.3-2020-00629
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau Bushaltestel-
len „Burghausen“ in der Miltitzer Straße in 04178 
Leipzig ��

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Anzeigen

Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 08.07.2020 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 beschlossen:
1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 in der Fassung vom 15.04.2019 (Anlage 2) wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 253.414,50 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen 

/ Instandhaltung eingestellt.
3. Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der 

Investitions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage umgebucht.
4. Der Schauspielleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 Entlastung erteilt.
Anlage zum Beschlusspunkt 1.
Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
         31.12.2018
 in €
Bilanzsumme 12.518.237,17 
davon entfallen: 
Aktiva 
Anlagevermögen 8.288.287,70 
Umlaufvermögen 3.862.361,66 
Rechnungsabgrenzungsposten 367.587,81 
Passiva 
Eigenkapital 6.026.694,58
    Rücklagen 4.723.206,20
    Gewinnvortrag Vorjahre 1.050.073,88 
    Jahresgewinn/ -verlust 253.414,50 
Sonderposten für Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen 4.801.073,64
Rückstellungen 468.526,00 
Verbindlichkeiten 1.006.291,72 
Rechnungsabgrenzungsposten 215.651,23 
Summe der Erträge: 18.007.632,72 
Summe der Aufwendungen: 17.754.218,22 
Jahresgewinn 253.414,50
Die CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsver-
merk erteilt:
„Unter der Bedingung, dass die Jahresabschlüsse des Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, zum 31. 
Dezember 2016 in der von Baker Tilly AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung vom 12. Juni 2017 und zum 
31. Dezember 2017 in der von uns geprüften Fassung vom 10. April 2018 festgestellt werden, erteilten wir mit heutigem 
Datum folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers An das Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schauspiel Leipzig Eigenbetrieb der Stadt Leipzig für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der SächsGemO, der 

SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 
bis zum 31. Dezember 2018 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und den 
Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 für den städtischen Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Ei-
genbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung 
mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der SächsGemO, der SächsEigBVO und der sächsischen Kom-
PrüfVO in Verbindung mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der SächsGemO, der 
SächsEigBVO und der sächsischen KomPrüfVO in Verbindung mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden, 
handelsrechtlichen Vorschriften den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB in Verbindung § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-

lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesonde-
re die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla-
nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“
Hinweis zur öffentlichen Auslegung
Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und 
die Ergebnisse der örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 11.01.2021 bis 24.01.2021 im Schauspiel Leipzig, Abteilung 
Rechnungswesen, Bosestraße 1 in 04109 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 
31.12.2017 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 wird das Jahreser-
gebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird wie folgt festgestellt (in Euro):
Bilanzsumme 6.502.721,86
davon entfallen
Aktiva
Anlagevermögen 4.561.694,76
Umlaufvermögen 1.927.355,09
Rechnungsabgrenzungsposten 13.672,01
Passiva
Eigenkapital 5.383.751,64

Rücklagen 4.844.907,80
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre 385.951,26
Jahresgewinn / -verlust 152.892,58

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 310.670,90
Rückstellungen 399.227,06
Verbindlichkeiten 409.072,26
Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Summe der Erträge 7.792.876,79
Summe der Aufwendungen 7.639.984,21
Jahresgewinn 152.892,58
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 152.892,58 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen / 
Instandhaltung eingestellt.
Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der Inves-
titions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage umgebucht.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung erteilt.
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollenberg & Wissing GmbH wird der Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 und dem Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2017 der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, den 
folgenden unter dem 19.04.2018 unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk unter der Bedingung erteilt, 
dass die Vorjahresabschlüsse zum 31.12.2015 sowie zum 31.12.2016 in der mit Bestätigungsvermerk vom 24.06.2016 bzw. 
vom 10.03.2017 versehenen Fassung unverändert festgestellt werden:

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 für den städtischen Eigenbetrieb Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
für sächsische Eigenbetriebe unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachwei-
se für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Musikschule Leipzig „Johann Se-
bastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Die Unterlagen können zwischen dem 04.01. und 12.01.2021 nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0341/14 14 20 
im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.3, Petersstraße 43, 04109 Leipzig, eingesehen werden.
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 
31.12.2015 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 wird das Jahreser-
gebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird wie folgt festgestellt (in Euro):
Bilanzsumme 5.969.296,65
davon entfallen
Aktiva
Anlagevermögen 4.673.437,81
Umlaufvermögen 1.292.345,59
Rechnungsabgrenzungsposten 3.513,25
Passiva
Eigenkapital 5.241.185,33

Rücklagen 4.844.907,80
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre 535.523,50
Jahresfehlbetrag -139.245,97

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 280.780,21
Rückstellungen 307.915,93
Verbindlichkeiten 136.568,07
Rechnungsabgrenzungsposten 2.847,11
Summe der Erträge 6.968.499,88
Summe der Aufwendungen 7.107.745,85
Jahresfehlbetrag -139.245,97
Der Jahresverlust beträgt EUR 139.245,97 wird gemäß SächsEigBVO § 12 (4) mit der Kapitalrücklage (Stand 31.12.2015: EUR 
4.590.207,22) verrechnet.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 Entlastung erteilt.
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollenberg & Wissing GmbH wird der Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften für säch-
sische Eigenbetriebe unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Musikschule Leipzig „Johann 
Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“
Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Die Unterlagen können zwischen dem 04.01. und 12.01.2021 nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0341/14 14 20 
im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.3, Petersstraße 43, 04109 Leipzig, eingesehen werden.

Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für den städtischen Eigenbetrieb  
Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 
31.12.2016 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 wird das Jahreser-
gebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird wie folgt festgestellt (in Euro):
Bilanzsumme 6.063.650,74
davon entfallen
Aktiva
Anlagevermögen 4.615.423,80
Umlaufvermögen 1.442.042,34
Rechnungsabgrenzungsposten 6.184,60
Passiva
Eigenkapital 5.230.859,06

Rücklagen 4.844.907,80
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre 396.277,53
Jahresfehlbetrag -10.326,27

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 295.887,41
Rückstellungen 330.159,56
Verbindlichkeiten 199.974,71
Rechnungsabgrenzungsposten 6.770,00
Summe der Erträge 7.496.638,24
Summe der Aufwendungen 7.506.964,51
Jahresfehlbetrag -10.326,27
Der Jahresverlust beträgt EUR 10.326,27 und wird gemäß SächsEigBVO § 12 (4) mit der Kapitalrücklage (Stand 31.12.2016: 
EUR 4.590.207,22) verrechnet.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 Entlastung erteilt.
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wollenberg & Wissing GmbH wird der Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 und dem Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2016 der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, den 
folgenden unter dem 10.03.2017 unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk unter der Bedingung erteilt, 
dass der Vorjahresabschluss zum 31.12.2015 in der mit Bestätigungsvermerk vom 24.06.2016 versehenen Fassung unver-
ändert festgestellt wird:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften für säch-
sische Eigenbetriebe unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Musikschule Leipzig „Johann Se-
bastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Die Unterlagen können zwischen dem 04.01. und 12.01.2021 nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0341/14 14 20 
im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.3, Petersstraße 43, 04109 Leipzig, eingesehen werden.

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 für den städtischen Eigenbetrieb  
Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 29.04.2020 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 
31.12.2018 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 wird das Jahreser-
gebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird wie folgt festgestellt (in Euro):
Bilanzsumme 6.712.592,19
davon entfallen
Aktiva
Anlagevermögen 4.550.606,47
Umlaufvermögen 2.142.085,82
Rechnungsabgrenzungsposten 19.899,90
Passiva
Eigenkapital 5.387.773,34

Rücklagen 4.844.907,80
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre 538.843,84
Jahresgewinn / -verlust 4.021,70

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 345.166,69
Rückstellungen 611.705,47
Verbindlichkeiten 361.146,69
Rechnungsabgrenzungsposten 6.800,00
Summe der Erträge 8.252.943,69
Summe der Aufwendungen 8.248.921,99
Jahresgewinn 4.021,70
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.021,70 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen / In-
standhaltung eingestellt.
Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der Inves-
titions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage umgebucht.
Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 Entlastung erteilt.
Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BANSBACH GmbH wird der Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Unter der Bedingung, dass die mit jeweils uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlüsse zum 
31. Dezember 2015 (Bestätigungsvermerk vom 24. Juni 2016), zum 31. Dezember 2016 (Bestätigungsvermerk vom 10. März 
2017) und zum 31. Dezember 2017 (Bestätigungsvermerk vom 19. April 2018) unverändert festgestellt werden, erteilen wir 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An die Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig, Leipzig, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Musikschule Leipzig „Johann Sebastian Bach“, 
Eigenbetrieb der Stadt Leipzig für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

des Bundeslandes Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses sowie 
des Stadtrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
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verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbe-
triebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Betriebsausschuss und der Stadtrat sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden so-
wie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsa-
me Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.“

Hinweise zur öffentlichen Auslegung:
Die Unterlagen können zwischen dem 04.01. und 12.01.2021 nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0341/14 14 20 
im Sekretariat der Musikschule, Zimmer 1.3, Petersstraße 43, 04109 Leipzig, eingesehen werden.



Anzeigen 
Leipziger Amtsblatt

12. Dezember 2020 · Nr. 2316

A. Öffentliche Bekanntmachung der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH zur 
Geltung der Allgemeinen Entsorgungs- 
bedingungen für Abwasser (AEB-A)
Die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH ändern sich zum 01.01.2021 
wie folgt:

1.) § 4 Absatz 1 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für 
 Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH  
 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Grundstücksentwässerungsanlage ist die Gesamtheit 
der Anlagen eines Grundstückes innerhalb und außerhalb des 
Gebäudes, die der Ableitung (z. B. Abwasserleitungen, Schäch-
te, Inspektionsöffnungen, Hebeanlagen, Einrichtungen zum 
Rückstauschutz, Geruchsverschlüsse) und der Sammlung (z. B. 
Abwassersammelgrube, Anlagen zur Niederschlagswasserrück-
haltung), der Vorbehandlung (z. B. Abscheideranlagen) und der 
Behandlung (z. B. Kleinkläranlagen) des auf dem Grundstück an-
fallenden Abwassers dienen.“

2.)  § 8 Absatz 3 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für 
Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
wird wie folgt neu gefasst:
„Die Berechnung des Schmutzwassermengenentgeltes erfolgt 
auf derGrundlage der durch Wasserzähler gemessenen Menge 
an bezogenem Trinkwasser bzw. der durch Wasserzähler gemes-
senen Menge an Wasser, wenn das Wasser aus sonstigen Versor-
gungsanlagen bezogen worden ist und der durch Abwassermen-
genmessung ermittelten Menge. 

Zur Abrechnung darf die Gesellschaft auch aus elektronischen 
Wasserzählern direkt oder per Funk ausgelesene Daten verwen-
den. Soweit die bezogene Wassermenge nicht gemessen wurde 
oder das Messgerätoffensichtlich falsch anzeigt oder die zuläs-
sige Verkehrsfehlergrenze des Messgerätes überschritten ist, ist 
die Gesellschaft zur Schätzung des bezogenen Wassers nach fol-
genden Maßgaben berechtigt, 

 a.  für Bezug von Trinkwasser: 
   Maßgeblich ist der Trinkwasserverbrauch für die Zeit seit der  

letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch 
des vorhergehenden und des der Feststellung nachfolgenden 
Ablesezeitraumes oder der vorjährige Verbrauch

 
 b.  für Bezug von Wasser aus sonstigen Versorgungsanlagen:  

Maßgeblich sind die Förderleitung der Pumpe und deren 
Betriebsstundenzahl. Soweit eine Pumpe nicht vorhanden 
ist, kann ein für die jeweilige Verwendungsart vergleichbarer 
Trinkwasserbezug herangezogen werden.“

3.)  § 25 der Allgemeinen Entsorgungsedingungen für Abwasser 
(AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie 
folgt neu gefasst:
„Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
der Gesellschaft und Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Ver-
braucher) über das Vertragsverhältnis, ist die Gesellschaft zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren bereit. 
Der Verbraucher kann sich, nachdem ein Einigungsversuch mit 
dem Beschwerdemanagement der Gesellschaft erfolglos geblie-
ben ist, an folgende Stelle wenden und ein Schlichtungsverfahren 
beantragen:

  Universalschlichtungsstelle des Bundes, 
Zentrum für Schlichtung e. V.

 Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein
 Telefon: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941
 E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de
  Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen, 

bleibt unberührt.“

4.)  Der Titel der Anlage 7 der Allgemeinen Entsorgungsbedingun-
gen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leip-
zig GmbH wird wie folgt neu gefasst:
„Einleitung von Überlaufwasser aus Kleinkläranlagen in das 
öffentliche Niederschlagswassernetz der Kommunale Wasser-
werke Leipzig GmbH (Indirekteinleitung häuslichen Abwassers 
in Gewässer)“

5.)  Anlage 7 Absatz 1 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leipzig 
GmbH wird wie folgt neu gefasst:

  „Der Kunde ist berechtigt, das aus seiner Kleinkläranlage ablau-
fende Schmutzwasser (Überlaufwasser) in das öffentliche Nie-
derschlagswassernetz der Gesellschaft, welches nicht an eine 
öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen ist, ein-
zuleiten. Dabei hat er sicherzustellen, dass das Überlaufwasser 
an der Einleitstelle (Übergabepunkt zwischen Grundstücksent-
wässerungsanlage und öffentlichem Niederschlagswasserkanal) 
mindestens den Vorgaben der „Verordnung über Anforderungen 
an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung 
– AbwV)“, Anhang 1, Teil C, Größenklasse 1 

 • Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), 150 mg/l 
 • Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l

  entspricht. Im Übrigen gelten für das Überlaufwasser die allge-
meinen Einleitbedingungen der AEB-A, insbesondere die Ein-
schränkungen nach Anlage 1.“

6.)  Anlage 7 Absatz 2 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen 
für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke Leipzig 
GmbH wird wie folgt neu gefasst:
„Die Einhaltung der Vorgaben nach Ziffer 1 wird widerlegbar ver-
mutet, wenn vom Kunden eine Kleinkläranlage eingebaut, betrie-
ben und gewartet wird, welche

a)  von den harmonisierten Normen DIN EN 12566-3 (Ausgabe 
September 2013) oder DIN EN 12566-6  (Ausgabe Mai 2013) 
erfasst ist oder einer für die Kleinkläranlage ausgestelten 
Europäischen Technischen Bewertung entspricht, über eine 
CE-Kennzeichnung verfügt und

 -  die Kleinkläranlage entsprechend einer vom Hoheitsträger, 
unter Berücksichtigung der Anforderungen von Anhang 1 
Teil C Abs. 4 und 5 Abwasserverordnung, erteilten Genehmi-
gung der Grundstücksentwässerungsanlage errichtet und 
die Kleinkläranlage gemäß den Abschnitten 9, 12 und 13 des 
Arbeitsblatts DWA-A 221 eingebaut, betrieben und gewartet 
wird 

   oder

  -  für die Kleinkläranlage zum Zeitpunkt des Einbaus eine gül-
tige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt oder 
für eine bestehende Kleinkläranlage, die am 12. März 2020 
bereits eingebaut war, zum Zeitpunkt des Einbaus eine gül-
tige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorlag und die 
Kleinkläranlage nach Maßgabe der allgemeinen bauaus-
ichtlichen Zulassung eingebaut, betrieben und gewartet 
wird;

 b)  nicht von den harmonisierten Normen DIN EN 12566-3 (Ausga-
be September  2013) oder DIN EN 12566-6 (Ausgabe Mai 2013) 
erfasst ist oder keiner für die Anlage ausgestellten Europäi-
schen Technischen Bewertung entspricht, über eine CE-Kenn-
zeichnung verfügt, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung oder landesrechtliche Zulassung besitzt und nach Maß-
gabe der Zulassung eingebaut, betrieben und gewartet wird. 
In der Zulassung müssen die für eine ordnungsgemäße Funk-
tionsweise erforderlichen Anforderungen an den Einbau, den 
Betrieb und die Wartung der Kleinkläranlage festgelegt sein.“

7.)  Anlage 7 Absatz 6 Satz 1 der Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser (AEB-A) der Kommunale Wasserwerke 
Leipzig GmbH wird wie folgt neu gefasst:
„Sofern der Kunde die vertraglichen Einschränkungen und Grenz-
werte für das Überlaufwasser nicht einhält, ist die Gesellschaft 
berechtigt, die Einleitung des Überlaufwassers in das öffentliche 
Niederschlagswassernetz zu verweigern und/oder Ersatz des der 
Gesellschaft hierdurch entstandenen Schadens zu verlangen.“

B. Öffentliche Bekanntmachung der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH zur 
Geltung der Allgemeinen Entsorgungs- 
bedingungen für Kleinkläranlagen und 
Abwassersammelgruben (AEB-K)
Die Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Kleinkläranlagen und 
Abwassersammelgruben (AEB-K) der Kommunale Wasserwerke 
Leipzig GmbH ändern sich zum 01.01.2021 wie folgt:

1.)  § 5 Absatz 4 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Klein-
kläranlagen und Abwassersammelgruben (AEB-K) der Kommu-
nale Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt neu gefasst:
„Den Beauftragten der Gesellschaft ist zur Prüfung der Klein-
kläranlage/Abwassersammelgrube während der üblichen 
Geschäftszeiten der Gesellschaft oder den von der Gesellschaft 
Beauftragten ungehindert Zutritt zu allen Anlagenteilen auf dem 
Grundstück zu gewähren. Der Anschlussnehmer ist 21 Tage vor 
dem beabsichtigten Termin einer planmäßigen Prüfung hierü-
ber schriftlich zu informieren. Dies gilt nicht, soweit der Verdacht 
einer unberechtigten Einleitung nichthäuslichen Abwassers in die 
Kleinkläranlage/Abwassersammelgrube besteht.“

2.)  § 13 der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Kleinklär-
anlagen und Abwassersammelgruben (AEB-K) der Kommunale 
Wasserwerke Leipzig GmbH wird wie folgt neu gefasst:
„Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
der Gesellschaft und Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Ver-
braucher) über das Vertragsverhältnis, ist die Gesellschaft zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren bereit. Der Verbraucher 
kann sich, nachdem ein Einigungsversuch mit dem Beschwerde-
management der Gesellschaft erfolglos geblieben ist, an folgende 
Stelle wenden und ein Schlichtungsverfahren beantragen:

 Universalschlichtungsstelle des Bundes, 
 Zentrum für Schlichtung e. V.
 Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein
 Telefon: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941
 E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de
 Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen, 
 bleibt unberührt.“

C. Öffentliche Bekanntmachung der Kom-
munale Wasserwerke Leipzig GmbH zur 
Geltung der Ergänzenden Bestimmungen 
zur Verordnung über Allgemeine Bedin- 
gungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV)
Die Ergänzenden Bestimmungen der Kommunale Wasserwerke 
Leipzig GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) ändern sich zum 01.01.2021 
wie folgt:

1.)  Die Ziffer 9 der Ergänzenden Bestimmungen der Kommuna-
le Wasserwerke Leipzig GmbH zur Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) wird 
wie folgt neu eingefügt:

 „(9) Regelungen bezüglich des Einsatzes und Betriebs elektro- 
 nischer Wasserzähler mit und ohne Funkmodul (zu § 18 
 AVBWasserV)

 Das Versorgungsunternehmen darf beim Kunden elektronische 
Wasserzähler mit oder ohne Funkmodul einsetzen und betrei-
ben. Mit einem elektronischen Wasserzähler dürfen nur solche 
personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, die zur Erfüllung der Pflichtaufgabe der Wasserversor-
gung und zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und Hygiene 
der Wasserversorgungseinrichtungen erforderlich sind. Dies sind 
insbesondere folgende Daten:

 • Zählernummer
 • aktueller Zählerstand
 • Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre
 • Speicherung von Alarmcodes (z. B. Leckage- oder Rückfluss- 
  werte)

Die in elektronischen Wasserzählern gespeicherten personen-
bezogenen Daten werden vom Versorgungsunternehmen aus-
schließlich zur Abrechnung oder Zwischenabrechnung des Was-
serverbrauchs oder in Einzelfällen anlassbezogen, soweit dies 
zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Wasserversorgungseinrichtungen und zur Aufklärung von Stö-
rungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist, ausgelesen 
und verwendet. Mittels elektronischer Wasserzähler gespeicher-
te oder ausgelesene personenbezogene Daten wird das Versor-
gungsunternehmen löschen, sobald sie zur Erfüllung ihrer ver-
traglichen Pflichten gegenüber dem Kunden und zur Erfüllung 
der Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung nicht mehr 
erforderlich sind.

 Zur Sicherung datenschutzrechtlicher Anforderungen ist der 
Kunde verpflichtet, das Versorgungsunternehmen unverzüglich 
darüber zu informieren, dass er das an das öffentliche Versor-
gungsnetz angeschlossene (Wohn- oder Geschäfts-) Gebäude 
alleine nutzt, wenn 

 •  das Versorgungsunternehmen den Kunden über den beabsich-
tigten Einbau eines elektronischen Wasserzählers mit Funk-
modul für sein (Wohn- oder Geschäfts-) Gebäude informiert 
oder

 •  das Versorgungsunternehmen dem Kunden die beabsichtigte 
Aktivierung des Funkmoduls eines bereits installierten elekt-
ronischen Wasserzählers mitteilt oder

 •  sich die Nutzungsverhältnisse eines (Wohn- oder Geschäfts-) 
Gebäudes, in dem bereits ein Zähler mit Funkmodul installiert 
ist, ändern. 

In diesen Fällen holt das Versorgungsunternehmen vom Kun-
den eine schriftliche Einwilligung zur Funkauslesung ein. Diese 
Einwilligung kann vom Kunden jederzeit schriftlich widerrufen 
werden, sofern dem Versorgungsunternehmen eine Änderung 
der Messwerterfassung zumutbar ist und eine ordnungsgemäße 
Abrechnung möglich bleibt. Jede Funkauslesung der im Wasser-
zähler gespeicherten personenbezogenen Daten wird dem Kun-
den rechtzeitig im Voraus angezeigt. Auch für die Erfassung und 
Speicherung der Messwerte in elektronischen Zählern und für 
die ggf. erfolgende Funkauslesung gelten im Übrigen die Daten-
schutzbestimmungen gemäß Ziffer 18.“

  
  Die nachfolgenden Ziffern ändern sich in Ihrer Nummerierung 

entsprechend. Die nachstehenden Änderungsmitteilungen wer-
den in der bereits entsprechend geänderten Nummerierung 
angegeben.

2.)  Ziffer 16 Absatz 2 Satz 2 der Ergänzenden Bestimmungen der 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH zur Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AV-
BWasserV) wird neu eingefügt:

  „Erfolgt die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Anschlus-
ses mehr als 4 Wochen nach der Sperrung, so muss eine kosten-
pflichtige Hygieneuntersuchung durchgeführt werden.“

3.)  Ziffer 19 der Ergänzenden Bestimmungen der Kommunale Was-
serwerke Leipzig GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) wird wie 
folgt neu gefasst:
„Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
der Gesellschaft und Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Ver-
braucher) über das Vertragsverhältnis, ist die Gesellschaft zur 
Teilnahme am Schlichtungsverfahren bereit. Der Verbraucher 
kann sich, nachdem ein Einigungsversuch mit dem Beschwerde-
management der Gesellschaft erfolglos geblieben ist, an folgende 
Stelle wenden und ein Schlichtungsverfahren beantragen:
Universalschlichtungsstelle des Bundes, 
Zentrum für Schlichtung e. V. 
Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein 
Telefon: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941 
E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen, 
bleibt unberührt.“

www.L.de/wasserwerke

Veröffentlichung der Zusatzstoffe nach § 11 (1) 
Trinkwasserverordnung
In den Wasserversorgungsanlagen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH und in den 
Wasserwer  ken Mockritz und Torgau-Ost werden entsprechend der Liste des Umweltbundesamtes 
nach § 11 (1) der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 folgende Aufbereitungsstoffe und  
Desinfektionsverfahren verwendet:

Stand: 2020* Zugabemenge der Desinfektions mittel entspricht Restgehaltmessung,  
  WVA = Wasserversorgungsanlage, DEST = Druckerhöhungsstation, WW = Wasserwerk

Anlage Stoffname Zugabemengen *
WVA Probstheida Chlor 0,10 mg/l
DEST Grünau Chlor 0,10 mg/l
DEST Panitzsch Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Mölkau Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Engelsdorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Knautnaundorf Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Großpösna Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
DEST Fuchshain Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)
WW Canitz Natriumhydroxid 3 mg/l (umgerechnet in 100 %)

Chlor 0,2 mg/l
WW Thallwitz Natriumhydroxid 4 mg/l (umgerechnet in 100%)

Polyaluminiumchlorid (Flockung) 0,1 mg/l (in Al)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 1 Natriumhydroxid 15 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Chlordioxid 0,15 mg/l

WW Naunhof 2 Natriumhydroxid 10 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Chlor 0,2 mg/l

WW Belgershain Natriumhydroxid 7 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)

WW Torgau-Ost Kalziumhydroxid 34 mg/l
Aluminiumsulfat 11 mg/l (nur bei Bedarf)
Chlor 0,25 mg/l
Chlordioxid 0,15 mg/l

    

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
Johannisgasse 7, 04103 Leipzig 
Telefon: 0341 969-2222

24-Stunden-Entstörungsdienst  
Telefon: 0341 969-2100
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WW Belgershain Natriumhydroxid 7 mg/l (umgerechnet in 100 %)
Natriumhypochlorit ca. 0,1 mg/l (in Cl2)

WW Torgau-Ost Kalziumhydroxid 34 mg/l
Aluminiumsulfat 11 mg/l (nur bei Bedarf)
Chlor 0,25 mg/l
Chlordioxid 0,15 mg/l

    

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 
Johannisgasse 7, 04103 Leipzig 
Telefon: 0341 969-2222

24-Stunden-Entstörungsdienst  
Telefon: 0341 969-2100

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 Georg-Schwarz-Str. 89 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

HILFE IM TRAUERFALL

(djd). Wenn Sie in der frei-
en Natur beigesetzt werden 
möchten, können Sie dafür 
schon zu Lebzeiten alles regeln. 
Diese Checkliste für den Todes-
fall hilft Ihnen mit 6 Tipps 
dabei, eine Beisetzung und 
eine individuelle Trauerfeier in 
einem Bestattungswald richtig 
vorzubereiten.
Tipp 1: Den Wald auf 
sich wirken lassen
Wir atmen freier und tiefer, 
kommen zur Ruhe und sin-
nieren: Diese Effekte eines 
Aufenthaltes im Wald sind 
auch wissenschaftlich bewie-
sen. Bei einer kostenlosen 
Führung können Sie sie auch 
in einem FriedWald erleben 
- und sich zugleich mit dem 
Konzept einer Baumbestattung 
vertraut machen. Wer sich 
unter www.friedwald.de/
waldfuehrungen für einen Ter-
min anmeldet, bekommt von 
einem FriedWald-Förster den 
Wald gezeigt. Dabei stellt der 
Förster die unterschiedlichen 
Grabarten vor und beantwortet 
Fragen von Kosten bis zum 
Ablauf der Beisetzung.
Tipp 2: Den eigenen Baum 
auswählen
Im Bestattungswald können 
Sie sich den passenden Baum 
für Ihre Bestattung selbst aus-
wählen. Möglich ist das jeder-
zeit bei einem Spaziergang im 
Wald, wenn Sie sich die Baum-
nummer notieren und sich mit 
dieser beim Anbieter melden. 
Oder Sie lassen sich von einem 
Förster bei einem individuellen 
Termin zur Baumauswahl 

Checkliste für den Todesfall: Sechs Vorsorgetipps

durch den Wald begleiten und 
passende Bäume zeigen.
Tipp 3: Die Ruhestätte 
erwerben
Ein Vertrag besiegelt den 
Erwerb der eigenen Ruhestät-
te. Als Nutzer werden Sie in 
das Baumregister eingetragen, 
Sie erhalten eine Urkunde 
über das Nutzungsrecht. 
Damit Sie Ihren Baum immer 
wiederfinden, bekommen Sie 
eine Baumkarte und einen 
Lageplan.

Tipp 4: Die Zeremonie 
festlegen
Eine feierliche Rede, ein Ständ-
chen auf der Gitarre: Die Bei-
setzung im Wald kann frei und 
individuell gestaltet werden, sie 
kann mit oder ohne kirchlichen 
Beistand stattfinden. Sie kön-
nen entscheiden, was zu Ihnen 
passt. Häufig beginnt eine Trau-
erfeier am Andachtsplatz. Von 
dort aus begleitet der Förster die 
Freunde und Angehörigen mit 
der Urne zur Grabstelle.

Tipp 5: Keine Sorge wegen 
der Grabpflege
Im Waldfriedhof sind die Grä-
ber immer ordentlich gepflegt. 
Hier gibt es keine Blumen 
und keinen Grabschmuck. 
Allein die Natur dekoriert mit 
ihrem Wechsel der Jahreszei-
ten immer wieder neu. Ein 
Namensschild am Baum weist 
auf den Beisetzungsplatz hin.
Tipp 6: Die Vorsorge richtig 
ordnen
Es ist gut zu wissen, dass alle 
wichtigen Dokumente ordent-
lich abgelegt sind, damit die 
Angehörigen im Todesfall alles 
parat haben. Dafür empfiehlt 
sich ein Vorsorgeordner. Hier 
kann alles gebündelt werden: 
Betreuungs- und Patienten-
verfügung, persönliche Daten, 
Anleitungen für den Krankheits- 
und Todesfall, das Testament 
und weitere Dokumente wie den 
Vertrag über den Baum. Einen 
solchen Ordner mit hilfreichen 
Vorlagen bekommt man zum 
Beispiel bei FriedWald (www.
friedwald.de/vorsorgeordner).

Angehörige finden Trost und Zuversicht bei ihrem Besuch 
im Bestattungswald. Foto: djd/FriedWald
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Nach einem Jahr, welches uns alle
vor außergewöhnliche Herausforderungen
gestellt hat, ist es uns besonders wichtig,

 zu sagen.
Für erfolgreiche Momente, für Vertrauen und Treue.

Was das neue Jahr bringen wird, weiß niemand.
Wir wissen aber, wir blicken mit  

Neugier und Motivation  
auf das Kommende.

einen 
und ein 

Die LEIPZIG MEDIA GmbH wünscht 

allen Lesern und Anzeigenkunden des Leipziger Amtsblattes 

sowie allen Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches Jahr 2021.
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STELLENMARKT

Nebenberufliche Vermittler 
in Leipzig gesucht (m/w/d)
- kein klassischer Außendienst –

Wir suchen zum Ausbau unseres Vertriebsteams ständig neben-
berufliche Vermittler. Als Fremdeinsteiger bereiten wir Sie mit 
einem intensiven Qualifizierungsprogramm auf Ihre Tätigkeit vor. 
Sie sind selbstständig und suchen ein zweites Standbein?
Auch das ist bei uns möglich!

Bewerben Sie sich bei: 
Thomas.Lowitsch@HUK-COBURG.de; Tel.: 0341 268319521

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

Jüngere haben nur geringes Interesse  
an naturwissenschaftlichen Berufen

(djd). Ohne Wissenschaft und 
Forschung lassen sich Heraus-
forderungen wie die Corona-
Pandemie oder der Klima-
wandel nicht bewältigen. Und 
dennoch ist das Interesse an 
Berufen im mathematischen, 
naturwissenschaftlichen und 
technischen Bereich (MINT) 
eher gering. Lediglich 8 Pro-
zent der 18- bis 39-Jährigen in 

Deutschland können sich eine 
entsprechende Karriere vorstel-
len – gegenüber 21 Prozent welt-
weit. Damit zeichnet sich ein dro-
hender Mangel an Fachkräften 
und Wissenschaftlern ab, dem 
frühzeitig bereits in den Schulen 
entgegengewirkt werden sollte. 
Zu diesen Ergebnissen kommt 
der aktuelle globale „3M State of 
Science Index“ (SOSI), den das 
Unternehmen seit 2018 jährlich 
veröffentlicht.
Womöglich haben Vorbehalte 
gegenüber MINT-Berufen mit 
überkommenen Vorurteilen zu 

tun. Der Nerd, der einsam im 
Elfenbeinturm forscht, hat mit 
der Realität wenig gemeinsam. 
„Forscher arbeiten heute häu-
fig in internationalen Teams 
zusammen. Kommunikation 
ist ein wesentlicher Faktor, um 
voranzukommen und Lösungen 
zu finden“, schildert Dr. Emelie 
Fritz (35). Die Chemikerin hat in 
ihrem Heimatland Schweden, 
in England und Deutschland 
studiert, seit 2009 lebt sie in 
Deutschland.
Ihre Begeisterung für Wissen-
schaft hat sie schon früh in der 
Schule entdeckt. „Ich war immer 
neugierig darauf, wie Abläufe 
in der Natur funktionieren“, 
erinnert sie sich zurück. Heute 
arbeitet die Forscherin bei 3M 
als Entwicklerin an Lösungen 
für Batteriesysteme in Elektro-
autos. „Ohne Technologie kann 
es keinen Fortschritt und keine 
Antworten auf heutige Heraus-
forderungen geben“, er-klärt 
Emelie Fritz. Sie wünscht sich, 
dass sich vor allem mehr weib-
liche Schulabgänger für eine 
MINT-Karriere interessieren.
Ein weiterer Vorteil: Bei Natur-
wissenschaften handelt es sich 
um vielseitige Studiengänge, 
die später zahlreiche Karri-
erechancen bieten – ob in der 
Industrie, an Hochschulen oder 
in Behörden. 

�
Jetzt online bestellen unter
lvz-mediastore.de/geschenk

Zeit für Geschenke!
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Alle Jahre wieder ruft die 
Weihnachtszeit die Geschichte 
der heiligen drei Könige neu in 
Erinnerung. Ihre Geschenke für 
das Jesuskind kennt daher fast 
jeder: Myrrhe, Weihrauch und 
Gold. Dabei hatte besonders die 
Myrrhe schon damals verschie-
dene Funktionen: Das Harz wur-
de nicht nur als Räucher werk, 
Aphrodisiakum und Heilsalbe 
eingesetzt, sondern auch auf-
grund seiner schmerzstillenden 
Eigenschaften, so bei der Kreu-
zigung Jesus. „Mit Myrrhe als 
eines der drei Geburtsgeschenke 
verdeutlicht das Evangelium: 
Jesus ist sterblich. Er kam auf 
die Welt, um für die Menschen 
zu sterben – und das Ziel seines 
Lebens sind Tod und Auferste-
hung gleichermaßen. Myrrhe 
als Geschenk verbindet damit 
symbolisch Weihnachten mit 
Ostern“, erklärt Dr. Hermann   
Josef Roth, Theologe und 
Wissenschaftshistoriker aus 
Monta baur. Myrrhe war darüber 
hinaus wesentlicher Bestandteil 
der getränkten Leichentücher 
Jesu und – aufgrund seiner des-
in�zierenden Wirkung – auch im 
Schwamm enthalten, der ihm 
am Kreuz gereicht wurde.

„Heutzutage hat sich die 
Arzneipflanze mit biblischer 
Tradition zur unterstützenden 
Behandlung bei Verdauungser-
krankungen wie Reizdarm 
oder chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen bewährt, 
besonders bei den Leitsympto-
men Durchfall, Blähungen und 
Krämpfen sowie in Kombination 
mit Probiotika“, erklärt PD 

Dr. med. Nicole 
Bregenzer, Magen- 
Darm-Fachärztin 
aus Tegernheim. 
Myrrhe besteht aus 
dem an der Luft 
gehärteten Gum-
miharz, das aus dem  
Myrrhenbaum durch 
Anschneiden der 
Stämme und Zweige 
gewonnen wird. 
Wichtige Inhaltsstof-

fe sind das ätherische Öl, Harz 
sowie Bitter- und Gerbstoffe.

Myrrhe lindert Darmkrämpfe, 
wirkt entzündungshemmend 
und stabilisiert darüber hinaus 
unsere Darmbarriere. Diese 
stabilisierende Wirkung ist 
von besonderer Bedeutung, 
wenn Patienten Probiotika 
einnehmen, denn: Die zuge-
führten Bakterien können nur 
bei intakter Darmbarriere ihre 
optimale Wirkung entfalten. 
„Daher sollte besonders bei 
chronischen Darmpatienten 
vor jeder Probiotikatherapie 
beim Therapeuten untersucht 
werden, ob die Darmbarriere 
gesund, also dicht ist. Und 
wenn nicht, sollte vor Einnahme 
der Probiotika optimalerweise 
zunächst die Darmwand stabili-
siert werden – und idealerweise 
auch währenddessen, um den 
Bakterien ein vernünftiges 
Fundament anzubieten, auf dem 
sie sich ansiedeln und ihre Wir-
kung ausüben können“, erklärt  
Gastroenterologin Bregenzer.

Nasskaltes Schmuddelwetter,  
fieser Wind und trockene 
Heizungsluft – die Erkältungs-
saison ist in vollem Gange. Oft 
werden Erkältungen von einem 
lästigem Husten begleitet, der 
einem die wertvolle Nachtruhe 
raubt. Akute Atemwegsin-
fektionen bedingen jährlich 
etwa 40 Prozent aller Fehltage 
berufstätiger Personen. „Ob-
wohl fast immer durch Viren 
verursacht, werden bei Erkäl-
tungskrankheiten nach wie 
vor zu oft und zu leichtfertig 
chemisch-synthetische Anti-
biotika eingesetzt“, beklagt 
Dr. Dr. Erwin Häringer, Arzt 
für Allgemeinmedizin und 
Naturheilkunde, München. 
Dadurch werde die Zunahme 
von Resistenzen gefördert.

Er empfiehlt, gleich bei den 
ersten Anzeichen pflanzliche 
Senföle aus Kapuzinerkresse 
und Meerrettich einzusetzen. 
Die Pflanzenstoffe wirken 
3fach: gegen Viren, Bakterien 
und entzündungshemmend. So 
werden die Erreger und die Ent-
zündungsreaktion gleichzeitig 
bekämpft und außerdem wird 
möglichen bakteriellen Super-
infektionen entgegengewirkt. 
Senfölhaltige P�anzen wie zum 
Beispiel Kapuzinerkresse, Senf 
oder Meerrettich sind den meisten 
Menschen als Zierp�anze bzw. als 

Beilage für Fleisch- oder Fischge-
richte bekannt. Aber sie können 
noch viel mehr: Die traditionelle 
Klostermedizin setzt die heilende 
Wirkung der Senf öle bereits seit 
Jahrhunderten zur Behandlung 
von Infektionen der oberen 
Atemwege und der Harnwege ein.

Die Senföle werden in un-
serem Körper über die Lunge 
und die Blase ausgeschieden 
und reichern sich dort an. So 
können die Erreger direkt am 
Ort des Krankheitsgeschehens 
bekämpft werden. 

Kommt es im Verlauf der 
Erkältung zur vermehrten Pro-
duktion von Bronchialschleim 
und setzt sich dieser fest, kann 
ergänzend zu den Senfölen ein 
Fluidextrakt aus Andornkraut 
zum Einsatz kommen. Andorn 
enthält neben zahlreichen 
Flavonoiden und Gerbstoffen 
den Bitterstoff Marrubiin. 
Bitterstoffe können über die 
Stimulation entsprechender 
Rezeptoren im menschlichen 
Körper antibak terielle und 
immunstärkende Prozesse 
bewirken. Die Arzneipflanze  
wirkt schleimlösend, antient-
zündlich und kramp�ösend. Die 
Erreger werden bekämpft, die 
verengten Bronchien erweitert 
und festsitzender Schleim kann 
besser abgehustet werden.

Nicht nur Erkältungs-
krankheiten, auch Blasenent-
zündungen haben im Winter 
Hochkonjunktur, denn der 
Körper ist jetzt anfälliger für 
Viren und Bakterien. Neben 
geschwächten Abwehrkräften 
kann auch eine Unterkühlung, 
z.  B. durch kalte Füße oder 
zu kurze Oberteile Blasenent-
zündungen begünstigen. Meist 
wird eine Blasenentzündung 
durch Bakterien verursacht. In 
etwa 80  Prozent der Fälle ist 
das Bakterium Escherichia coli 
(E.coli) Auslöser des Infektes. 
Vor allem Frauen sind aufgrund 
ihrer kurzen Harnröhre von dem 
lästigen Leiden betroffen. Die 
Beschwerden sind sehr unange-
nehm: ständiger Harndrang, oft 
verbunden mit Schmerzen und 
Brennen beim Wasserlassen.

 Werden Bakterien im Urin 
festgestellt, können chemisch- 
synthetische Antibiotika zum 
Einsatz kommen. Diese töten die 
Bakterien ab oder hemmen sie in 
ihrem Wachstum. Doch leider hat 
die einstige „Wunderwaffe der  
Medizin“ auch ihre Schattensei-
ten. Um mögliche Nebenwirkun-
gen der Antibiotika zu vermeiden 
und der ständigen Zunahme von 
Antibiotika-Resistenzen entge-
genzuwirken, ist es sinnvoller 
bei unkomplizierten Blasenent-
zündungen zunächst p�anzliche 
Arzneimittel zu verwenden.

So können Blasenentzündun-
gen zum Beispiel auch mit Senf-
ölen aus Kapuzinerkresse und 
Meerrettich wirkungsvoll und gut 
verträglich behandelt werden. 
Sie wirken gegen eine Vielzahl 
von Bakterien und entzündungs-
hemmend. Untersuchungen 
zeigen für einige antibakteriell 
wirkende P�anzenstoffe wie die 
Senföle sogar eine vergleichbare 
Wirkung zur antibiotischen The-
rapie. Da sie unter anderem über 
die Harnblase ausgeschieden 
werden und sich dort anreichern, 
entfalten Sie vor allem hier ihre 
keimabtötende Wirkung.

Wird auf ein Antibiotikum 
verzichtet, ist es wichtig bei der 
Wahl des alternativen Arznei-
mittels darauf zu achten, dass es 
antibakteriell wirkt. So kann im 
Vergleich zur rein symptomati-
schen Therapie die Gefahr einer, 
durch aufsteigende Bakterien 
ausgelösten, Nierenbeckenent-
zündung reduziert werden.
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Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwa-
gen im guten Zustand preis-
günstig abzugeben. Termin 
unter 0152 - 33 96 35 13.

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018  
für den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.11.2020 den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2018 festgestellt. Gemäß 
§ 19 des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes bzw. § 34 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wird das Jahresergebnis wie 
folgt bekannt gegeben:
1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 in der Fassung vom 22.03.2019 (Anlage 2) wird festgestellt.
2.  Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 45.136,65 wird gemäß § 12 (3) SächsEigBVO zur Teiltilgung des bestehenden Ver-

lustvortrages aus dem Wirtschaftsjahr 2017 verwendet.
3.  Der verbleibende Verlustvortrag aus dem Wirtschaftsjahr 2017 beträgt EUR 408.225,18 und wird gemäß SächsEigBVO § 12 

(4) mit der Gewinnrücklage (Stand 31.12.2018: EUR 1.096.450,19) verrechnet.
4.  Die dem Eigenbetrieb in 2018 seitens der Stadt Leipzig gewährte Liquiditätshilfe in Höhe von EUR 835.000,00 wird in glei-

cher Höhe der Kapitalrücklage des Eigenbetriebes zugeführt. Die Zuführung dient der Stärkung des bilanziellen Eigenka-
pitals des Eigenbetriebes.

5.  Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018 Entlastung erteilt.
Anlage 2 zu Beschlusspunkt 1.  31.12.2018
Bilanzsumme in € 35.245.515,33
davon entfallen
Aktiva  Passiva 
Anlagevermögen 29.110.744,18 Eigenkapital 511.290,00
Umlaufvermögen  6.090.987,87 Kapitalrücklage 3.644.237,45
Kassenbestand 36.022,60 Gewinnrücklage 1.096.450,19
Rechnungsabgrenzungsposten 7.760,68 Verlustvortrag Vorjahre -453.361,83
  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 45.136,65
  Sonderposten für Investitionszuschüsse 19.654754,27
  Rückstellungen 872.290,00
  Verbindlichkeiten 9.713.995,80
  Rechnungsabgrenzungsposten 160.722,80
Summe der Erträge 28.964.827,23
Summe der Aufwendungen 28.919.690,58
Jahresüberschuss 45.136,65
Der Jahresabschluss des Städtischen Eigenbetriebes Behindertenhilfe wurde geprüft von der Roever Broenner Susat Mazars 
GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Leipzig. Wiedergabe des Bestätigungsvermer-
kes: „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: An den Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe, Leipzig: Prü-
fungsurteile: Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 in der Fassung festgestellt wird, die diesem 
Jahresabschluss zu Grunde gelegt worden ist, erteilen wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: Wir haben 
den Jahresabschluss  des Städtischen Eigenbetriebs Behindertenhilfe. Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31.Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Städtischen Eigenbetriebs Behindertenhilfe, Leipzig, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse
–  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßigerer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

–  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Freistaates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile: Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und §32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht: Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverodnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außer-
dem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
i. V. m. den einschlägigen deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Die für die Überwachung Verantwortlichen sind der Betriebsausschuss. Der 
Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts: Unsere Zielsetzung ist, hin-
reichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist., und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage diese Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus
–  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentlich falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

–  gewinnen wir ein Verständnis  von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
des Eigenbetriebs abzugeben.

–  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

–  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

–  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

–  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermit-
telte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

–  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches  unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.“
Öffentliche Auslegung: 
Der Jahresabschluss 2018 liegt in der Zeit vom 11.01. bis 22.01.2021, von 09:00 bis 15:00 Uhr in der Geschäftsstelle des Eigenbetrie-
bes, Rosa-Luxemburg-Str. 30, 04103 Leipzig öffentlich aus. 

BEKANNTMACHUNG

VERBRAUCHERTIPPS

Plätzchen und Co.: 
Wie man schlemmen 

und trotzdem die 
Figur halten kann

(djd). Plätzchen, Glühwein, 
festliche Braten: Die Weih-
nachtszeit ist mit ihren Köst-
lichkeiten eine Herausforde-
rung für die schlanke Linie. 
Doch mit der richtigen Stra-
tegie lässt sie sich meistern. 
Die bunten Teller etwa sollten 
lieber nicht dauerpräsent auf 
dem Wohnzimmertisch ste-
hen, sondern in den Schrank 
verbannt werden. So nimmt 
man bei Naschlust nur eine 
kleine Ration. Auch beim 
Festessen füllt man den 
Teller besser nur mit über-
schaubaren Portionen und 
isst schön langsam, denn 
das Sättigungsgefühl setzt 
erst nach 20 Minuten ein. Für 
schnelle und lang anhaltende 
Sättigung sorgt etwa auch 
BioNorm bodyline aus der 
Apotheke. Die rein pflanzli-
che Ernährungsformel wird 
eine halbe Stunde vor einem 
Essen eingenommen und 
erfordert keinen Mahlzeiten-
verzicht. Mehr unter www.
bionorm.de.

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-

fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
12.12.2020
• Damian-Apotheke, 04105 Leipzig, Tschaikowskistraße 26
• Hofer-Apotheke, 04317 Leipzig, Hofer Straße 6
• Andreas-Apotheke, 04275 Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 103
• Sertürner-Apotheke, 04209 Leipzig, Ludwigsburger Straße 5
13.12.2020
• Einhorn-Apotheke, 04109 Leipzig, Jahnallee 8
• Händel-Apotheke, 04318 Leipzig, Wurzner Straße 151
• Paulus-Apotheke, 04209 Leipzig, Lützner Straße 195
19.12.2020
• Apotheke am Bayrischen Platz, 04107 Leipzig, Riemannstraße 8
• Waldbaur-Apotheke, 04347 Leipzig, Waldbaur Straße 4 - 6
• Alte Apotheke Gohlis, 04155 Leipzig, Gohliser Straße 41
• Apotheke im Kaufland, 04249 Leipzig, Anton-Zickmantel-Str. 42
20.12.2020
• Urs-Apotheke, 04103 Leipzig, Goldschmidtstraße 30
• Apotheke am Diakonissenhaus, 
 04179 Leipzig, Georg-Schwarz-Straße 53
• Domos Apotheke Ludwigsburger Straße, 
 04209 Leipzig, Ludwigsburger Str. 18
• Spitzweg-Apotheke, 04319 Leipzig, Riesaer Straße 162
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Al-
ternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 0163 
9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr Frauen-
meeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative II“; Kon-
takt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; Mittwoch: 
19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring Café, Roßplatz 
8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, leipzig@na-ost.de; 
Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting Karl-Heine-Str. 54, 
04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Freitag: 18:15 – 
19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im 
Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 18:15 – 19:45 Uhr Mö-
ckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtberatung „IMPULS“, leipzig@
na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr Lindenauer Markt 13, 04177 
Leipzig im Nachbarschaftszentrum (Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: 
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Geschäftsführerin: Elke Straube Internet: www.pflegeteam-le.de
Georg-Schumann-Straße 258 E-Mail: info@ pflegeteam-le.de
04159 Leipzig Telefax: 0341 / 231 61 25

Sie suchen einen zuverlässigen Pflegedienst?
Wir sind gern für Sie da!

unsere Leistungen:
� Unterstützung im Haushalt (Einkäufe, Wäscheservice, Putzservice, etc.)
� Behandlungspflege (Medikamentengabe, Insulininjektion,
Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung, Verbände, etc.)

� Grundpflege (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Ankleiden, etc.)
� Betreuung von Senioren (Spaziergänge, Betreuung Zuhause, Nachmittage
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen, etc. )

� Beratung rund ums Thema Pflege (Durchführung von
Beratungseinsätzen, etc.)

Versorgungsgebiet:
Anger-Crottendorf, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Mölkau, Paunsdorf,
Sellerhausen-Stünz, Schönefeld
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Tel.: 0341 / 699 277 80
Ihre Ansprechpartner: Frau Springer / Herr Tandel
tandel@pflege-haende.de

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
Niederlassung Leipzig
 www.deutsche-leibrenten.de

Jetzt unverbindlich und kostenlos beraten lassen:  
telefonisch, online und vor Ort bei Ihnen Zuhause.  
Es berät Sie Sebastian Puchert:  

 0151.52249660 |  leipzig@deutsche-leibrenten.de

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebens langen Immobilienrente

WOHNEN, PFLEGE UND BETREUUNG IM ALTER

Erkrankungen halten sich nicht an Öffnungszeiten
So findet man den nächstgelegenen Arzt- oder Apothekennotdienst

(djd). Was tun bei Sonnen-
brand? Wie versorgt man eine 
Schürfwunde richtig? Welches 
Mittel hilft bei Heuschnupfen? 
Bei leichten gesundheitlichen 
Beschwerden, die mit einer 
grundlegenden fachlichen 
Beratung und rezeptfreien 
Medikamenten in den Griff 
zu bekommen sind, ist die 
Apotheke des Vertrauens die 
richtige Anlaufstelle. Handelt 
es sich um Erkrankungen 
oder Verletzungen, die eine 
Untersuchung und weiterfüh-

rende Behandlung erforderlich 
machen, sollte natürlich der 
Hausarzt aufgesucht werden. 
Allerdings halten sich weder 
kleinere noch größere Notfälle 
an reguläre Öffnungszeiten. 
Hat sich zum Beispiel das Kind 
beim Wochenendausflug mit 
dem Fahrrad eine Schürfwun-
de zugezogen, sollten direkt 
unterwegs Desinfektionsspray 
und Verbandmaterial besorgt 
werden. Und schwillt ein 
Insektenstich plötzlich stark 
an, ist es wichtig, dass die 

medizinische Behandlung 
umgehend erfolgt - auch wenn 
es bereits spät am Abend ist.

Schnelle Hilfe im Notfall - 
rund um die Uhr

Die Notdienste der Apotheken 
machen es möglich, dass Men-
schen auch nachts, am Wochen-

Manchmal reicht Pusten nicht aus. Alles zur sterilen Wund-
versorgung findet man in der Apotheke. Im Zweifel sollte ein 
Arzt die Verletzung begutachten. Außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten hilft die zuständige Bereitschaftspraxis.

Foto: djd/Das Telefonbuch/mauritius images/Tetra Images

ende und an Feiertagen drin-
gend benötigte Arzneimittel 
und eine qualifizierte Beratung 
erhalten. Für die Inanspruch-
nahme dieser Leistungen kann 
eine einmalige Gebühr in Höhe 
von 2,50 Euro erhoben werden. 
Handelt es sich um ernsthaf-
tere Beschwerden, sollte man 

sich direkt an den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst wenden, 
der Patienten im Fall akuter 
Erkrankungen außerhalb der 
Öffnungszeiten von Haus- und 
Fachärzten untersucht und ver-
sorgt. Gut zu wissen: Auch mit 
schmerzenden Zähnen muss 
sich niemand bis zum nächsten 
Werktag herumquälen. Hier 
hilft der separate zahnärztliche 
Bereitschaftsdienst.

Umkreissuche per App 
oder online

Doch wo findet man im Fall 
der Fälle möglichst schnell und 
unkompliziert den nächstge-
legenen Apothekennotdienst 
oder die zuständige Bereit-
schaftspraxis in der Umge-
bung? Einen entsprechenden 
Service bietet beispielsweise 
die App von Das Telefonbuch, 
die kostenlos in den App 
Stores von Google und Apple 
heruntergeladen werden kann. 
Mithilfe der Umkreissuche 
werden alle Apothekennot-
dienste innerhalb eines Orts 
oder eines Postleitzahlenbe-
reichs angezeigt. Die Telefon-
nummer sowie die genauen 
Öffnungszeiten sind direkt im 
Suchergebnis hinterlegt. Darü-
ber hinaus liefert die Anwen-
dung eine übersichtliche Liste 
mit bundesweiten Notfall-
nummern. Diese umfassen 
neben den ärztlichen Bereit-
schaftsdiensten für sämtliche 
Regionen in Deutschland auch 
weitere wichtige Kontakte wie 
zum Beispiel den Giftnotruf 
oder Hilfetelefone für Kinder, 
Schwangere und Eltern. Online 
unter www.dastelefonbuch.de 
stehen die nützlichen Services 
ebenfalls zur Verfügung.

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon:  
0341 / 2181-5425

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 14.12. Connewitz, Lößnig, Dölitz-Dösen, Meusdorf
11.45 - 12.30 Uhr Siedlg. Wolfswinkel: Waldweg/Koburger Straße
13.15 - 14.00 Uhr Liechtensteinstraße/Lobstädter Straße
14.15 - 15.00 Uhr Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße
15.15 - 16.00 Uhr Leinestraße/Johannastraße
16.15 - 17.00 Uhr Romain-Rolland-Weg/Bernadotteweg
Dienstag, 15.12. Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf- 
 Knautnaundorf, Rehbach
11.45 - 12.30 Uhr Hubmaierweg/Knautnaundorfer Straße
13.15 - 14.00 Uhr Rehbacher Anger (Feuerwehr)
14.15 - 15.00 Uhr Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15.15 - 16.00 Uhr Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
16.15 - 17.00 Uhr Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße
Mittwoch, 16.12. Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain
11.45 - 12.30 Uhr Kloßstraße/Barbussestraße
13.15 - 14.00 Uhr Brauereistraße/Buttergasse
14.15 - 15.00 Uhr Zur alten Bäckerei (Nähe Nr. 13)/Brückenstraße
15.15 - 16.00 Uhr Göhrenzer Straße/Seumestraße
16.15 - 17.00 Uhr Nimrodstraße/Fasanenpfad
Donnerstag, 17.12. Grünau-Siedlung, Lausen-Grünau, 
 Kleinzschocher
11.45 - 12.30 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
13.15 - 14.00 Uhr Lausener Dorfplatz
14.15 - 15.00 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
15.15 - 16.00 Uhr Schönauer Str./ggü. Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
16.15 - 17.00 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
Montag, 21.12. Lausen-Grünau, Grünau-Mitte, -Ost
08.45 - 09.30 Uhr Straße am See/Zingster Straße
09.45 - 10.30 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
10.45 - 11.30 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
12.15 - 13.00 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
13.15 - 14.00 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
Dienstag, 22.12. Lindenau, Burghausen-Rückmarsdorf, 
 Böhlitz-Ehrenberg, Miltitz
08.45 - 09.30 Uhr verlängerte Jordanstraße (Streetball-Feld – 
 Henriettenpark)
09.45 - 10.30 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
10.45 - 11.30 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
12.15 - 13.00 Uhr Sandberg/Weinberg
13.15 - 14.00 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
Mittwoch, 23.12. Altlindenau, Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg
08.45 - 09.30 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße
09.45 - 10.30 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
10.45 - 11.30 Uhr Pfingstweide/Heimteichstraße
12.15 - 13.00 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
13.15 - 14.00 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße 
Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren Sie 
sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de oder 
bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail. fachberatung@
srleipzig.de
 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten. Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 
Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden.
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 bleibt am 
24.12.2020 sowie vom 31.12.2020 bis zum 02.01.2021 geschlossen
 

Abfallentsorgung zu den Feiertagen
Durch Weihnachten und Neujahr ergeben sich folgende terminliche Än-
derungen in der Abfallentsorgung. 
Montag, 21.12.2020 vorgezogen auf  Samstag, 19.12.2020
Dienstag, 22.12.2020 vorgezogen auf  Montag, 21.12.2020
Mittwoch, 23.12.2020 vorgezogen auf  Dienstag, 22.12.2020
Donnerstag, 24.12.2020 vorgezogen auf  Mittwoch, 23.12.2020
Freitag, 25.12.2020 vorgezogen auf  Donnerstag, 24.12.2020
Freitag, 01.01.2021 verlegt auf   Samstag, 02.01.2021
Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch die Abfall-Logistik Leipzig 
GmbH als Entsorger der Blauen Tonnen und Gelben Tonnen/SäckePLUS. 
Rückfragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet die Fachbera-
tung der Stadtreinigung Leipzig telefonisch unter 6 57 11 11 und per  
E-Mail an fachberatung@srleipzig.de. 
 

Schließzeiten bei Wertstoffhöfen,  
stationärer Schadstoffsammlung  

und Laden fürs Beraten
Die Wertstoffhöfe in Leipzig sowie die stationäre Schadstoffsammelstel-
le in der Lößniger Straße 7 bleiben am 24.12.2020 sowie vom 31.12.2020 
bis zum 02.01.2021 geschlossen. Es findet an diesen Tagen auch keine Art 
von Sperrmüllsammlung statt. Alle Schreiben, die zur Bereitstellung von 
Sperrmüll auffordern, sind Fälschungen, auch wenn diese das Stadtwap-
pen tragen. Vom 28. bis 30.12.2020 sowie ab 04.01.2021 sind die Höfe und 
die stationäre Schadstoffsammelstelle zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Öffnungszeiten „täglich rausgeputzt  
– Unser Laden fürs Beraten“

Das „täglich rausgeputzt – Unser Laden fürs Beraten“ in der Hainstraße 17a 
ist vom 28. bis 30.12.2020 von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet (statt bis 18.00 
Uhr). Die Telefonzeiten bleiben gleich. Am 24.12. sowie vom 31.12.2020 
bis zum 02.01.2021 bleibt der Laden geschlossen. 
Ab 04.01.2021 ist die Fachberatung wieder regulär erreichbar. Während der 
Schließzeiten können Fragen und Anliegen per E-Mail an fachberatung@
srleipzig.de gerichtet werden. Die Beantwortung erfolgt ab 04.01.2021. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung
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